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VORWORT

Die parlamentarische Demokratie als Staatsform ist wohl
die hochste Stufe, welche die Gesellschaft in ihrer histori-
schen Entwicklung errungen hat. Keine andere Staatsform
reicht an Ausgewogenheit, Rechtsstaatlichkeit und politi-
schen Partizipationsmoglichkeiten in ihrer Gesamtheit an
die Demokratie heran.

Im Laufe der Jahre wurde unsere Demokratie durch ge-
eignete Instrumente stets weiterentwickelt, getragen von
dem Bemiihen, der Zeit entsprechende Rahmenbedin-
gungen fir das Zusammenleben der Menschen zu ge-
wahrleisten. Dem Wortstamm der altgriechischen polis
entsprechend, ist es im Sinne unseres demokratischen
Verstandnisses ein grof3es Anliegen, Biirgerinnen und Bir-
ger moglichst ins politische Geschehen zu involvieren, da-
mit sie an der Ausgestaltung der Politik teilhaben kdnnen.
Denn Politik betrifft uns alle.

Naturgemal spielt dabei das Parlament, das Haus der ge-
wahlten und damit verfassungsmafig legitimierten Volks-
vertretung, eine besondere Rolle. Es ist mir daher ein gro-
Bes Anliegen, dass das Parlament auch als offenes Haus
verstanden wird, in dem die Meinungen aller gehoért und
debattiert werden. Die Demokratie kann ihre volle Wir-
kung nur dann entfalten, wenn in einem ergebnisoffenen,
demokratischen Prozess alle Standpunkte beleuchtet wer-
den, um so zum optimalen Ergebnis fiir alle zu gelangen.

Wolfgang Sobotka | Prisident des Nationalrates

Das bestandige Ringen um den parlamentarischen Kom-
promiss entspringt dabei dem Wunsch, eine Losung zu fin-
den, mit der nicht nur alle leben missen, sondern hinter
der auch maoglichst viele stehen.

Unsere Demokratie beschrankt sich jedoch nicht nur dar-
auf, dass die Abgeordneten des Nationalrates und die Mit-
glieder des Bundesrates Gesetze erarbeiten, diskutieren
und beschlieBen. Unsere Demokratie ist auch offen fir
Anregungen, die Biirgerinnen und Biirger direkt einbrin-
gen.Viele Themen, die nicht weniger wichtig sind als jene,
mit denen sich das Parament befasst, wiirden moglicher-
weise mit geringerer Aufmerksamkeit behandelt werden,
wenn es nicht auch eine engagierte Biirgergesellschaft
gabe, die das Hohe Haus auf die Bedeutung einer kon-
kreten Frage durch Petitionen und Biirgerinitiativen auf-
merksam macht. Als Prasident des Nationalrates ist es fiir
mich daher von essentieller Bedeutung, dass die in unse-
rer Verfassung verankerten Instrumente, die zur aktiven
Mitwirkung der Biirgerinnen und Birger geschaffen wur-
den, von diesen auch genutzt werden. Schlie3lich basiert
gelebte Demokratie auf der Teilhabe aller Biirgerinnen
und Biirger.

Die vorliegende Publikation soll dabei helfen, das Ver-
standnis flr unser aller Verantwortung einander sowie un-
serer Demokratie gegeniber zu festigen und zu vertiefen.






VORWORT

Das Wort Parlament kommt vom franzésischen Wort fiir
Sprechen, "parler”. Im Parlament sollen aber nicht nur die
gewahlten Reprasentantinnen der Demokratie miteinan-
der sprechen. Fiir die Qualitat unserer Demokratie ist auch
die Teilhabe der Gesellschaft essentiell.

Eines der dltesten Instrumente der politischen Artiku-
lation einer Gesellschaft ist die Petition. Mittels Peti-
tionen werden Politikerinnen auf Anliegen aufmerksam
gemacht, Birgerlnnen richten ihre Forderungen an die
Politik oder bringen ihren Protest zum Ausdruck. Mit Pe-
titionen wendet sich die Gesellschaft an die politischen
Reprasentantinnen um deren Anliegen zu unterstiitzen
oder dagegen Einwande zu erheben. Gerade Onlinepe-
titionen und die Onlineunterstlitzung von parlamentari-
schen Petitionen schaffen eine besonders niederschwel-
lige Moglichkeit, an die Politik heranzutreten, Interessen
zu wecken und sich in den demokratischen Prozess ein-
zubringen.

Fir die politischen Reprasentantinnen sind sie ein wert-
volles Instrument um Stimmungen und Ressentiments
besser einschatzen und darauf reagieren zu kénnen. Peti-
tionen stellen mitunter jenen politischen Sensor dar, der
Reprasentantinnen und Funktiondrinnen der Demokratie
die Moglichkeit einrdumt, auf Interessen zu regieren, die
bisher nicht ausreichend wahrgenommen wurden.

Christian Buchmann | Président des Bundesrates

Fur die Politikerlnnen bieten Petitionen die Mdglichkeit,
konkrete Anliegen von Biirgerlnnen aus ihrem Wahlkreis
im Parlament zu behandeln. Sie sind damit auch Ausdruck
des in den Regionen verwurzelten Foderalismus” unserer
Republik. Eine von einem Mitglied des Bundesrates {iber-
reichte Petition wird im Ausschuss fiir Biirgerlnnenrechte
und Petitionen behandelt und beraten. Die Landerkam-
mer kann dazu Stellungnahmen von Ministerien und an-
deren Institutionen einholen sowie Hearings mit Experten
und Expertinnen durchfiihren. Birgerlnnen kénnen dem
Anliegen einer im Bundesrat rechtsgiiltig eingebrachten
Petition elektronisch zustimmen. Eine hohe Zustimmungs-
rate wird die Bereitschaft, auf eingebrachte Anliegen und
Interessen zu reagieren, erhéhen und die Beratungen im
Bundesrat entsprechend beeinflussen.

Das Buch stellt nicht nur die Petitionspraxis im politischen
System Osterreichs vor und bettet sie in den Kontext der
politischen Kultur ein. Es analysiert auch die rechtlichen
Grundlagen von Petitionen und zeigt deren Nutzungs-
moglichkeiten auf. Weil Demokratie immer in Bewegung
ist, werden auch politisch-administrative Reformuiberle-
gungen vorgestellt, damit Demokratie stets neu gedacht
und administriert werden kann.

Ich danke den Autorlnnen fiir ihren wertvollen Beitrag im
Sinne unserer partizipatorischen Demokratie.



EINLEITUNG

Petitionen zahlen zu den altesten Instrumenten der politi-
schen Artikulation von Burgerlnnen. Zu Beginn der kons-
titutionellen Ara auf eine Bitte, eine Anfrage, eine Eingabe
der Untergebenen an autokratische Behorden reduziert,’
sind Petitionen heute geschédtzte Mittel, um in Debatten
zu intervenieren, zu protestieren und Aufmerksamkeit
fir Themen zu erreichen. Mittels Petitionen richten Biir-
ger und Burgerinnen Forderungen und Anliegen an die
Politik und lancieren bzw. unterstiitzten diese mit ihrer
Unterschrift. Eine hohe Anzahl von Unterschriften ebnet
oft den Weg in die mediale Offentlichkeit und erhéht so
die Chance, sowohl politische Erzdhlungen als auch poli-
tische Entscheidungen zu beeinflussen. Im Vergleich zu
Beteiligungsformaten wie Volksbegehren oder Demonst-
rationen sind Petitionen niederschwellig, weder zeit- noch
ressourcenaufwandig durchzufiihren. Diese Eigenschaft
der Einfachheit trifft besonders auf die Onlinepetitionen
sowie auf die Onlineunterstlitzung von parlamentarischen
Petitionen und parlamentarischen Biirgerinitiativen zu -
die Literatur spricht beziiglich dieser Mdglichkeiten von
Klick-Demokratie bzw. Klickaktivismus und driickt begriff-
lich damit die Leichtigkeit wie die Verganglichkeit dieses
Engagements aus.

In der politischen und gesellschaftlichen Landschaft wird
der Begriff Petition von unterschiedlichen Gruppen unter-
schiedlich verwendet. Etwas Ordnung in diese an Belie-
bigkeit grenzende Vielfalt von als ,Petition” bezeichneten
Aktivitaten bringt die Berlicksichtigung des Grads der Ver-
rechtlichung. Demnach haben wir es mit zwei Typen zu tun
zum einen mit formellen, parlamentarischen Petitionen:
Die Einleitung, der Kreis der Petitionsberechtigten, die zu
behandelnden Themen, die Bedingungen fiir die Durch-
flhrung und der Weg in die parlamentarischen Kanale und
Gremien sind ebenso rechtlich geregelt wie der Umgang
und die Reaktionen der adressierten Akteurlnnen (Regie-
rung, Abgeordneten, Parlament). In Osterreich handelt es
sich dabei um die parlamentarische Petition und um die
parlamentarische Blirgerinitiative.
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Zum anderen gibt es informelle, auf3erparlamentarische
Petitionen: Sie finden Uberwiegend im Netz statt, sowohl
auf spezialisierten Plattformen als auch auf Websites von
politischen Parteien. Der Begriff der Petition ist weit ge-
fasst, unterschiedlichste Aktivitaten finden unter dieser
Etikette ein Dach. Kennzeichen ist aber, dass die Art und
Weise, wie Unterschriften gesammelt werden, ob und wie
sie in die parlamentarischen und exekutiven Gremien ein-
gespeist werden ebenso wie allfallige Reaktionen der An-
gesprochenen weder geregelt noch garantiert sind. Ihre
Starke ist es, offentliche Aufmerksamkeit fiir bestimmte
Themen zu stimulieren und Biirgerlnnen fiir weitere politi-
sche Aktion zu motivieren.?

Petitionen dienen der politischen Partizipation und sie
konnen die Demokratiequalitdt von Politik und Gesell-
schaft unterstiitzen. Wenig lberraschend aber erfillen be-
stimmte Petitionstypen unterschiedliche Funktionen:

Fir Burgerlnnen haben Petitionen eine Kontakt- und
Stimmfunktion. Mittels Petitionen treten Blrgerlnnen an
politische Reprasentantinnen und Funktionarinnen heran,
um Probleme zu benennen, Unzufriedenheit zu artikulie-
ren und eventuell alternative Malnahmen vorzuschlagen.
Reagieren Politikerlnnen darauf, erhdhen Petitionen die
Responsivitat, also die Bereitschaft, auf Anliegen und Inte-
ressen zu reagieren, zu erhéhen. Petitionen sind also nicht
nur Partizipationsinstrumente, sie ermdglichen es, Bezie-
hungen zwischen gewahlten Politikerlnnen und der (wahl-
berechtigten) Bevolkerung herzustellen und zu pflegen.
Sie haben das Potential, das Vertrauen und die Legitima-
tion des reprasentativen Systems zu starken.

Auch die umgekehrte Richtung der Kontaktaufnahme ist
moglich. Politikerlnnen treten Uber Petitionen an Blrger-
Innen heran und binden sie mit diesem Instrument in Pro-
zesse der Informationsbeschaffung, der Deliberation und
der Formulierung von MalBnahmenvorschldgen ein.> Kon-
sultation und Beratung kénnen also eine Funktion sein.
Mit Petitionen riicken Politikerinnen aber auch bestimmte



Forderungen in die Offentlichkeit. Politische Parteien und
Abgeordnete mobilisieren und kampagnisieren mit Peti-
tionen. Insbesondere Onlineplattformen erméglichen, auf
einfache Art und Weise Petitionen fiir parteistrategische
Ziele einzusetzen.®

Fir die steigende Attraktivitat von Petitionen fiir Biirger-
Innen und PolitikerInnen sind einige Faktoren ausschlag-
gebend. Einerseits begiinstigen institutionelle Reformen,
wie die Einrichtung eigener Ausschiisse in Parlamenten,
die Unterstlitzung bei der Informationsbereitstellung
und die zunehmende Transparenz der Bearbeitungspro-
zesse, die Nutzung. Andererseits werten neue technische
Méoglichkeiten, wie die Onlineeinreichung oder die On-
lineunterstlitzung, dieses Instrument auf’ Zahlreiche
Studien betonen jedenfalls, dass das institutionelle De-
sign sowohl fir die Inanspruchnahme durch Petentin-
nen als auch fiir die mdglichen Funktionen und Effekte
entscheidend ist.® In anderen Worten: Petitionen erfiillen
primdr jene Aufgaben und Ziele, die das institutionelle
Design erlauben.

In europaischen Landern sind die Petitionsprozesse, d. h.
die Einbringungsform und die Antworten der Politik darauf,
unterschiedlich geregelt. Manche Lander praktizieren eher
offene Petitionswesen — wie z. B. Deutschland - andere eher
stark verrechtlichte — wie z. B. die Europaische Union. Daru-
ber hinaus verfligen nicht alle demokratischen Lander Giber-
haupt Uber ein institutionalisiertes Petitionsverfahren.

Petitionen sind jedoch nicht nur Demokratien vorbehal-
ten. Institutionalisierte Petitionen sind vielmehr auch fir
autoritdre Systeme insofern attraktiv, als sie helfen, die
Artikulation von Unbehagen, Beschwerden oder Wider-
stand in organisierte und damit kontrollierbare Bahnen zu
lenken. So schuf die Volksrepublik China bereits vor Jahren
eine Institution (The National Public Complaints and Propo-
sals Administration), die mit einer einzigen Aufgabe, ndm-
lich mit der Weiterleitung, Beantwortung und Auswertung
von Petitionsinhalten, betraut ist. Blrgerlnnen werden
motiviert, mittels Briefen, Anrufen oder Besuchen, Anre-
gungen und Unzufriedenheit an die genannte Institution
zu richten. Dieses Mittel dient also nicht zuletzt dazu, die
Stimmung im Land bzw. in bestimmten Gebieten und bei
bestimmten Gruppen namentlich erheben zu kénnen. Zu-
dem wird in internationalen Medien von der Verfolgung
von Petentinnen berichtet.’

In Demokratien erftillen Petitionen also Partizipations-, Mo-
bilisierungs- und Verlinkungsfunktionen gleichermal3en.
Diese inhaltliche Perspektivierung durchzieht einige der
Beitrdge in diesem Buch. Im Folgenden skizzieren wir seine
Inhalte und Anliegen und geben methodische Hinweise.

Anliegen und Aufbau des Buches

Im Fokus dieses Buches stehen die formellen Petitionsins-
trumente in Osterreich: die parlamentarische Biirgerinitiati-
ve und die parlamentarische Petition. Mit ersterer kdnnen
Birgerlnnen Anliegen direkt in den dsterreichischen Na-
tionalrat einbringen. Das Geschéftsordnungsgesetz des
Nationalrats verlangt fiir die Einbringung die Unterstiit-
zung von 500 &sterreichischen Staatsburgerlnnen, was im
internationalen Vergleich eine hohe Hurde darstellt. Mit
der parlamentarischen Petition bringen Nationalratsab-
geordnete Anliegen von Biirgerinnen indirekt in den Na-
tionalrat ein. Der indirekte Weg ins Parlament (iber einen
Abgeordneten ist eher die Ausnahme. Petitionssysteme
anderer Lander, z. B. Schottland oder Deutschland, sehen
nur die Einbringung durch Biirgerlnnen vor, lediglich Grie-
chenland, GroBbritannien und Malta kennen auch diese
Art des ,Sponsorship”. Nach der Einbringung kénnen die
formellen Petitionen von Osterreicherlnnen im Wahlalter
(zusatzlich) mittels einer elektronischen Zustimmungs-
erklarung auf der Homepage des Osterreichischen Parla-
ments unterstlitzt werden. Schlief8lich werden die Peti-
tionen im Ausschuss flr Petitionen und Birgerinitiativen
inhaltlich behandelt und im Nationalrat formell zur Kennt-
nis genommen.

Neben den beiden formellen Instrumenten behandeln
einzelne Buchbeitrage die rasant anwachsenden Online-
petitionen. Diese gelten als informelle Petitionen, da die
Beziehung zu reprasentativen Institutionen nicht institu-
tionalisiert ist. Onlinepetitionen stellen ein einfaches und
schnelles Partizipationsformat dar, mit dem Menschen,
unabhangig von ihrer nationalen Staatsangehdrigkeit, An-
liegen duBern und unterstiitzen kdnnen.

Der Wissens-, Daten- und Literaturstand zum Osterrei-
chischen Petitionswesen ist als bescheiden zu bewerten.
Der Anspruch dieses Buches leitet sich folglich auch von
dieser Situation ab: Zum einen werden empirische, recht-
liche und institutionelle Einblicke in die Osterreichische
Petitionslandschaft gegeben, um die Bedeutung dieses
Partizipations-, Responsivitdats- und Mobilisierungsinst-
ruments zu vermessen. Zum anderen werden die Akteu-
rinnen, Prozesse und Hintergriinde des Petitionssystems
skizziert sowie der Zusammenhang von institutionellen
Designs mit Nutzung und Funktionen gezeigt. Um diesen
Zielen gerecht zu werden, ist das Buch in zwei thematische
Blocke gegliedert.

Im ersten Teil stellt Sieglinde Rosenberger zundchst die
Petitionspraxis im politischen System Osterreichs vor, be-
nennt Besonderheiten und bettet sie in den Kontext der
politischen Kultur ein. Dieser Verortung folgt eine em-
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pirische Darstellung der Petitionstatigkeit. Der Beitrag
von Benedikt Seisl, Sieglinde Rosenberger und Jeremias
Stadlmair beschreibt und analysiert das Petitionsaufkom-
men seit 1986. Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzung der
Instrumente sowie auf den in Petitionen behandelten The-
men. Ein weiterer Beitrag von Seisl/Rosenberger/Stadlmair
behandelt das Design und die Funktionen von Petitionen
sowie die Motive von Petentinnen. Den Abschluss der ak-
teurs- und funktionszentrierten Perspektive bildet eine
Untersuchung zu Nutzerlnnen politischer Partizipations-
instrumente von Jeremias Stadlmair.

Der zweite Teil befasst sich mit dem Petitionssystem aus
einer institutionell-rechtlichen Perspektive. Elio Dalpra
analysiert die rechtlichen Grundlagen von formellen und
informellen Petitionen und zeigt die unterschiedlichen
Nutzungsmoglichkeiten dieser Instrumente. Barbara BIlU-
mel behandelt die parlamentarischen Stationen und Pro-
zesse wie die Ausschussarbeit und damit einhergehende
Probleme von parlamentarischen Petitionen. Christoph
Konrath stellt verfassungsrechtliche Aspekte von formel-
len Petitionsinstrumenten vor und prasentiert Befunde zur
parlamentarischen Behandlung, zur Voraussetzung der
Staatsangehorigkeit und zu datenschutzrechtlichen He-
rausforderungen bei anvisierten Reformen des Petitions-
systems.

Das Buch schlieBt mit Uberlegungen zur demokratie-
politischen Bedeutung von Petitionen. Benedikt Seisl
geht der Rolle von Petitionen fiir die Legitimation von
reprasentativer Politik und den Teilhabemdglichkeiten
von Birgerlnnen nach und thematisiert Petitionen als
Forschungsobjekt. Auf dieser Basis erfolgen einige poli-
tisch-administrative Reformiiberlegungen.

Daten und Quellen

Grundlage fir die empirische Analyse des Petitionsauf-
kommens bilden drei Datensdtze. Der erste inkludiert alle
parlamentarischen Petitionen und Blrgerinitiativen, die
zwischen 1986 und 2018 im Nationalrat eingelangt sind.
1986 wurde als Start der Erhebung gewahlt, um die ge-
samte Legislaturperiode der Reform des Petitionsrechts
1988/89 beriicksichtigen zu kénnen. Der Datensatz um-
fasst insgesamt 847 parlamentarische Petitionen und 485
parlamentarische Biirgerinitiativen. Der zweite Datensatz
enthalt 961 Onlinepetitionen seit 2010. Die Informatio-
nen stellte uns die Petitionsplattform openpetition.eu dan-
kenswerterweise zur Verfligung. Aus den beiden Quellen
wurde ein dritter Datensatz erstellt, dessen Startpunkt im
Jahr 2011 liegt und in dem die 200 starksten parlamenta-
rischen Petitionen, Blrgerinitiativen und Onlinepetitionen
inkludiert sind (n=600). Die quantitative Datenerhebung
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und -auswertung wird von zehn leitfadengestiitzten In-
terviews mit Petentinnen komplementiert.

Zu den im Rahmen des Projekts PETICIPATE erhobenen
Daten erfolgt eine Auswertung von Umfragedaten des Eu-
ropean Social Survey zu Unterstlitzerlnnen von Petitionen.
Die rechtlich-institutionellen Beitrdge basieren auf der
Analyse von offiziellen Dokumenten und teilnehmender
Beobachtung.

Danke

Einige Beitrdge dieses Buches sind im Rahmen des
ONB-Projekts 17729 PETICIPATE entstanden.’® Wir bedan-
ken uns beim Fordergeber fiir die Moglichkeit, ein fir die
Demokratie und Partizipation relevantes Thema empirisch
aufarbeiten und die Ergebnisse einer interessierten Of-
fentlichkeit zur Verfligung stellen zu kdnnen.

Wir danken unserer Kooperationspartnerschaft, nament-
lich den Mitarbeiterlnnen der Parlamentsdirektion Frau
Mag.? Barbara Bliimel, MAS und Herrn Dr. Christoph Kon-
rath flr die gute Zusammenarbeit. Wir bedanken uns bei
Frau Mag.? Susanne Roth von der Parlamentsdirektion fir
die Ermdglichung und die professionelle Begleitung des
Publikationsprozesses.

Dank gilt der Plattform openpetition.eu fiir die Bereit-
stellung der offentlich zuganglichen Informationen Uber
durchgefiihrte Petitionen. Frau MMag.? Maria Mayrhofer
von der Kampagnenorganisation #aufstehn danken wir fiir
ein informatives Gesprach zu Funktionsweisen von Peti-
tionsplattformen. Ganz besonderer Dank gilt unseren In-
terviewpartnerinnen, die zu wertvollen Einsichten in Sinn,
Zweck, Motivation und Moglichkeiten von Petitionen bei-
getragen haben.

Wien, Janner 2021


http://openpetition.eu
http://openpetition.eu
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TEIL I:

NUTZUNG, AKTEURINNEN UND FUNKTIONEN

Petitionen im politischen System Osterreichs | siegiinde Rosenberger

1. Einleitung

In virtuellen Briefkasten landen tagtdglich Petitionsauf-
rufe, die um eine schnelle Unterschrift, um einen Klick fir
eine gute und wichtige Sache werben, fiir die es sich zu
auBlern lohne. Aber auch handisch werden noch immer
Unterschriften gesammelt, um Forderungen an die Le-
gislative, an Regierungen oder an einzelne Politikerinnen
heranzutragen. Nach einer langen Phase der Skepsis und
Gleichglltigkeit gegeniiber dem ehemaligen Bittinstru-
ment erweisen sich Petitionen heute als ein attraktives
und vielseitig genutztes Instrument zur politischen Artiku-
lation und Einmischung.'

Wenn von Petitionen die Rede ist, sind in Osterreich, seit
der Reform des Petitionsrechts 1988, zwei Grundtypen
angesprochen: a) Formelle, parlamentarische Petitionen
bringen Themen und Anliegen Uber ein geregeltes Ver-
fahren ins Parlament ein. Konkret handelt sich dabei um
die Instrumente der parlamentarischen Petition und der
parlamentarischen Birgerinitiative. b) Informelle, auBer-
parlamentarische Petitionen generieren Aufmerksamkeit
mit dem Ziel der Ein- und Mitmischung, jedoch ohne ein
Rahmenwerk zu befolgen, wie die politischen Adressa-
tinnen erreicht werden und wie diese zu reagieren hat-
ten. Onlinepetitionen, die auf spezialisierten Plattfor-
men und neuerdings auch auf Websites der politischen
Parteien oder von Ad-hoc-Initiativen lanciert werden,
fallen ebenso in diese Kategorie wie vereinzelt noch
handisch geflihrte Unterschriftenlisten, die primar an
Medien gerichtet sind.

Dieses Kapitel hat das Ziel, das post-1988-Petitionswesen
in der von Parteien dominierten politischen Kultur des Lan-
des zu verorten und es anhand eines Merkmalbiindels zu
charakterisieren. Der Betrachtungsfokus liegt auf Petitio-
nen als Instrumente der politischen Partizipation der Biirg-
erlnnen, als Beitrag zu einer partizipativen Demokratie.
Wie gezeigt werden wird, erlaubt das konkrete Design der
formellen Petitionen Filterung, Steuerung bzw. Kanalisie-
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rung der zivilgesellschaftlichen Aktivitdten und entspricht
damit weitgehend der parteienzentrierten politischen Kul-
tur. Onlinepetitionen hingegen versagen sich dem ordnen-
den Zugriff der politischen Parteien und sind vielmehr von
der Handhabbarkeit der technologischen Mdoglichkeiten
sowie von der grof3en Zahl der Unterschriften abhangig, um
politisch beachtet und wirksam zu werden.?

Die folgenden Ausfiihrungen beziehen sich auf die Bun-
desebene, dennoch gibt der Beitrag auch einige Informa-
tionen zum Petitionswesen in den Bundeslandern sowie
zu jenen in anderen Staaten. Diese Hinweise erlauben es,
die Besonderheiten des Petitionssystems auf der Bundes-
ebene deutlicher benennen zu kénnen.

2, Petitionen als Partizipationsinstrumente
Welcher Beteiligungsform entspricht die Petition? Die Par-
tizipationsforschung systematisiert Beteiligungsformen
nach unterschiedlichen Kriterien.? Einige dieser generellen
Klassifizierungen werden hier angefiihrt, um Petitionen in
der Folge einordnen zu kdnnen.

Die Politikwissenschaftler Jan Teorell et al. unterscheiden
zwischen Partizipationsformen, die einerseits innerhalb
der reprasentativ-demokratischen Sphare und anderer-
seits aullerhalb der reprasentativ-demokratischen Spha-
re angesiedelt sind.* Diese Kategorisierung besagt, dass
Beteiligungsaktivitaten wie Wahlen und Mitarbeit in poli-
tischen Parteien nach bestimmten Regeln und Verfah-
rensweisen organisiert sind und der Reprdsentationslogik
entsprechen, also dass politische Entscheidungen stell-
vertretend vom gewahlten politischen Personal getroffen
werden. Gegenteiliges trifft auf die auerreprasentativ-de-
mokratische Partizipation zu. Sie ist nicht von Regeln und
Verfahrensweisen Uberformt, sondern folgt den sponta-
nen Bedurfnissen, Interessen und Mdoglichkeiten der Biirg-
erlnnen bzw. der Zivilgesellschaft. Die Instrumente wie di-
verse Protestaktivitdten und der Boykott von Waren® zielen
darauf ab, ohne den Umweg uber institutionelle Regeln,
direkt auf Politik einzuwirken.



Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ronald Ingle-
hart klassifiziert Partizipationsinstrumente ebenfalls ent-
lang der Rolle von politischen Akteurlnnen im jeweiligen
Partizipationsprozess. Inglehart unterscheidet zwischen
elitenherausfordernden und elitengesteuerten Partizipa-
tionsinstrumenten.® Erstere fordern Regierungen und Par-
lamente/Abgeordnete von ,unten’, also zivilgesellschaft-
lich, heraus. Die zivilgesellschaftliche Aktivitat besitzt einen
Gestus der Gegnerschaft gegeniiber politischen Eliten.
Merkmal dieser Instrumente ist, dass sie nicht iber ein Ver-
fahren von ,oben” reguliert sind. Anders verhalt es sich mit
den elitengesteuerten Instrumenten. Hier sind es die politi-
schen Institutionen, die die Regeln und Verfahrensschritte
festlegen, nach denen die Partizipation von Birgerlnnen im
politischen Prozess erfolgt. Partizipation findet von ,unten”
statt, verlauft jedoch in von,,oben” normierten Bahnen und
Ablaufen. Diese Unterscheidung dhnelt der Differenzierung
der Beteiligungsinstrumente nach reprasentativ-demokra-
tisch versus auflerreprasentativ-demokratisch (nach Teorell
et al.). Die Elitentypologie betont jedoch explizit die gesell-
schaftliche Seite der Partizipation und die potenziell kriti-
sche StoBrichtung gegeniiber politischen Eliten.

Andere Studien unterscheiden Partizipationsinstrumente
nach der Nutzungshdufigkeit. Demnach sind konventionel-
le Partizipationsformen jene, die in der politischen Praxis
haufig angewandt werden, und unkonventionelle die sel-
tener in Anspruch genommenen. In dieser Differenzierung
werden Petitionen sowohl als unkonventionelle als auch
als konventionelle Instrumente eingestuft. Emmanuel
Rivat und Matthias Stauer’ zahlen Petitionen, neben De-
monstrationen und Boykotts, zum Protestrepertoire und
klassifizieren sie als unkonventionell. Catherine Bochel® be-
zieht sich hingegen auf jene Petitionen, die auf der Grund-
lage eines rechtlichen und institutionellen Rahmenwerks
in ein Parlament eingebracht werden, und bezeichnet die-
se als konventionelle Partizipationsinstrumente. Die Cha-
rakterisierung der Petitionen hangt also sowohl vom Grad
der Institutionalisierung des Instruments als auch von der
Haufigkeit der Nutzung ab - formelle, parlamentarische Pe-
titionen gelten als konventionelle, auBerparlamentarische
Petitionen als unkonventionelle Instrumente wobei an-
zumerken ist, dass das Kriterium der Nutzungshaufigkeit
an Giiltigkeit verloren hat. Wie wir in Beitrdgen in diesem
Buch sehen werden, nimmt die Anzahl der Onlinepetitio-
nen rasant zu und Uberholt jene der parlamentarischen Pe-
titionsinstrumente. Die Klassifizierung nach konventionell/
unkonventionell hat folglich an Aussagekraft eingebif3t,
denn die Protestaktivitdten durch Onlinepetitionen ge-
winnen an Bedeutung.

Nicht generell auf Partizipationsinstrumente, sondern spe-
zifisch auf Petitionen bezogen werden diese in Abhdngig-

keit der Art der Einbringung in den parlamentarischen Pro-
zess klassifiziert. Der Politikwissenschafter Richard Hough
unterscheidet zwischen direkten, indirekten und elektro-
nischen Petitionen. Direkte Petitionen zeichnen sich da-
durch aus, dass Biirgerinnen ihre Anliegen ohne Unter-
stlitzung durch Abgeordnete an die nationale Legislative
herantragen. Hingegen verlangen indirekte Petitionen das
Sponsoring durch Abgeordnete, also die Einbringung tber
einen Abgeordneten. Elektronische Petitionen bewegen
sich meist aullerhalb der parlamentarischen Kanale (Aus-
nahmen sind u. a. Schottland und Deutschland) und be-
inhalten folglich keinen geregelten Pfad ins Parlament.’

Wenden wir diese Klassifizierungen auf die Petitionsfor-
mate in Osterreich an, dann finden alle Typologisierungen
in der einen oder anderen Form eine empirische Entspre-
chung. Parlamentarische Petition und parlamentarische
Biirgerinitiative sind konventionelle Formate und gelten,
um mit Teorell et al. zu sprechen, als reprasentativ-demo-
kratische Manifestationen. Nach Inglehart gehdéren sie
gleichzeitig auch dem elitengesteuerten Typus an. Die
Unterscheidung hinsichtlich direkte/indirekte Einbringung
weist die parlamentarische Petition als eine Variante der indi-
rekten Petition aus und die parlamentarische Biirgerinitiative
als eine direkte Petition, mit der ein Anliegen an die natio-
nale Legislative herangetragen wird. Onlinepetitionen auf
Plattformen hingegen besitzen eher Protestcharakter und
qualifizieren sich als auBBerreprasentativ-demokratische Ins-
trumente mit elitenherausforderndem Charakter.

3. Petitionsinstrumente

als Ergebnis der politischen Kultur

Das politische System Osterreichs ist iiberwiegend repra-
sentativ-demokratisch ausgerichtet und parteien- und
verbandestaatlich gepragt. In der Zweiten Republik do-
minierten die beiden grof3en Lagerparteien nicht nur die
politischen Einrichtungen, sondern pragten Uber Jahr-
zehnte auch gesellschaftliche Milieus, berufliche Lebens-
bereiche und wirtschaftliche Sektoren. Diese Ubergrei-
fende Rolle von Parteien in Gesellschaft und Wirtschaft
macht den parteienstaatlichen Charakter der 6sterreichi-
schen Politik aus.’ Neben der expliziten Rolle der politi-
schen Parteien in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft wird
seit den 1950er- Jahren das politische System von der So-
zialpartnerschaft als einer zweiten Saule getragen. Diese
Politik- und Beteiligungsstrukturen fiihrten dazu, dass or-
ganisierte Verbande und Vereine den parlamentarischen
wie den vorparlamentarischen Raum pragten und ins-
besondere bei Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik
politikentscheidend agierten."

Die politischen Parteien und die Verbdande dominierten
aber auch die politische Partizipation. Dies zeigt sich in
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der Bedeutung von Partizipationsinstrumenten wie Wahlen
sowie Mitgliedschaft und Mitarbeit in politischen Parteien
und in organisierten Verbanden. Die Kehrseite der parteien-
staatlichen Ausrichtung war sowohl die Schwéache der di-
rekten Demokratie als auch der zivilgesellschaftlichen poli-
tischen Aktivitat. Direktdemokratischen Verfahren kommt
hochstens eine ergdanzende Funktion zu und die konkrete
Praxis auch von direktdemokratischen Instrumenten war
abermals faktisch eng mit politischen Parteien verbunden.?
Formen der auBerhalb der Institutionen erfolgenden Partizi-
pation, wie Protest und Demonstrationen, konnten lediglich
eine marginalisierte Rolle spielen denn Osterreich hatte de-
finitiv weder eine auBerparlamentarisch ausgepragte Betei-
ligungskultur, noch gilt es als Bewegungsdemokratie, in der
die Zivilgesellschaft den politischen Prozess dynamisiert. Da
das politische System der Zweiten Republik fiir Blirgerlnnen
kaum direkte Zutrittspunkte zur Entscheidungsarena vor-
sah, musste sich die Zivilgesellschaft, jenseits von Parteien
und Verbanden, erst miihsam einen Platz in der politischen
Landschaft erstreiten.'

Tatsachlich erfuhr in den 1970er-Jahren die Dominanz der
politischen Parteien und Verbande erste Einschnitte: neue
soziale Bewegungen mischten das System auf, aul3erparla-
mentarische Aktivitdten nahmen zu und Wahlbeteiligung
und Parteiaktivititen gingen zuriick. In Osterreich entstan-
den Anfang der 1970er-Jahre, insbesondere im Umfeld der
Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes Zwentendorf, zahl-
reiche Birgerinitiativen, die gegen die Regierungspolitik
opponierten. Anfang der 1980er-Jahre richteten sich Biir-
gerinitiativen und Proteste in der Hainburger Au gegen
den konsensualen Politikmodus zwischen Regierung und
Sozialpartnerschaft.' Bevolkerungsgruppen forderten das
etablierte Parteiensystem sowie die sozialpartnerschaftli-
che Nebenregierung heraus. Eine Antwort der politischen
Parteien auf den sich in zivilgesellschaftlichen Initiativen
auBernden Unmut, auf Demonstrationen und Proteste ist
die Ausgestaltung des parlamentarischen Petitionssys-
tems im Jahre 1975 und die Novellierung im Jahre 1988.'

Im Detail erfolgte die rechtliche und administrative Aus-
gestaltung des parlamentarischen Petitionswesens in drei
Schritten:

+ Der erste Schritt wurde im Oktober 1975 mit dem Ge-
schaftsordnungsgesetz gesetzt, das Petitionen als eine
Eingabemdglichkeit von Anliegen an den Nationalrat
vorsieht dies allerdings nur und ausschlief3lich Gber den
Weg einer/eines Abgeordneten. '¢

« Der zweite Schritt war die Reform des Geschiftsord-
nungsgesetzes 1975 im Dezember 1988, die die Mog-
lichkeiten der Eingaben erweiterte. Die Novellierung
sieht die zwei Instrumente parlamentarische Petition und
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parlamentarische Blirgerinitiative vor."” Die beiden unter-
scheiden sich in der Form der Einbringung: Petitionen
bringen ausschlie3lich Abgeordnete ein, Blirgerinitiati-
ven bringen Burgerlnnen ein.

« Der dritte Schritt ist die administrative Adaption im Jahre
2011, wonach bereits postalisch eingebrachte parlamen-
tarische Petitionen und parlamentarische Blirgerinitiativen
online unterstiitzt werden kdnnen.'® Diese technische In-
novation bedeutet keine neue Partizipationsmoglichkeit,
sie schreibt lediglich die bisherige fort, allerdings wird
die Nutzung in technischer Hinsicht erleichtert.

Die Reform des Petitionssystems ist aber nicht nur eine
parlamentarische Antwort auf die zivilgesellschaftlichen
Aktivitdten, sie ist auch eine Antwort auf die wachsende
Kritik der FPO an der GroBen Koalition. Die diskursiven
Strategien der FPO betonten die Spannungen und Inter-
essensunterschiede zwischen den Gro3parteien und der
Bevolkerung. Dieser Systemkritik versuchten SPO und
OVP zu begegnen, indem sie mehr Nihe zwischen Biirg-
erlnnen und Abgeordneten institutionell ermdglichten.
Ein Ausbau der direktdemokratischen Aktivitdten erfolge
mit dem Ziel, die Verbindung zwischen Biirgerinnen und
etablierter Politik zu stérken. Dieses Anliegen bringt insbe-
sondere ein Bericht des Geschaftsordnungsausschusses'™
zum Ausdruck:

... ist bereits seit geraumer Zeit und nicht nur in unserem
Land das Bediirfnis aufgetreten, den Einrichtungen der
mittelbaren Demokratie in verstédrktem MalSe solche der
unmittelbaren zur Seite zu stellen. Dieses Bed(irfnis hat
sich in Bilirgerinitiativen, der Forderung nach mehr Parti-
zipation betroffener Personen an Verwaltungsverfahren
und dhnlichem gezeigt, sodal3 es geboten erscheint, auch
auf dem Gebiet der Gesetzgebung und der parlamenta-
rischen Kontrolle der Vollziehung Méglichkeiten in dieser
Richtung vorzusehen.

Die Starkung des Kontakts zwischen Biirgerinnen und Par-
lament durch die Petitionsinstrumente sollte allerdings un-
ter Wahrung der Kontrolle durch Parteien bzw. deren Ab-
geordnete erfolgen. Petitionen sollten mehr Partizipation
der Burgerlnnen ermdglichen und als eine Art Scharnier
zwischen Teilhabe und Reprasentation unterstiitzen.

Ausgehend von dieser spezifischen Interessenlage ist es
nicht Uberraschend, dass das institutionelle Design von
parlamentarischen Petitionen Ahnlichkeiten mit dem ins-
titutionellen Design von Volksbegehren bis zur Reform im
Jahre 1999 besitzt. Beide Ausgestaltungen erlauben politi-
schen Parteien eine aktive Rolle in der Nutzung der Instru-
mente. Mit Volksbegehren kdnnen Biirgerinnen einen Ge-
setzgebungsprozess initiieren, allerdings konnten dies bis
1999 nicht nur Blirgerlnnen, sondern auch eine bestimmte



Zahl von Abgeordneten des Nationalrats. Erst in der
Durchfiihrungsphase war die Unterschrift einer Wahlerin/
eines Wahlers vor der Wahlbehoérde zu leisten. Dieser Aus-
gestaltung scheint es zu verdanken zu sein, dass von 1964
bis 1999 nicht weniger als 12 von 23 Volksbegehren von
Abgeordneten eingeleitet worden sind.® Eine dhnlich ak-
tive Rolle von Abgeordneten liegt den parlamentarischen
Petitionen zugrunde. Es sind Abgeordnete, die eine Peti-
tion ins Parlament einbringen. Aus diesem Grunde kdnnen
Petitionen, ahnlich wie bis 1999 die Volksbegehren, auch
als Parteiinstrumente bezeichnet werden. Im Falle des di-
rektdemokratischen Instruments der Volksbegehren wur-
de die Koppelung an Abgeordnete mittlerweile beseitigt,
bei parlamentarischen Petitionen besteht sie weiterhin.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die politischen
Parteien und die Abgeordneten im Parlament die for-
mellen Petitionsinstrumente entlang der von politischen
Parteien dominierten politischen Kultur konzipierten. Die
Reformen des Petitionsrechts bauen die direktdemokra-
tische Beteiligung aus, dienen der besseren Verbindung
von Reprasentantinnen und Reprasentierten und werden
dennoch dem Interesse an der politischen Steuerung zivil-
gesellschaftlichen Engagements gerecht.

4. Charakterisierung des

parlamentarischen Petitionswesens

Welche Charakteristika weist das Osterreichische Petitions-
wesen auf? Was unterscheidet Osterreich von Petitions-
systemen anderer Lander? Im Folgenden werden wir flinf
Merkmale des formellen Petitionswesens in Osterreich be-
nennen.

Merkmal 1: Die Petitionen sind politisch

Der ehemalige Verfassungsgerichtshofprasident Karl Ko-
rinek platziert das Petitionsinstrument im Spannungs-
feld von Individual- und Gemeinwohlinteressen. Er bringt
damit zum Ausdruck, dass Petitionen im Sinne von Bitt-
gesuchen eher ersterem entsprechen aber als Partizipa-
tionsinstrument eher kollektive und politische Anliegen
einbringen. Heute artikulieren die formellen Petitionen
liberwiegend Gemeinwohlinteressen, weil nicht zuletzt
mit der Volksanwaltschaft ein separates Organ zur indivi-
duellen Missstandskontrolle eingerichtet worden ist.*' Die
Arbeit dieses Gremiums erlaubt es, dass Petitionen der
politischen Artikulation allgemein-&ffentlicher Interessen
dienen und weniger fiir individuelle Beschwerdemdglich-
keiten genutzt werden, wie dies etwa in Deutschland der
Fall ist. Dort kann ein/e einzelne/r Biirger/in eine Petition
ohne rechtliche Hiirden in den Deutschen Bundestag ein-
bringen, die allerdings hadufig eher auf eine individuelle
Beschwerde als auf eine politische Forderung hinauslauft.
Nach Artikel 17 des Grundgesetzes® steht das deutsche
Petitionsrecht allen Personen offen. Der berechtigte Per-

sonenkreis hat weder UGber ein Mindestalter zu verfligen
(keine Geschéftsfahigkeit notwendig), noch die deutsche
Staatsburgerschaft zu besitzen oder einen Hauptwohnsitz
in Deutschland zu haben. Die Petition muss lediglich von
einer Person unter Angabe ihrer Adresse schriftlich oder
online zu einer Zustandigkeit des Deutschen Bundestags
gestellt werden.

Der Unterschied zwischen dem institutionellen Petitio-
nensdesigns in Deutschland und Osterreich ist, dass der
Kreis der Berechtigten in Deutschland viel breiter gefasst
ist als in Osterreich. Eine Erkldrung dafiir kdnnte sein, dass
in Osterreich parlamentarische Petitionen und parlamen-
tarische Biirgerinitiativen ein kollektives und politisches
Instrument zur Veranderung genereller Bestimmungen
darstellen und weniger als eine Mdglichkeit individuellen
Artikulation eines Missstandes verstanden werden.

Merkmal 2: Elitensteuerung

Ein Blick auf europadische Petitionssysteme zeigt, dass die
meisten Lander Birgerlnnen einen direkten Zugang zu
politischen Adressatinnen ermdglichen. Nur wenige Lan-
der sehen bei der Einbringung von Petitionen einen Filter-
mechanismus durch Abgeordnete vor. Zu diesen zadhlen
GrofBbritannien, Griechenland, Malta und eben Osterreich.
Der Filter in den Handen der politischen Parteien ist in
Osterreich recht umfassend ausgebaut. Die Ausdifferen-
zierung in zwei Instrumente sowie das Sponsoring durch
Abgeordnete bzw. die hohe Zahl an Unterstiitzungserkla-
rungen entspricht der starken Rolle der politischen Partei-
en, die sich damit ein Instrument der Steuerung und mog-
licherweise erst in zweiter Linie eines der Verlinkung mit
dem Elektorat geschaffen haben.?® Die Verlinkung besteht
darin, dass Petentlnnen zuerst Kontakt aufnehmen mus-
sen und dann erst das Anliegen im Parlament diskutiert
und behandelt wird. Beide Schritte setzen ein bestimmtes
MaR an direktem Zugang der Petentlnnen zu politischen
Entscheidungstragerinnen voraus.**

Merkmal 3: Geschlossenes Partizipationsinstrument

Die Petitionsberechtigung auf Bundesebene erstreckt sich
nach der Reform 1988 nicht auf ,jedermann/jederfrau’,
sondern auf Staatsbirgerlnnen im Wahlalter. Diese Schlie-
Bung des Instruments unterscheidet sich von Regelungen
in anderen Landern sowie von Regelungen in den meis-
ten 6sterreichischen Bundeslandern. Diese namlich 6ffnen
Petitionen fiir alle Birgerinnen, unabhangig von Staatsan-
gehorigkeit und Hauptwohnsitz, gleichzeitig sehen diese
Systeme kaum Regelungen zur Responsivitdt der Abge-
ordneten vor. Die Einschrankungen bei der Berechtigung
zur Einbringung und Unterstiitzung definieren letztlich
den indirekten und elitengesteuerten Charakter des 6ster-
reichischen formellen Petitionswesens.
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Merkmal 4: MittelmaBige Responsivitat

Das institutionelle Rahmenwerk beinhaltet die Zuweisung
an den Petitionsausschuss und unter bestimmten Umstan-
den eine Anhdrung der Petentlnnen und einen Bericht des
Petitionsausschusses. Allerdings besteht kein rechtlicher
Anspruch auf eine Debatte Uiber eine Petition im Parlament,
und zwar unabhéngig von der Anzahl der eingebrachten
Unterschriften.” Das Ausmal3 der formalisierten Reaktions-
pflichten der Abgeordneten gegeniiber den Petentinnen ist
deshalb sowohl hinsichtlich des Dialogs als auch der Kon-
sultation eher gering. Ein potentieller MalBnahmenerfolg
hangt insbesondere davon ab, ob eine Petition ein Mobili-
sierungsinstrument unter mehreren anderen darstellt, also
z. B.in Verbindung mit einem Volksbegehren.?

Regelwerke anderer Lander zeigen, dass die verpflichten-
de Responsivitdt der Abgeordneten mit dem Umfang der
Steuerung durch Abgeordnete einhergeht: Es zeigt sich,
dass je starker die Verfahrensweisen der Petitionen gere-
gelt sind, desto verbindlicher auch die Antworten und Re-
aktionen der Abgeordneten geregelt sind.

Merkmal 5: Bescheidener horizontaler Dialog

Die formellen Petitionen sind hinsichtlich Kooperation und
Dialog mit unterschiedlichen Akteurlnnen vertikal ausge-
richtet. Petentlnnen treten in Kontakt mit Abgeordneten,
Abgeordnete treten in Kontakt mit Petentlnnen. Der hori-
zontale Dialog sowohl zwischen Unterstiitzerlnnen als auch
zwischen Unterstitzerlnnen und Einbringerinnen ist nicht
oder nur kaum vorgesehen bzw. wird nur am Rande tech-
nisch unterstitzt. Die Dominanz der vertikalen Ausrichtung
hangt mit der spaten und bis heute noch ausbaufahigen
dialogischen Konzeption der Onlineunterstiitzung zusam-
men. In Osterreich kénnen bereits seit 2011 im Parlament
eingebrachte Petitionen auf der Parlamentswebsite unter-
stlitzt werden, aber sie kdnnen nicht online eingebracht
werden. Zudem sind die Moglichkeiten, auf der Parlaments-
plattform Debatten zu fiihren, noch wenig ausgebaut. Aller-
dings werden Stellungnahmen der Exekutive (Ministerien)
zu einzelnen Petitionen online zur Verfligung gestellt.

Im Deutschen Bundestag wird seit 2005 die Moglichkeit
der sog. offentlichen Petition praktiziert, d. h. Veroéffent-
lichung und Unterstiitzung von Petitionen erfolgen im
Internet. Hinsichtlich der horizontalen Kommunikation
gilt aber insbesondere das Petitionswesen in Schottland
als Vorbild. Das schottische Parlament sieht seit dem Jah-
re 1999 neben der Posteinbringung auch die Option der
Onlineeinbringung vor. Zusatzlich wird der gesamte Be-
handlungsprozess online dokumentiert. Ihm kann auf der
Parlamentswebsite gefolgt, es kdnnen Onlinediskussionen
gefiihrt werden und die Debatten sowie Hearings im Aus-
schuss sind im Internet zu verfolgen. Interessant ist auch,
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dass Informationen zu Petitionen in verschiedenen Spra-
chen (wie Arabisch, Bengali, Chinesisch, Urdu u. a.) zur
Verfligung gestellt werden. In Schottland bestarkt dies
die Offenheit und Niederschwelligkeit des Partizipations-
instruments.?

Diese Charakterisierung des Petitionswesens und die we-
nigen Hinweise auf Petitionssysteme anderer Staaten le-
gen es nahe, dass das Osterreichische parlamentarische
Petitionssystem sowohl stark institutionalisiert (Zugangs-
bestimmungen und parlamentarische Behandlung) als
auch wenig dialogorientiert und hinsichtlich der Nutzung
als eingeschrankt zu bezeichnen ist (Staatsangehdrig-
keit).®® Die Petitionen dhneln geregelten, direktdemo-
kratischen Partizipationsform und weniger einem Instru-
ment von ,unten”. Insofern zeigen sie grof3e institutionelle
Ahnlichkeiten mit der Europdischen Biirgerinitiative.

5. Die Europadische Biirgerinitiative

Die Europdiische Biirgerinitiative ist ein Petitionsinstrument
mit direktdemokratischen Beteiligungs- und Verfahrens-
schritten. Rechtlich basiert sie auf dem Europdischen-Biir-
gerinitiative-Gesetz*® aus dem Jahre 2012 und wurde 2019
durch eine Verordnung der Européischen Union*° spezifi-
Ziert.

Mit dem Instrument kdnnen Unionsbirgerinnen bewir-
ken, dass sich die Europdische Kommission mit einem
bestimmten Thema befasst. Allerdings sind einige Vor-
aussetzungen zu erfillen: Die Europdische Biirgerinitiati-
ve gilt als eingebracht, wenn sie von EU-Birgerinnen aus
mindestens sieben Mitgliedstaaten unterzeichnet wird.
Fir eine erfolgreiche Einbringung ist weiters die Unter-
stlitzung von mindestens einer Million EU-Burgerinnen
notwendig. Das letzte Kriterium ist, dass das Anliegen
in die Kompetenz der Europaischen Kommission fallt.*
Das Petitionskomitee des Europdischen Parlaments befasst
sich mit erfolgreich eingebrachten Petitionen. Wie Tiago
Tiburcio in einem Uberblicksartikel zu Petitionssystemen
in Europa ausfiihrt, steigen die Einbringungszahlen die-
ses Instruments stark an. Dieser ist auf die Moglichkeit
der Onlineeinbringung zurlickzufiihren.3? Allerdings ist
es bislang von Europdischen Biirgerinitiativen ausgehend
noch zu keinen Legislativvorschldagen durch die Kommis-
sion gekommen. Das direktdemokratische Instrument
hat also bislang die Funktion der Gesetzesinitiierung
noch nicht erfiillen kdnnen, seine Relevanz liegt vielmehr
in der Moglichkeit der transnationalen Vernetzung und
Kooperation auBerhalb der politisch-administrativen
Strukturen und Prozesse. Mitgliedstaatliche Behérden (in
Osterreich das Innenministerium als Wahlbehérde) sind
bei der Feststellung der Identitdt der Unterzeichnenden
involviert.



6. Petitionen in den Bundeslandern

Die rechtlichen Bestimmungen und institutionellen
Grundlagen fiir Petitionen variieren nicht nur zwischen
Staaten, sie unterscheiden sich in Osterreich auch zwi-
schen den Bundeslandern und zwischen Bund und Bun-
deslandern. Auf der subnationalen Ebene gibt es neun
Petitionssysteme, die sich teilweise gleichen und sich
teilweise unterscheiden. Der Hauptunterschied zwischen
Bund und Bundeslandern liegt im Grundverstandnis von
Petitionen: Wird auf Bundesebene eine Petition tenden-
ziell als Partizipationsmaoglichkeit interpretiert, sprechen
die Bundesldander eher von Eingaben, die allen offen-
stehen, also eher den Charakter von individuellen Au-
Berungen und weniger von politischer Mitbestimmung
besitzen. Einige dieser Besonderheiten des rechtlichen
Designs werden im Folgenden skizziert. Die Informa-
tionen sind weitgehend den landesgesetzlichen Bestim-
mungen entnommen (siehe Tabelle 1).

Berechtigte: Staatsbiirgerinnen und Biirgerinnen

Auf Bundesebene sind nur Staatsbirgerlnnen berech-
tigt, parlamentarische Petitionen zu unterschreiben und
parlamentarische Blirgerinitiativen einzubringen. Die
meisten Bundeslander sind in dieser Hinsicht inklusiver
und rdumen das Recht, Petitionen einzubringen und zu
unterstiitzen, allen Biirgerlnnen und ,jedermann” ein. In
Tirol beispielsweise normiert Artikel 12 der Tiroler Lan-
desordnung:,Das Petitionsrecht steht jedermann zu. Aus
Petitionen darf niemandem ein Nachteil erwachsen.’*
Auf Nachfrage bei der Landesamtsdirektion wurde mit-
geteilt, dass die Bezeichnung Birger tatsachlich jede/
jeden meint, unabhdngig von Staatsangehdorigkeit oder
Wohnort im Bundesland.?* In Wien kann jede Person, die
hier den Hauptwohnsitz hat, eine Petition einbringen
und unterstlitzen/unterschreiben.®

Filter durch Landtagsabgeordnete

Nur wenige Bundeslander sehen, dhnlich dem Bund, ei-
nen Filtermechanismus Uber Landtagsabgeordnete vor.
Ein Beispiel fur den Filtermechanismus ist Karnten.

Petitionen und sonstige Eingaben an den Landtag gelten
nur dann als Verhandlungsgegenstdnde des Landtages,
wenn sie von einem Mitglied des Landtages oder der Lan-
desregierung Ulberreicht werden. Eine Begriindung oder
Befiirwortung solcher Eingaben bei ihrer Uberreichung
ist nicht zuldissig.*

Ahnliches gilt fir Salzburg, wo der Landtag einen Be-
schluss Uber eine Petition dann zu fassen hat, wenn
sie von einem Mitglied des Landtags oder der Landes-
regierung unterstiitzt wird. Aulerdem sieht die Land-
tags-Geschaftsordnungsgesetz®” in Salzburg vor, dass

»,namenlose und solche Eingaben, die lediglich Kritik an
Landtagsbeschliissen oder Ausfiihrungen von Rednern
in den Verhandlungen des Landtages enthalten’, nicht zu
behandeln sind. Diese Einschrankung findet sich nahezu
wortgleich in Landesverfassungen einiger Bundeslander.
In anderen Bundesldandern kdnnen Petitionen bzw. Ein-
gaben direkt eingebracht werden, allerdings teilweise in
Abhédngigkeit einer bestimmten Zahl an Unterstltzun-
gen. Es sind also verschiedene Filter wie die Zahl von
Unterstiitzungen, die Unterstlitzung durch Landtagsab-
geordnete ebenso wie die Anforderung einer konstrukti-
ven Kritik eingebaut.

Petitionen und/oder Biirgerinitiativen

Manche Bundeslander unterscheiden zwischen Peti-
tionen und Biirgerinitiativen, die von einer bestimmten
Anzahl von Wahlberechtigten eingebracht werden ms-
sen (in 00 sind es beispielsweise 2 Prozent der Wahlbe-
rechtigten). Andere Bundeslander kennen rechtlich nur
Petitionen und keine Biirgerinitiativen. & 23 Abs. 1 der
Geschaftsordnung des Tiroler Landtages regelt z. B. dass
Verhandlungsgegenstdnde des Landtags sind:3®

Petitionen nach Art. 12 der Tiroler Landesordnung 1989,
die an den Landtag gerichtet sind; als Petitionen gelten
auch Biirgerinitiativen und sonstige Geschdiftsgegen-
stdnde, die nicht als Petition bezeichnet sind, jedoch ih-
rem Inhalt nach einer Petition oder Biirgerinitiative ent-
sprechen; nicht als Petitionen gelten anonyme Eingaben
und solche Eingaben, die ein Begehren nicht erkennen
lassen.

Andere Bundeslander verwenden die Begriffe Petitionen
und Blrgerinitiativen synonym, wie z. B. das Burgenland,
wo fir die beiden Instrumente keine unterschiedlichen
rechtlichen Rahmenbedingungen vorgesehen sind und
demnach lediglich ein Instrument vorliegt.

Beziiglich der Verfahren im Landtag sehen die Bundes-
lander (in Abhangigkeit der jeweiligen Voraussetzungen)
vor, dass eingebrachte Petitionen einem Ausschuss zuge-
teilt und dort diskutiert werden. Die Landesverfassungen
bzw. Geschéaftsordnungen legen detaillierte Bestimmun-
gen fest, wie der Landtag oder der/die Landtagsprasiden-
tin mit Petitionen umzugehen hat und welche Antworten
gegeben werden mussen. In Vorarlberg beispielsweise
haben Antworten innerhalb von drei Monaten zu erfol-
gen. Fir die konkrete Ausgestaltung spielt in manchen
Bundeslandern die Unterstlitzung von Abgeordneten
eine Rolle. Interessant ist, dass die meisten Bundeslan-
derregelungen einen Hinweis enthalten, dass anonym
eingebrachte Petitionen nicht behandelt werden.
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Tabelle 1: Petitionsdesigns in den Bundeslandern

Bundesland Petition Biirgerinitiative
Wien Ja Nein
Niederosterreich Nein Nein
Oberdsterreich Ja Ja
Salzburg Ja Nein

Tirol Ja Nein
Vorarlberg Ja Nein
Burgenland Ja Ja
Steiermark Ja Nein
Karnten Ja Nein

Ausschuss . On!ine- Vc:raussetzungen
Einbringung fiir Petentinnen
Ja Ja Wohnsitz
Nein Nein k. A.
Ja Nein Burgerin/Person
Ja Nein Person, LAbg.
Ja Ja Jedermann
Nein Nein Buirgerln/Person
Ja Ja Person
Ja Nein Wohnsitz/Person
Nein Nein LAbg.

Anmerkung: Eigene Zusammenstellung auf Basis von Landesverfassungsgesetzen und Landesgeschéaftsordnungen.

7. Die Onlinepetition:

Ein eliten-herausforderndes Instrument

Neben den parlamentarischen Petitionen nehmen On-
linepetitionen auf spezialisierten Plattformen (wie open-
petition.eu, #aufstehn, Campact) und zunehmend auch
auf Webseiten von politischen Parteien, Organisationen
und Individuen an Bedeutung zu. Das Hauptmerkmal
der Onlinepetition ist, dass die Teilnahme an einer Unter-
schriftensammlung voraussetzungsarm und wenig gere-
gelt ist und dass die Antwort der Adressierten in keiner
Weise geregelt oder gar obligatorisch vorgesehen ware.
Beim Protest mittels Onlinepetitionen geht es Betreib-
erlnnen meist nicht primér um die Ubermittlung von Vor-
stellungen, Forderungen und Anliegen an das Parlament,
sondern darum Gber den Weg der Offentlichkeit zu inter-
venieren, Dissens zu zeigen. Mittel der Einflussnahme ist
die hohe Zahl der Klicks.

Onlinepetitionen sind gleichermaBBen Partizipationsinst-
rumente in den Handen der Biirger und Biirgerinnen wie
Mobilisierungs- und Kampagneninstrumente in jenen der
politischen Parteien. Neben der Frage, wer Onlinepetitio-
nen nutzt, stellt sich auch die Frage, wie diese lanciert und
durchgefiihrt werden. Hier werden insbesondere zwei Ar-
ten praktiziert: Zum einen werden sie auf spezialisierten
Plattformen durchgefiihrt. Bei Onlinepetitionen kdnnen sich
Menschen unabhdangig von ihrer Staatsangehdorigkeit, ihrem
Wohnort und ihrer Volljahrigkeit (Mindestalter 16) engagie-
ren. Rechtlich kdnnen sie fiir alle Themen eintreten, solange
die Forderungen nicht gegen (strafrechtliche und zivilrecht-
liche) Gesetze verstoB3en. Eine der wenigen Voraussetzungen
ist praktischer Art — die Betreiberlnnen miissen Uber einen
Internetanschluss und eine E-Mail-Adresse verfiigen.®

Zum anderen laufen Onlinepetitionen auch auf separa-
ten Internetadressen, die mit politischen Parteien ver-
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linkt oder direkt auf Parteienwebsites angesiedelt sind.
So lancierte die FPO eine Unterschriftensammlung, die als
Petition zur Abschaffung der GIS-Gebiihren kommuniziert
wurde, auf einer von der FPO reservierten Internetadres-
se.” Die Entscheidung fiir Parteienwebsites anstelle der
Inanspruchnahme von spezialisierten Plattformen dirfte,
neben dem Zweck der Mobilisierung und Kampagnenfiih-
rung fir eine bestimmte Thematik mittels Petitionen, auch
andere Zwecke erfiillen. So legt das Angebot, mit der Un-
terschrift auch einen Newsletter zu abonnieren, nahe, dass
die Sammlung von Unterschriften fiir das Thema auch den
Zweck des Datensammelns flir Parteienzwecke erfiillt.

Die internationale Petitionsforschung beschaftigt sich mit
der Rolle von Onlinepetitionen als schnelle Klicks und un-
tersucht dabei die Teilnahme weiterer Gruppen, die besse-
re Zuganglichkeit und die Datensicherheit.*' Allerdings ist
die Forschungslage zu politischen Parteien und Onlinepe-
titionen, insbesondere zu jenen, die auf Parteienwebsites
durchgefiihrt werden, noch eher diirftig. Das Wissensdefi-
zit betrifft die Fragen, wie sich durch die Instrumentalisie-
rung von Petitionen durch politische Parteiapparate das
Petitionswesen verandert und wie die Funktionen und Ef-
fekte von Petitionen dadurch beeinflusst werden. Letztlich
werden dadurch sowohl der Stellenwert von Petitionen in
der Partizipationslandschaft als auch deren Funktionen
im demokratischen Gemeinwesen neu aufgerollt, d. h. sie
sind neu zu bewerten.

8. Zusammenfassung

Heute besteht das Petitionswesen aus zwei unterschied-
lichen Typen mit verschiedenen Instrumenten: dem for-
mellen, parlamentarischen und dem informellen, au3er-
parlamentarischen Typus. Die zeitliche Kontextualisierung
unterstreicht, vor dem Hintergrund wachsender zivilge-
sellschaftlicher Proteste und Initiativen sowie veranderter


http://openpetition.eu

Politikstile durch die FPQ, die Rolle der beiden ehemaligen
GroBparteien beim Ausbau des formellen Petitionswesens.
Parlamentarische Petitionen und parlamentarische Blirger-
initiativen sind elitengesteuert und werden sowohl von
Parteien als auch von Biirgerlnnen in Anspruch genom-
men, um bestimmte politische Ziele zu verfolgen. Diese
Petitionsinstrumente sind Teil der reprasentativ-demokrati-
schen Kultur und ermdglichen die Verlinkung von Biirger-
Innen mit Abgeordneten. Parlamentarische Petitionen und
parlamentarische Blirgerinitiative verkdrpern aber auch das
Interesse der politischen Parteien, die zivilgesellschaftli-
chen Bewegungen aufzufangen, zu steuern und in parla-
mentarische Bahnen zu lenken.

Die nicht elitengesteuerten, informellen Onlinepetitio-
nen auf spezialisierten Plattformen oder auf Websites
von politischen Parteien haben Protestcharakter und/
oder intervenieren gegen das Handeln von Regierungen
und der Legislative.*? Sie sind jedoch vom parlamentari-
schen Prozess institutionell entkoppelt. Trotzdem erwar-
ten sich, so Studienergebnisse von PETICIPATE,* Peten-
tinnen Reaktionen der Politikerlnnen; diese allerdings
nicht Gber den Weg eines Ausschusses oder eines Hea-
rings, sondern in Form von revidierten Entscheidungen
oder neu herbeigefiihrten MaBnahmen. In Bezug auf
Onlinepetitionen auf Webseiten von politischen Parteien
wadre es interessant, mehr Gber Erwartungen und Motive
der Unterzeichnerlnnen sowie iber Wirkungen zu erfah-
ren, jedoch liegen dazu bislang keine wissenschaftlichen
Untersuchungen vor.

An Petitionen richten sich viele Anspriiche und Erwartun-
gen, wie z. B. mehr/andere Partizipationsmoglichkeiten
fur dialogische und kooperative Lésungsfindungen oder
eine bessere Verbindung mit und Starkung der demo-
kratischen Institutionen und deren Personal. Evident ist,
dass Petitionen die Partizipationslandschaft erweitern, die
bislang eher als schwach eingestufte Beteiligungskultur
bereichern, sie einen Beitrag zur partizipativen Demokra-
tie leisten. Ob sie allerdings dazu fiihren, dass tatsachlich
Ofters partizipiert wird bzw. dass mehr Menschen partizi-
pieren, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet.
In weiteren Kapiteln dieses Buches kdnnen wir allerdings
zeigen, dass eine zahlenmaBige Zunahme von Petitionen*
stattfindet, dass diese von einer Reihe von systemimma-
nenten Faktoren beeinflusst ist und dass Petitionen nicht
nur die Partizipationsrepertoires erweitern, sondern auch
die diskutierte Themenlage bereichern.
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Benedikt Seisl, Sieglinde Rosenberger und Jeremias Stadlmair

Nutzung und Themen von Petitionsinstrumenten

1. Einleitung

Wahrend von 1945 bis 1986 insgesamt 95 Petitionen im
Nationalrat eingelangt sind, ist diese Zahl seit 1986 stark
gestiegen: bis einschlieBlich 2018 wurden 847 parlamen-
tarische Petitionen und 485 parlamentarische Blirgerinitiati-
ven ibermittelt. Gleichzeitig schnellte allein die Anzahl an
Onlinepetitionen auf der Website openpetition.eu in Oster-
reich seit dem Start im Jahr 2010 bis 2018 auf 961 hoch.
In diesem Zeitverlauf lassen sich Phasen markant gestei-
gerter Petitionsaktivitat ausmachen. Welche Themen wer-
den Uber Petitionen verhandelt und was ist fir die rapide
Entwicklung der Nutzung von Petitionsinstrumenten aus-
schlaggebend? Auf diese beiden Fragen wollen wir im vor-
liegenden Beitrag eine Antwort geben.'

Das Osterreichische politische System ist von politischen
Parteien, sozialpartnerschaftlichen Strukturen und letztlich
von elitengesteuerter politischer Partizipation gepragt.? Ein
Beispiel, das diese Phanomene gut illustriert, ist das von der
OVP organisierte Volksbegehren zum Konferenzzentrum-Ein-
sparungsgesetz aus dem Jahr 1982, das mit 1.361.562 Unter-
schriften das unterstiitzungsstarkste Volksbegehren der
Zweiten Republik darstellt? In diesem politischen Kontext
sind flir die Inanspruchnahme von Partizipationsinstrumen-
ten im Allgemeinen und von Petitionen im Speziellen meh-
rere Faktoren relevant. Dazu zéhlt insbesondere das Design,
das die Teilhabe- und Nutzungsmdglichkeiten ebenso wie
den parlamentarischen Umgang regelt.*

Richard Hough untersucht Entwicklungen westeuro-
paischer Petitionssysteme und unterscheidet zwischen
direkten, indirekten und elektronischen Einbringungs-
moglichkeiten. Direkt eingebrachte Petitionen zeichnen
sich dadurch aus, dass Biirgerlnnen ihre Anliegen ohne
offizielle Unterstiitzung durch Reprasentantinnen an die
Legislative herantragen kdnnen. Wenn dies nicht der Fall
ist, Petentlnnen also die Unterstiitzung einer/s gewahlten
Abgeordneten bendétigen, handelt es sich um indirekt ein-
gebrachte Petitionen. Ergdanzt werden diese beiden Kandle
durch die Méglichkeit, Petitionen online zu Gibermitteln.”
Wird diese Unterscheidung auf die 6sterreichische Peti-
tionslandschaft lbertragen, dann stellt die parlamenta-
rische Petition eine nahezu archetypische Variante der in-
direkten Petitionseinbringung dar, da sie zwingend der
Unterstiitzung einer/s Abgeordneten zum Nationalrat
bedarf. Parlamentarische Biirgerinitiativen sind, trotz der
verhaltnismaBig hohen Hiirde von 500 Unterschriften, fiir
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Staatsbirgerlnnen ein direktes Instrument, mit Anliegen
an das Parlament heranzutreten. Zudem kdénnen bereits
seit 2011 formell eingereichte Anliegen auf der Website
des Parlaments elektronisch unterstiitzt werden.® Die
parlamentarische Petitionslandschaft bietet aber keine
Maoglichkeit, Petitionen online einzureichen.” Allerdings
schlie8t die zivilgesellschaftliche Seite diese Liicke mit
der Einrichtung und Nutzung informeller Onlinepetiti-
onsplattformen.

In den nachsten Kapiteln prasentieren wir Ergebnisse zur
Inanspruchnahme der Petitionsinstrumente sowie zu den
damit eingebrachten Anliegen. Im ersten Schritt wird
die Dynamik im Zeitraum von 1986 bis 2018 vorgestellt.
Wir werden zeigen, dass die institutionellen Reformen
die Verwendung von Petitionen steigern und dass die
Nutzung von Petitionen in einem Zusammenhang mit
Regierungskoalitionen steht. Im zweiten Schritt werden
die Themenbereiche prasentiert. Hier zeigt sich, dass die
Themen einander ergdnzen und ideologisch dhnlich aus-
gerichtet sind.

2. Daten und Methoden

Die empirische Analyse beruht auf der Auswertung von
drei Datensdtzen. Diese bestehen erstens aus dem Ge-
samtaufkommen von parlamentarischen Petitionen und
Burgerinitiativen zwischen 1986 und 2018 (n=1.332) und,
zweitens jenem von Onlinepetitionen zwischen 2010 und
2018 (n=961). Drittens wurden die pro Instrument jeweils
200 unterstlitzungsstarksten Petitionen einer Inhaltsana-
lyse unterzogen (n=600). Der Untersuchungszeitraum fiir
die parlamentarischen Instrumente beinhaltet sowohl die
institutionellen Reformen 1988/89 (Einfiihrung der parla-
mentarischen Burgerinitiative) und 2011 (Einfihrung der
Onlineunterstlitzung) als auch wechselnde Regierungs-
verhaltnisse.

Die Informationen zu den parlamentarischen Petitions-
instrumenten kommen von der Website des Nationalrats,
auf der alle Petitionen seit 1996 auffindbar sind. Der weiter
zuriickliegende Zeitraum wurde mit Dokumenten der Par-
lamentsbibliothek erfasst. Die Daten zu Onlinepetitionen
stammen von der Plattform openpetition.eu und sind dem
Projektteam PETICIPATE dankenswerterweise zur Verfi-
gung gestellt worden. Die Analyse der Onlinepetitionen
beschrankt sich ressourcenbedingt auf diese eine, jedoch
eine hohe Aktivitat aufweisende Plattform.
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Um die inhaltliche Ausrichtung der Petitionen zu erfassen,
erheben wir die Kategorien Themenbereiche und politische
Positionierung. Fir die Erhebung der Themenbereiche
nutzten wir das Codierschema der AUTNES Wahlstudie
fiir Osterreich.8 Dieses Schema bietet 14 allgemeine Kate-
gorien, die u. a. Themenbereiche wie Infrastruktur, Wohl-
fahrtsstaat und umweltpolitische Anliegen umfassen. Um
die Inhalte der Petitionen detailliert zu erheben, wurden
bis zu 10 Subkategorien angewandt. Wir geben hier ein
Beispiel zur besseren Nachvollziehbarkeit der Codierung:
Eine Petition gegen Atomkraftwerke in Gsterreichischen
Nachbarstaaten kdnnte sowohl dem Bereich Infrastruktur
(spezieller: Energieversorgung) als auch dem Bereich Um-
weltschutz zugeordnet werden. Fiir eine adaquate Zuord-
nung wurde auch der Petitionstext herangezogen; in die-
sem war die Umweltbedrohung durch Atommdillendlager
genannt. Die Petition wurde folglich als Umweltschutzpe-
tition codiert.

Die Kategorie politische Positionierung erfassen wir in ei-
nem zweidimensionalen Raum:® Die erste Dimension be-
schreibt die Konfliktlinie zwischen 6konomisch liberalen
und protektionistischen Positionen. So werden Anliegen
zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates oder gegen die Ein-
schrankung offentlicher (Dienst-)Leistungen als 6kono-
misch links codiert. Anliegen, die Regulierung ablehnen
oder fiir mehr Marktautonomie eintreten, gelten als rechts.
Die zweite Dimension befasst sich mit der soziokulturellen
Position des Anliegens. Wenn Petitionen fiir kulturellen
Pluralismus eintreten oder sich fiir Umweltschutz aus-
sprechen, wurden sie als links codiert. Anliegen, die sich
gegen Migration oder fiir die Bewahrung von Traditionen
oder nationalen Werten einsetzen, werden als rechts er-
fasst. Wenn kein Verweis auf eine Positionierung gefunden
werden konnte, galt die Petition als neutral positioniert.'

3. Petitionen im Zeitverlauf

Vergleichen wir den Anstieg des Petitionsaufkommens
in Osterreich mit anderen Lindern, so mag der Eindruck
entstehen, dass Petitionen hierzulande ein eher schwach

genutztes Instrument darstellen, denn im Deutschen
Bundestag wurden allein im Jahr 2018 insgesamt 886
offentliche Petitionen eingebracht.” Zahlen zu GroB3bri-
tannien, Schottland und Australien weisen ebenfalls eine
intensivere Petitionstatigkeit als in Osterreich aus.”? Da
sich die institutionellen Rahmenbedingungen und politi-
schen Kulturen aber stark unterscheiden, ist ein Vergleich
der Aufkommenshdufigkeit alleine zwischen Léndern
wenig aussagekraftig. Deshalb verzichten die Petitions-
forscher Riehm, Bohle und Lindner in ihrer vergleichen-
den Analyse der parlamentarischen Petitionssysteme auf
bewertende Aussagen lber die Haufigkeit und konzent-
rieren sich vielmehr auf den Vergleich der institutionellen
Designs und deren Effekte auf die Nutzung.'* Diesem An-
satz folgen wir auch im vorliegenden Beitrag: Wir zeigen
die Nutzung und die Forderungen der drei Petitionsinst-
rumente und diskutieren diese in Abhangigkeit der jewei-
ligen Designs.

Eine Ubersicht der Inanspruchnahme der formellen Peti-
tionsinstrumente seit 1986 und der Onlinepetitionen von
openpetition.eu seit 2010 in Osterreich erlaubt Tabelle 1. Im
Zeitraum 2011 (Einfihrung der Onlineunterstiitzung) bis
2018 zahlten wir 278 parlamentarische Petitionen und 221
parlamentarische Biirgerinitiativen sowie 956 Onlinepeti-
tionen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Gesamtanzahl der
formell eingebrachten Petitionen im Betrachtungszeitraum
(noch) die Mehrheit, der Trend aber in Richtung Onlinepe-
titionen weist. Werden die jeweils einbringungsstarksten
Jahre verglichen, verstarkt sich das Ergebnis der zunehmen-
den Beliebtheit der auBBerparlamentarischen Instrumente:
Einem Hochstwert von 355 Onlinepetitionen in einem Jahr
stehen 79 parlamentarische Petitionen und 53 parlamenta-
rischen Blrgerinitiativen gegentiber.'

Die wachsende Beliebtheit von Onlinepetitionen wird
durch die Betrachtung des Petitionsaufkommens im Jah-
resvergleich verstarkt. Grafik 1 stellt die Inanspruchnahme
aller drei erfassten Instrumente seit 1987 dar. Drei tentati-
ve Entwicklungen sind aufféllig:

Tabelle 1: Gesamtaufkommen von Petitionen in Osterreich seit 1986, Onlinepetitionen seit 2010

Parlamentarische Biirgerinitiative

Onlinepetitionen

Anzahl Parlamentarische Petition
Anzahl 1987-2018 847
Anzahl 2011-2018 278
Maximum pro Jahr 79

485 961
221 956
53 355

Anmerkung: Die Werte fiir den Zeitraum 1987-2018 stammen aus einer Vollerhebung aller parlamentarischen Petitionen und parlamentarischen

Biirgerinitiativen sowie der Petitionen auf openpetition.eu, die mit geographischem Raum Osterreich eingebracht wurden. Die Erfassung der Online-
petitionen dieser Plattform beginnt im Jahr 2010. Quelle: Eigene Erhebung.
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Die Gesamtentwicklung fallt in der Tendenz positiv aus, d. h.
die Anzahl der Petitionen steigtim Zeitverlauf insgesamt an.
In Bezug auf die formellen Instrumente wird die parlamen-
tarische Petition, also das indirekte Petitionsinstrument,
haufiger verwendet als das direkte Instrument der parla-
mentarischen Biirgerinitiative. Die Nutzung der informel-
len Onlinepetitionen nimmt starker zu als jene der parla-
mentarischen Petitionsinstrumente.

Die Grafik weist einige Zacken in der zeitlichen Nutzung
der Instrumente aus. Diese Zacken kénnen im Lichte der
institutionellen Veranderungen sowie der politischen Kon-
stellationen gedeutet werden.

Wir erinnern, dass die Reform 1988/89 mit der parlamenta-
rischen Birgerinitiative eine Petitionsform ohne Bindung
an einbringende Abgeordnete brachte. Der Zivilgesell-
schaft wird es ermdglicht, Anliegen an die nationale Legis-
lative heranzutragen, ohne von der Unterstiitzung partei-
politischer Akteurlnnen abhdngig zu sein. Genau dieses
direkte Petitionsinstrument wurde in den Folgejahren re-
gelmaBig genutzt. Einem ersten Hoch folgte aber ab 1994
eine schwachere Nutzung.

Grafik 1: Petitionsinstrumente pro Jahr seit 1987
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Mit der OVP-FPO-Regierungskonstellation kam es ab 2000
zu einer regen Inanspruchnahme von parlamentarischen
Petitionen. Die eingebrachten Anliegen kritisierten insbe-
sondere einen Rlckbau offentlicher Infrastrukturen (wie
Postamter, Bahnhofe, Zugverbindungen) durch die dama-
lige Bundesregierung. Dieses Petitionsinstrument nutzten
vor allem die Oppositionsabgeordneten der SPO.

Zwei Faktoren erkldren die verstarkte Nutzung parlamenta-
rischer Petitionen im Zeitraum der OVP-FPO-Koalition. Ers-
tens: die Position der politischen Parteien im Regierungs-
geflige (Opposition versus Regierung). Parlamentarische
Petitionen sind flir Abgeordnete eine weitere Mdglichkeit,
politisch aktiv zu werden, mit einem konzeptuell biirgerna-
hen Instrument Widerspruch zu duf8ern. Petitionen dhneln
in diesem Sinne anderen parlamentarischen Instrumenten,
die Uberwiegend von der Opposition beansprucht wer-
den."” Unsere Befunde zeigen, dass dies auch auf Petitionen
zutrifft; allerdings nicht, ohne einen zweiten Faktor zu be-
achten - die ideologische Position der Parteien bzw. Abge-
ordneten. Dieser Befund wird dadurch untermauert, dass
die Nutzung von Petitionen mit der Riickkehr zur Grof3en
Koalition (SPO- OVP) zuriickging; also in einer Phase, in der
eine eher links zu verortende Opposition nicht langer einer
rechten Regierungsmehrheit gegeniiberstand.
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Anmerkung: Die Grafik bildet eine Vollerhebung aller parlamentarischen Petitionen und parlamentarischen Biirgerinitiativen ab sowie alle Online-

petitionen, welche zwischen 2010 und 2018 iiber die Plattform openpetition.eu mit geographischem Schwerpunkt Osterreich eingereicht wurden.

Die Werte sind in absoluten Zahlen dargestellt.
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Ein erneuter Anstieg der Petitionszahlen ab 2011 geht mit
der institutionellen Reform einher, formelle Petitionen on-
line auf der Homepage des Parlaments unterstiitzen zu
kdonnen. Mit dieser Moglichkeit steigt die Petitionstatigkeit
erheblich, zunachst allerdings primar die parlamentari-
schen Petitionen. Jedoch waren oft einzelne Abgeordnete
und deren Kampagnentatigkeiten fir den Anstieg aus-
schlaggebend. So reichte ein Abgeordneter der Griinen
allein in der XXIV. Gesetzgebungsperiode (2009-2013)
60 Petitionen ein, die sich vorranging mit Protest gegen
Atomkraftwerke in Grenzndhe zu Osterreich befassten.
Ab 2013 nutzte die Zivilgesellschaft parlamentarische Biir-
gerinitiativen wieder starker und profitierten so von der
zusitzlichen Offentlichkeitswirksamkeit durch elektroni-
sche Zustimmungserklarungen. Die Onlineunterstiitzung
fihrte also zu einem sichtbaren Anstieg der formellen
Petitionstatigkeit. Ob hinter dieser Entwicklung zwischen
Abgeordneten und Zivilgesellschaft aber dhnliche Ziele
und Motivationen stehen, ziehen internationale Studien
zu Petentlnnen in Zweifel.’s Moglicherweise steht auch in
Osterreich bei Politikerlnnen die Kampagnenfihigkeit im
Vordergrund, wéhrend zivilgesellschaftliche Akteurlnnen
versuchen, ihren Anliegen mehr Gewicht zu verleihen."”

Ab 2010 geht der GroB3teil der Zunahme von Petitionen
auf die Plattform openpetition.eu zuriick. Wahrend das
parlamentarische Petitionswesen seit 2013 wieder etwas
ricklaufig ist, nimmt die Anzahl der Petitionen auf openpe-
tition.eu jahrlich zu. Effekte einer vermehrten Nutzung von
Onlinepetitionen auf die etwas schwachere Nutzung von
parlamentarischen Petitionsinstrumenten sollte allerdings
nicht Giberbewertet werden, da die jeweiligen Instrumente
unterschiedliche Funktionen erfiillen.'®

Die Interpretation der Daten zur Petitionsnutzung unter-
streicht die Relevanz von institutionellen und machtpoli-
tischen Veranderungen. Die institutionelle Perspektive ist
insofern bedeutsam, als zusatzliche oder verbesserte Inst-
rumente neue Anreize fiir potentielle Petentinnen schaf-
fen konnen.” Die Regierungskonstellationen legen zudem
nahe, dass die Nutzung von Petitionen durch Parteien
flexibel ist und davon abhdngt, welche Partei sich zum je-
weiligen Zeitpunkt in einer Machtposition befindet. Aus-
schlaggebend ist die Oppositions- bzw. Regierungsrolle,
wenngleich die ideologische Position nicht unbeachtet
bleiben sollte.

4. Inhalte und ideologische Positionen

Interessant ist nun, welche Themen in Petitionen behan-
delt werden, ob es Unterschiede und Ahnlichkeiten in den
Themen der einzelnen Instrumente gibt, ob sie einander er-
ganzen und wenn ja, ob die Themenkomplementaritat tiber
die betrachteten Instrumente hinausgeht und sich auf Teile

des politischen Diskurses erstreckt. Darliber hinaus stellt
sich die Frage, welche ideologischen Positionen die drei
Petitionsinstrumente abdecken. Im Folgenden analysieren
wir den dritten Datensatz, der die unterstlitzungsstarksten
parlamentarischen Petitionen, parlamentarischen Biirger-
initiativen sowie Onlinepetitionen (je 200) im Zeitraum von
2011 bi 2018 umfasst.

4.1 Themen der Petitionsinstrumente

Sind es gesellschaftliche, wirtschaftliche oder sehr spezifi-
sche, moglicherweise lokale Anliegen, die lber Petitionen
eingebracht werden? Auf der Grundlage des AUTNES Co-
dierschemas® zeigt Tabelle 2 die hdufigsten Themen der
Petitionen.

Fir alle Petitionsinstrumente zeigt sich, dass der haufigste
Themenbereich ,Bildung und Kultur” ist (16,2 Prozent). Der
Themenkomplex ,Soziales und Wohlfahrtsstaat” liegt mit
15,3 Prozent knapp dahinter. Den dritten Themenblock bil-
det der Bereich ,Infrastruktur” (14,0 Prozent), gefolgt von
wirtschaftlichen Anliegen (13,8 Prozent). Erst im Anschluss
an diese Themen folgen in jlingster Zeit relevante Themen
wie Umwelt (11,0 Prozent) oder Immigration (8,0 Prozent).

Eine Untersuchung zum Diskurs politischer Parteien in Os-
terreich auf der Social Media Plattform Twitter zeigt die Be-
deutung von Themen wie Sicherheit und Immigration, aber
auch soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.?' Petitionen
scheinen somit ein Stlick weit vom Themenpool, der online
von Parteien geschaffen wird, abzuweichen. Das legt die
Vermutung nahe, dass das Osterreichische Petitionssystem
Themen bedient, welche im politischen Diskurs weniger
haufig angesprochen werden.

Nicht jedes Instrument behandelt dieselben oder dhnliche
Themen. Vielmehr gibt es zwischen den Instrumenten Un-
terschiede in den behandelten Themen. So zeigt sich, dass
die Kategorie ,Bildung und Kultur” vor allem bei parlamen-
tarischen Biirgerinitiativen (18,5 Prozent) und Onlinepetitio-
nen (20 Prozent) prominent vertreten ist, sie allerdings nur
10 Prozent der unterstlitzungsstarksten parlamentarischen
Petitionen ausmacht. Ahnliches beobachten wir bei Wirt-
schaftsthemen: 18 Prozent der parlamentarischen Petitio-
nen und 15 Prozent der parlamentarischen Biirgerinitiati-
ven beschéftigen sich mit ,Wirtschaft”. Hingegen befassen
sich nur 9,5 Prozent der unterstiitzungsstarksten Onlinepe-
titionen damit. Jedes Instrument hat aber einen dominan-
ten Themenbereich (verglichen mit den Anteilswerten fir
die anderen Instrumente): So ist ,Umwelt” bei parlamenta-
rischen Petitionen besonders stark vertreten (14,5 Prozent),
wahrend der Bereich ,Gesellschaft” bei den parlamentari-
schen Biirgerinitiativen der haufigste ist (12,5 Prozent) und
Lmmigration” stark in Onlinepetitionen thematisiert wird
(17,0 Prozent).
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Diese Zusammenschau der inhaltlichen Schwerpunkte
legt nahe, dass Petitionen eine den politischen Diskurs er-
ganzende Themenagenda aufweisen. Die detaillierte Be-
trachtung der haufigsten Themen pro Instrument verfeinert
dieses Bild der Erweiterung bzw. Erganzung der politischen
Themenlage: Die behandelten Themen hangen vom Typus
des Petitionsinstruments ab.

Wir kdnnen daher die Schlussfolgerung ziehen, dass Peti-
tionsinstrumente nicht in thematischer Konkurrenz zueinan-
der stehen, sondern sich komplementieren.

4.2 Politische Verortung der Petitionsanliegen

Welche politischen bzw. ideologischen Positionierungen fin-
den sich in Petitionen? Tabelle 3 bildet die 6konomische und
gesellschaftspolitische Position der unterstiitzungsstarksten
Petitionen ab. Zur Erinnerung: Die Analyse der Themen (sie-
he Tabelle 2) weist eine geringere Bedeutung stark polarisie-
render Bereiche wie Migration oder Umwelt aus. In der politi-
schen Verortung treten nun zwei Tendenzen hervor:

Erstens scheinen die Instrumente (zusammen betrachtet)
zunachst vornehmlich neutraler Natur zu sein. 62,8 Pro-

zent der analysierten Petitionen sind 6konomisch neutral
zu verorten, 52,3 Prozent gesellschaftspolitisch. Das legt
nahe, dass mit Petitionen eher ideologisch neutrale The-
men behandelt werden.

Zweitens sind polarisierende Petitionen eher auf der lin-
ken Seite der 6konomischen und gesellschaftspolitischen
Konfliktlinien anzusiedeln. Dabei ist interessant, dass sich
die parlamentarischen Instrumente kaum unterschei-
den: 36,0 Prozent der parlamentarischen Petitionen und
37,5 Prozent der parlamentarischen Birgerinitiativen sind
okonomisch links angesiedelt. Gesellschaftspolitisch sind
37,0 Prozent der parlamentarischen Petitionen und 33,5 Pro-
zent der Biirgerinitiativen progressiv ausgerichtet.?> Online-
petitionen sind allerdings anders: Wahrend 23,5 Prozent die-
ser Petitionen 6konomisch links zu verorten sind, scheinen
sie gesellschaftspolitisch eine klare Positionierung auf-
zu-weisen. 57 Prozent der analysierten Onlinepetitionen
sind auf dieser Dimension progressiv ausgerichtet. Im Ge-
gensatz zu parlamentarischen Petitionen polarisieren die
informellen Petitionen auf openpetition.eu also wesentlich
starker — dies vor allem in der kulturellen Dimension.

Tabelle 2: Themen der unterstiitzungsstarksten Petitionen (nach Instrument)

Parlamentarische Petition

Parlamentarische Biirgerinitiative

Online Petitionen Gesamt

Bildung und 20 10,0 37
Kultur

Soziales und

Wobhlfahrts- 36 18,0 29
staat

Infrastruktur 32 16,0 20
Wirtschaft 34 17,0 30
Umwelt 29 14,5 15
Immigration 5 2,5 9
Gesellschaft 7 3,5 25
Institutionen 17 8,5 11
Slcf.\er.helt, 10 50 8
Polizei

Budget 5 2,5 3
Bundesheer 1 0,5 7
Eur.opalsche 3 15 4
Union

AuBenpolitik 1 0,5 2
Gesamt 200 100,0 200

18,5 40 20,0 97 162
14,5 27 13,0 92 153
10,0 32 16,0 84 140
15,0 19 9,0 83 138
7,5 22 11,0 66 11,0
45 34 17,0 48 8,0
12,5 9 45 41 6,8
5,5 12 6,0 40 6,7
4,0 2 1,0 20 33

1,5 3 1,5 11 1,8
35 0 0,0 8 13
2,0 0 0,0 7 1,2
1,0 0 0,0 3 0,5
100,0 200 1000 600 100,0

Anmerkung: Die Themenbezeichnungen stammen von AUTNES. Die Tabelle ist nach der letzten Spalte geordnet, d. h. die Reihenfolge der Themen

ist dadurch bestimmt, wie haufig ein Thema bei allen Petitionsinstrumenten erfasst worden ist. Die Prozentwerte stammen von der Gesamtanzahl des

jeweiligen Instruments. Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung.
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Tabelle 3: Politische Verortung der Petitionsanliegen (nach Instrument)

Konfliktlinie Parlamentarische Petition Parlamentarische Biirgerinitiative Onlinepetition Gesamt
Okonomisch n % % n % n %
Links 72 36,0 37,5 47 23,5 194 323
Neutral 115 57,5 116 58,0 146 73,0 377 62,8
Rechts 13 6,5 4,5 7 3,5 29 4,8
Gesamt

Gesellschaftspolitisch n % % n % n %
Links 74 37,0 33,5 114 57,0 255 42,5
Neutral 116 58,0 118 59,0 80 40,0 314 52,3
Rechts 10 5,0 7,5 6 3,0 31 52

Quelle: Eigene Darstellung und Auswertung.

Die Analyse der politischen Verortung der Anliegen von
Petitionen in Osterreich zeigt, dass die Mehrheit weder
klar links noch klar rechts zu positionieren ist. Gleich-
zeitig wird deutlich, dass Petitionen, wenn sie ideolo-
gisch zuordenbar sind, eher auf der linken Seite einer
okonomischen wie auch einer gesellschaftspolitischen
Dimension stehen. Onlinepetitionen auf der Plattform
openpetition.eu durchbrechen die Tendenz zur gesell-
schaftspolitischen Neutralitdt und sind hier eindeutig
links positioniert. In unserer Untersuchung bleibt jedoch
offen, ob beispielsweise bestimmte soziodemografische
Charakteristika von Petentlnnen die Petitionsaktivitaten
fordern, was moglicherweise die Inhalte von Petitionen
beeinflusst.?

4.3 Die top ten unterstiitzungsstarksten Petitionen

Welche Petitionen konnten nun besonders viele Unter-
stitzungserklarungen lukrieren? Gibt es Unterschiede
zwischen Petitionstypen und/oder Themen? Gemessen
an der Anzahl der Unterschriften stellt Tabelle 3 die zehn
erfolgreichsten Petitionen zwischen 2011 und 2018 dar.
Unter den zehn unterstlitzungsstarksten Petitionen
sind sechs Onlinepetitionen. Der Abstand zwischen der
Unterstiitzung der erfolgreichsten und der zweiterfolg-
reichsten Petition betragt mehr als 300.000 Unterschrif-
ten, was ein Indikator fiir das starke Mobilisierungs-
potenzial von Onlinepetitionen ist.>* Bei den bedienten
Themen zeigt sich eine Haufung im Bereich ,Soziales
und Wohlfahrtsstaat” sowie in den Bereichen ,Gesell-
schaft” und ,politisch-institutionelles System”. In der
Gesamtverteilung (Tabelle 2) stark vertretene Themen-
bereiche wie Infrastruktur scheinen ein geringeres Mo-
bilisierungspotential zu besitzen. Mit anderen Worten:

Obwohl beispielsweise viele Petitionen zu Infrastruktur-
themen eingebracht wurden, ist die Unterstlitzungsbe-
reitschaft fiir diese geografisch oft fokussierten Anliegen
bregenzt.

Die unterstltzungsstarkste Petition im Zeitraum von 2011
bis 2018 richtete sich gegen die Aufhebung des Rauch-
verbots in der Gastronomie in Osterreich, die von der Ko-
alition aus OVP und FPO in der XXVI. Gesetzgebungspe-
riode beschlossen wurde. Das Anliegen wurde 2017 von
der Osterreichischen Krebshilfe als Onlinepetition einge-
bracht und mobilisierte bis zur Beendigung der Petition
auf openpetition.eu 468.765 Unterzeichnerinnen. Als Re-
aktion auf ein von der Regierung geplantes Vorhaben ist
diese Petition als Protestanliegen zu verstehen, das seinen
Ursprung in der Zivilgesellschaft hatte.?” Das Anliegen der
Onlinepetition wurde schlieBlich von der Osterreichischen
Arztekammer aufgegriffen und als Volksbegehren weiter-
verfolgt. Neben dem massiven Zuspruch auf der Plattform
openpetition.eu wurden durch das Volksbegehren 881.692
Unterstitzungserklarungen erreicht?® Das Rauchverbot
wurde schlieBlich von den Parlamentsparteien im Juli
2019 wieder beschlossen und ist seit November 2019 in
Kraft. Die Initiative, die ihren Ursprung auch auf einer On-
lineplattform hat, kann in diesem Sinne also als erfolgreich
gewertet werden.

Nach Bekanntwerden der politischen und wirtschaft-
lichen Ereignisse im Zusammenhang mit der Bank Hypo
Alpe-Adria im Jahr 2014 wurden formelle Petitionsinst-
rumente stark genutzt. Drei parlamentarische Petitionen
und eine parlamentarische Birgerinitiative sind zu die-
sem Thema im Nationalrat eingelangt. Keine dieser Pe-
titionen mobilisierte weniger als 6.000 Unterstlitzende,
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Tabelle 4: Unterstiitzungsstarkste Petitionen zwischen 2011 und 2018

Anliegen Instrument

Nichtrauchergesetz Onlinepetition

Hypo Alpe-Adria/parlamentarischer

parlamentarische Petition
Untersuchungsausschuss

parlamentarische

Vorratsdatenspeicherung Biirgerinitiative

Jazur OOGKK Onlinepetition

Ausbildung statt Abschiebung Onlinepetition

Untersuchungsausschuss arlamentarische Petition
Hypo Alpe-Adria P
Gegen die Einfiihrung von

i .
Studiengebiihren Onlinepetition

Aufhebung des Eheverbots fiir
gleichgeschlechtliche Paare

Erhaltung des BORG an der
Theresianischen Militarakademie

parlamentarische
Burgerinitiative

Onlinepetition

Erhalt der Kinderonkologie

Onlinepetition
in Dornbirn P

Unterstiitzungen Jahr Thema Initiatorin
Soziales und NGO/NPO/
468.7 2017
68.765 0 Wohlfahrtsstaat Verband
141.591 2014 Institutionen andere
N NP
101.596 2011  Gesellschaft GO/NPO/
Verband
Soziales und
68.760 2017 Wohlfahrtsstaat Kammer
64.259 2017 Immigration Abgeordnete
54.188 2014 Institutionen andere
50.630 2017 Bildung und Kultur  Kammer
41.014 2017 Gesellschaft NEANo
Verband
34.983 2014 Bildung und Kultur  Corgerinitia-
tive
Sozial d
34.847 2018 ozlaies un Einzelperson

Wohlfahrtsstaat

Anmerkung: Die Instrumente sind nach Unterschriftenanzahl geordnet. Anliegen werden in Kurzform genannt. Die Anzahl der Unterschriften ist jene,

die zum Zeitpunkt der Erhebung auf der jeweiligen Onlineplattform gefunden wurde. Die Bezeichnungen fiir Initiatorlnnen fassen mehrere Akteu-

rinnen zusammen. Die Kategorie ,andere” beinhaltet im Falle von parlamentarischen Petitionen auch Nationalratsabgeordnete. Quelle: Eigene Dar-

stellung und Auswertung.

obwohl deren Anliegen sehr dhnlich, wenn nicht de-
ckungsgleich waren. Zwei der erwdhnten Petitionen fin-
den sich in Tabelle 4 als unterstiitzungsstarkste Petitio-
nen zwischen 2011 und 2018. Die unterschriftenstarkste
ist eine parlamentarische Petition von Abgeordneten aller
Oppositionsparteien. Die Forderung beinhaltete einen
Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses. Dieser wurde schlieBlich im Februar
2015 eingesetzt und war bis Oktober 2016 aktiv.

Zum Thema Vorratsdatenspeicherung langten in der XXIV.
Legislaturperiode zwei Petitionen im Nationalrat ein. Zum
Zeitpunkt des Einlangens der ersten entsprechenden Pe-
tition war die Onlineunterstiitzung auf der Seite des Par-
laments noch nicht méglich. 2011 ibermittelte die NGO
AK-Vorrat eine weitere parlamentarische Biirgerinitiative
gegen die Einflihrung der Vorratsdatenspeicherung an
das Parlament. Der Initiator nannte 10.000 Unterschriften
als Ziel, erreicht wurden 101.596 digitale Unterstiitzungs-
erkldarungen.” Zwar kam der Nationalrat dem Anliegen
der parlamentarischen Biirgerinitiative nicht direkt nach,
allerdings erklarte der Verfassungsgerichtshof die Rege-
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lungen zur Vorratsdatenspeicherung im Juni 2014 fiir ver-
fassungswidrig und setzte diese damit auf3er Kraft.

Die Liste der top ten Petitionen unterstreicht, dass infor-
melle und formelle Petitionsinstrumente stark mobilisieren
und ein hohes Mal an Onlineunterstiitzungen erreichen
kdnnen. Zu diesem Ergebnis passt auch ein breites gesell-
schaftliches Spektrum an Initiatorlnnen. Zivilgesellschaft-
liche Akteurlnnen initiierten die Halfte der zehn unterstiit-
zungsstarksten Petitionen zwischen 2011 und 2018. Drei
Petitionen stammen von politischen Funktiondrinnen/
Mandatstragerlnnen und zwei weitere wurden von Perso-
nen dieser Gruppe zumindest unterstiitzt.

5. Schlussbetrachtung

Die Analyse der Entwicklung von Petitionsinstrumenten ver-
deutlicht, dass deren Nutzung durch zwei Faktoren mafR-
geblich beeinflusst wird. Zundchst sind es institutionelle
Veranderungen, die bestehende Instrumente aufwerten
und/oder neue schaffen. Die friihen Reformen des Petitions-
wesens fiihrten zu einer starken Nutzung des Instruments
der parlamentarischen Biirgerinitiative. Ein Anstieg der Pe-



titionszahlen lieB sich auch nach der Implementierung der
Onlineunterstiitzungsmaoglichkeit von formellen Petitionen
ausmachen. Zur selben Zeit nahm auch die Nutzung von
Onlinepetitionen zu und stieg in einem héheren Ausmaf3
als die Nutzung der parlamentarischen Petitionsinstrumen-
te. Ein zweiter Aspekt ist, dass parlamentarische Petitionen
Eingang in die Repertoires politischer Parteien gefunden
haben.?® Dies zeigt sich in den Nutzungszahlen wahrend
der OVP-FPO(-BZO)-Koalitionsregierung zu Beginn der
2000er -Jahre. In diesem Zeitraum stieg die Zahl von par-
lamentarischen Petitionen stark an, was vor allem der er-
hohten Petitionstatigkeit von Abgeordneten der SPO zuzu-
schreiben ist.

Im Diskurs der politischen Parteien auf Social Media
dominieren die Themen Sicherheit, Immigration, so-
ziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.?® Petitionen
behandeln, so unsere Befunde, andere Themen, sie
erweitern das politisch diskutierte Themenspektrum,
denn Biirgerlnnen beschéftigen sich in Petitionen eher
mit Themen der Bildung, des Wohlfahrtsstaats und der
Infrastruktur. So greifen parlamentarische Petitionen in
erster Linie Umweltanliegen, parlamentarische Blirgerin-
itiativen gesellschaftspolitische Themen und Onlinepe-
titionen Themen der Migration auf. Charakteristisch fiir
Petitionen ist auch, dass sie eher ideologisch neutrale
Themen zum gegenstand haben, einzig Onlinepetitio-
nen zeigen eine Tendenz zu gesellschaftspolitisch pola-
risierenden Themen.

Im digitalen Zeitalter nehmen die Onlinepetitionen eine
zunehmend grof3ere Rolle ein - sie kdnnen online ein-
gebracht werden, sind niederschwellig, technisch ein-
fach unterstiitzbar und zeitsparend. Darliber hinaus
verlangen sie von Petentlnnen kein intensives Engage-
ment und keine finanziellen Ressourcen. Dem gegen-
Uber stehen die relativ hohen Hiirden der formellen Ins-
trumente,* die mdglicherweise dazu fiihren, dass die
Attraktivitat der einfacher einsetzbaren informellen Ins-
trumente zunimmt.3' Diesen Aspekten wird im nachsten
Beitrag nachgegangen.

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf der Erhe-
bung von direkte, indirekte und Onlinepetitionsinstru-
menten. Auch wenn wir uns ressourcenbedingt auf eine
Onlinepetitionsplattform beschranken mussten, kdnnen
die Resultate eine Grundlage fir zukinftige Studien zu
Partizipations- und Mobilisierungsinstrumenten liefern.
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Benedikt Seisl, Sieglinde Rosenberger und Jeremias Stadlmair

Institutionelles Design von Petitionen —
vorbestimmte Funktionen und gemischte Erwartungen

1. Einleitung

Die institutionelle Ausgestaltung von Petitionssystemen
variiert im internationalen Vergleich sehr stark. Die Rege-
lungen reichen von einem nur tber Abgeordnete laufen-
den Petitionsrecht bis hin zu fiir alle zugéanglichen, offen
gestalteten Instrumenten. Das Ausmald der Reglementie-
rung, so der Befund aus der wissenschaftlichen Literatur,
beeinflusst Themen und Akteurlnnen ebenso wie Funk-
tionen von Petitionen. Mit anderen Worten: Von wem, wie
und mit welchen Zielen Petitionen eingebracht werden,
hangt maf3geblich vom institutionellen Design ab. In die-
sem Beitrag widmen wir uns der Frage, welche Funktionen
Petitionen in einem demokratischen System erfillen und
wer Petitionen mit welchen Erwartungen lanciert.

Im ndchsten Abschnitt gehen wir auf das institutionelle
Design ein und skizzieren dessen Bedeutung fiir Petitions-
funktionen. AnschlieBend beschreiben wir die Daten-
grundlage fur diesen Beitrag sowie den methodischen
Zugang, gefolgt von der Prasentation der Ergebnisse und
einigen analytischen Schlussfolgerungen.

2. Design und Funktionen

2.1 Ein Blick in die Literatur

Die Forschung zu Petitionsinstrumenten hebt das institu-
tionelle Design vor allem dann hervor, wenn es um die
grundsatzlichen Funktionen von Petitionen in politischen
Systemen geht.! Drei Aspekte der Designgestaltung wer-
den besonders hervorgehoben.

Erstens geht es um die Frage, wie Petitionen den Weg in
die Offentlichkeit oder in reprisentativ-demokratische
Institutionen finden, kurzum, es geht um den Einreich-
prozess. In der Literatur wird diesbeziiglich die direkte
Einbringung durch Biirgerinnen und die indirekte Einbrin-
gung durch Reprasentantinnen bzw. Abgeordnete unter-
schieden.? Andere Studien betonen die Bedeutung von
elektronischen Einreichprozessen.

Der zweite Aspekt umfasst die Inklusion von Biirgerinnen
in den Petitionsprozess. Richard Hough hebt hierbei die
Petitionsausschiisse hervor, die Petitionen im parlamen-
tarischen Prozess aufwerten und Inklusion férdern wiir-
den, indem Biirgerlnnen klare und transparente Prozesse
erwarten dirfen. Im weiteren Sinn umfasst dieser Aspekt
auch Diskussions- oder Deliberationsmaoglichkeiten auf
entsprechenden Plattformen.? Christopher Carman analy-
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siert das schottische Petitionssystem aus der Perspektive
der Beratungsdemokratie (Advocacy Democracy), in der die
Einbindung von Birgerinnen in den Bearbeitungsprozess
von Petitionen beginnend bei der Informationsbeschaf-
fung Uber das Agendasetting bis hin zur aktiven Einbin-
dung in die Formulierung von PolitikmaBnahmen gewahr-
leistet ist — wobei wiederum die Rolle des zustandigen
Ausschusses betont wird.*

Drittens spielen die Akteurlnnen eine Rolle. Der Petitions-
forscher Tiago Tiburcio streicht in einer vergleichenden
Analyse europdischer Petitionssysteme die Relevanz der
Akteurlnnen im Petitionsprozess hervor und unterscheidet
zwischen Petitionen, die von Individuen oder von organi-
sierten Interessen eingebracht werden. Wenn diese Teil-
nahme auf wenige ressourcenreiche und gut organisierte
Akteurlnnen beschrankt ist, leidet potenziell die Qualitat
des gesamten Petitionssystems.®

Diese knappe Blick auf die internationale Forschung zeigt,
dass das Design von Petitionsinstrumenten Aspekte um-
fasst, die von Einbringungsmaéglichkeiten bis hin zu nor-
mativen Aspekten der Bilirgerinnenbeteiligung reichten.
Wie wirken sich nun institutionelle Regeln von Petitionsins-
trumenten auf die Funktionen im politischen Geschehen
aus? Werfen wir zundchst einen Blick auf einige dieser in
der Literatur beschriebenen potenziellen Funktionen von
Petitionssystemen:®

- Die Voicefunktion beschreibt, dass Petitionen Biirge-
rlnnen eine Stimme im Parlament geben und diese ihre
Anliegen dort ohne Einflussnahme kommunizieren
konnen.” Diese Art des Zugangs zu Entscheidungsare-
nen steht in Verbindung mit der Méglichkeit des Agen-
dasettings, die oben bereits angedeutet wurde. Letzte-
res beschreibt die Moglichkeit, eigene und/oder neue
Anliegen auf die Themenliste der politischen Debatte
Zu setzen.

- Die Linkagefunktion zielt darauf ab, die Verbindung zwi-
schen Biirgerlnnen und ihren Reprasentantinnen zu
starken? Petitionen fungieren zumeist als Legitimati-
onsinstrument fir Politikerlnnen, da der direkte Kontakt
zwischen den Akteurlnnen gefordert werden kann.?

- Die Mobilisierungsfunktion beschreibt das Mobilisie-
rungspotenzial von Petitionsinstrumenten, vor allem bei
gut ausgebauten elektronischen Petitionsmoglichkei-



ten. Anliegen kdnnen so mit vergleichsweise geringem
Aufwand von einer Vielzahl an Personen unterstiitzt
werden.'

Zum Zusammenhang von institutionellem Design und
Funktionen von Petitionsinstrumenten formulieren wir drei
Thesen.

These 1: Direkte Petitionsinstrumente eignen sich dafiir,
Anliegen der Biirgerlnnen in den 6ffentlichen Diskurs zu
bringen und zum Gegenstand einer Debatte zu machen -
die Instrumente erfillen also die Voicefunktion.

These 2: Indirekte Petitionsinstrumente erfillen die Link-
agefunktion, da der Kontakt zwischen Birgerlnnen und
Reprasentantinnen gegeben ist und so die Legitimation
reprasentativer Politik gestarkt werden kann.

These 3: Elektronische Petitionssysteme agieren schnell
und niederschwellig. Dies begiinstigt die Mobilisierungs-
funktion von Onlinepetitionen, die zudem von unter-
schiedlichen Akteurlnnen genutzt werden.

2.2 Ein Blick auf die 6sterreichische Situation

In der formellen, parlamentarischen Sphare finden wir par-
lamentarische Petitionen und parlamentarische Biirgeriniti-
ativen, in der informellen Sphére die Onlinepetitionen, die
auf zivilgesellschaftlichen Plattformen und auf Websites
von politischen Parteien eingebracht werden."

Das Design der formellen Instrumente enthdlt genaue
Richtlinien: So ist fiir das Einbringen einer parlamenta-
rischen Petition die Unterstlitzung von zumindest einer/
einem Abgeordneten erforderlich. Es handelt sich also um
ein indirektes Petitionsinstrument, welches nach unseren
Thesen die Verbindung zwischen Parlamentarierinnen
und ihren Wahlerlnnen starkt. Parlamentarische Blirgerin-
itiativen sind Instrumente, die es Birgerlnnen erlauben,
Anliegen direkt, unabhangig von Reprasentantinnen, an
das Parlament heranzutragen. Allerdings beinhalten sie
relativ hohe Hurden (Osterreichische Staatsbuirgerinnen-
schaft und schriftliche Unterstlitzung von mindestens 500
Birgerlnnen).”? In einem Beitrag zum Osterreichischen
Petitionswesen zeigen Rosenberger und Stadlmair, dass
das Instrument der parlamentarischen Petition in erster
Linie von politischen Parteien und jenes der parlamen-
tarischen Blrgerinitiative von der Zivilgesellschaft be-
ansprucht wird.” Diese Petitionsinstrumente haben also
Nutzungsmuster wie andere Partizipationsinstrumente,’
wenngleich die zivilgesellschaftliche Seite etwas starker
vertreten ist.

Informelle Petitionsinstrumente werden auf privat organi-
sierten Onlineplattformen genutzt. Beispiele sind die zivil-
gesellschaftlich und gemeinniitzig organisierten Plattfor-

men wie #aufstehn und openpetition.eu. Onlinepetitionen
bilden eine weitgehend offene Protestarena mit einer ho-
hen Diversitat an Petentinnen. Darren Halpin u. a. zeigen
jedoch, dass trotz dieser Offenheit, eine Mehrheit der On-
linepetitionen direkt auf politische Akteurlnnen und Anlie-
gen Bezug nimmt.”> So gesehen schafft dieses informelle
Instrument einen Weg fiir Individuen und Gruppen, eine
Protestarena zu betreten und dort die politischen Interes-
sen zu verfolgen und Unterstiitzung zu lukrieren.'

Die internationale Forschung unterstreicht den Organisa-
tionsgrad und die Ressourcenausstattung der PetentIn-
nen."” Darauf aufbauend unterscheiden wir fiir die Ana-
lyse der Petitionen in Osterreich zwischen der Kategorie
der politischen Eliten und jener der Zivilgesellschaft. Erstere
besteht aus Parteien, Kammern oder einzelnen Politike-
rinnen. Mit den Neuen Sozialen Bewegungen entstand
eine stdrkere zivilgesellschaftliche Seite, die aus Vereinen,
NGOs und engagierten Einzelpersonen besteht.®

3. Daten und Methoden

Wir stlitzen die Analyse auf einen Datensatz, der die im
Hinblick auf die Onlineunterstiitzung erfolgreichsten par-
lamentarischen Petitionen und Biirgerinitiativen sowie
Onlinepetitionen enthdlt (eingebracht zwischen 2011
und 2018; n=600). Dieser Datensatz wird durch zehn semi-
strukturierte Leitfadeninterviews erganzt.

Die Informationen zu den formellen Petitionsinstrumenten
wurden direkt von der Website des dsterreichischen Natio-
nalrates entnommen. Die Informationen zu den Onlinepe-
titionen stellte uns die Plattform openpetition.eu zur Verfii-
gung. Die Daten wurden aufbereitet und hinsichtlich ihrer
thematischen Schwerpunkte, ihrer ideologischen Position,
ihres regionalen Bezugs, ihres Protestcharakters und des
Grades der erreichten Onlineunterstiitzung codiert.” Dazu
einige Anmerkungen zur Codierung:

+ Ebene des Anliegens: Eine Petition wird als lokal klassi-
fiziert, wenn sie etwa die SchlieBung eines ortlichen
Postamts fordert. Sie kann allerdings (iber den lokalen
Bezug hinausgehen und gleichzeitig die SchlieBung 6f-
fentlicher Infrastruktur auf Bundesebene ablehnen. In
diesem Fall weist die Petition sowohl einen lokalen als
auch einen bundesstaatlichen Bezug auf.

« Substanzielle versus Protestpetition: Beziiglich des Pro-
testcharakters unterscheiden wir Petitionen, die als Re-
aktion auf geplante MaBhahmen (wie die SchlieBung
eines Postamts) eingereicht wurden, und solchen, die
neue Anliegen in die Offentlichkeit trugen. Wahrend
Erstere als protestorientiert gelten, bezeichnen wir Pe-
titionen, die ohne explizite Bezugnahme auf vorherge-
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hende Handlungen entstehen und ein Anliegen auf die
offentliche Agenda setzen wollen, als substanziell.°

« Adressatinnen der Petitionen: Hier codieren wir Petitio-
nen, die an den Nationalrat als legislatives Organ ge-
richtet sind, und solche, die sich an die Regierung als
Vollziehungsorgan richten. Entscheidend fir diese Zu-
ordnung sind die Ausfiihrungen im Petitionstext.

« Grad der Mobilisierung: Die Anzahl der erreichten Unter-
stitzungsleistungen auf der Website des Parlaments
respektive auf openpetition.eu dient als Indikator. Als
Vergleichsgrundlage der Instrumente dienen aus-
schlieBlich diese Zahlen, analoge Unterschriften wur-
den nicht berticksichtigt.

Die genannten Variablen wurden einer Clusteranalyse
unterzogen. Bei diesem Verfahren werden Datensatze auf
Ahnlichkeiten und auffillige Gruppierungen untersucht.
Dazu orientiert sich ein Algorithmus, wie in unserer Ana-
lyse, an den Mittelwerten einzelner Variablen und misst
die Distanz dieser Werte zueinander. Vorab wird eine be-
stimmte Anzahl an Clustern festgelegt. Ein sogenanntes
Dendrogramm, ein Baumdiagramm, diente als Indikator
und legte eine Dreiclusterldsung nahe.?'

Zehn teilstrukturierte Interviews erganzen die quanti-
tative Datengrundlage und wurden einer qualitativen
Inhaltsanalyse unterzogen.?? Diese Interviews mit Ab-
geordneten sowie zivilgesellschaftlichen Akteurlnnen
fanden im Zeitraum von Marz bis Juli 2019 statt. 2 Wir
interviewten erstens (ehemalige) Abgeordnete, die ent-
weder Mitglied im Ausschuss fiir Petitionen und Blirger-
initiativen waren oder im Zuge der quantitativen Analyse
der Daten der Parlamentswebsite als einbringungsstar-
ke Petentlnnen auffielen. Um Informationen zur par-
lamentarischen Biirgerinitiative zu erlangen, filihrten
wir Interviews mit zivilgesellschaftlichen Akteurlnnen
(Erstunterzeichnerlnnen bzw. Ansprechpersonen stark
unterstutzter Petitionen). Drittens interviewten wir
Politikerlnnen, die ihre Anliegen mittels Onlinepetitionen
auf der Plattform openpetition.eu artikulierten. Die Inter-
views erlauben Einblicke in Motive, Erwartungen und Er-
fahrungen der Petentlnnen im Umgang mit den Instru-
menten.

Im folgenden Abschnitt stellen wir die Funktionen der ver-
schiedenen Petitionsinstrumente empirisch dar und nuan-
cieren die Ergebnisse durch die Interviews von Akteurlnnen
im Petitionsprozess. Wir zeigen, dass das institutionelle De-
sign von Petitionsinstrumenten die Motivationen von Peten-
tinnen, bestimmte Instrumente zu nutzen, beeinflusst.
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4.Voice, Linkage, Mobilisierung

Eingangs formulierten wir drei Thesen zum Zusammen-
hang von Petitionsinstrumenten und Funktionen: a) Parla-
mentarische Biirgerinitiativen erfiillen eher die Voice-Funk-
tion; b) parlamentarische Petitionen erfiillen eher die
Linkagefunktion; c) die Niederschwelligkeit der Onlinepe-
titionen erlaubt es, die Mobilisierungsfunktion zu erfillen.
Basierend auf diesen Annahmen prasentiert Tabelle 1 die
Ergebnisse der Clusteranalyse, Tabelle 2 setzt diese Cluster
in Verbindung mit der Onlineunterstiitzung.
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Tabelle 1: Clusteranalyse der unterstiitzungsstarksten Petitionen (alle Instrumente) (600), 2011-2018

Linkage Mobilisierung Gesamt
% n % n % n % n
Petitionsinstrument
Parlamentarische Petition 1,0 2 99,0 198 0,0 0 333 200
Burgerinitiative 98,0 198 1,0 2 0,0 0 333 200
Onlinepetition 1,0 2 0,0 0 100,0 198 333 200
Petentin
Zivilgesellschaft* 78,7 159 17,0 34 52,0 103 49,3 296
Birgerlnnen 53,0 107 2,5 5 31,3 62 29,0 174
Blrgerinitativen 5,9 12 5,5 11 8,6 17 6,7 40
NGOs 20,8 42 10,5 21 12,1 24 14,5 87
Politische Eliten* 20,8 42 36,5 73 20,7 41 26,0 156
Lokale Abg. 3,5 7 22,0 44 2,0 4 9,2 55
Regionale Abg. 0,0 0 0,5 1 1,0 2 0,5 3
Partei 7,9 16 11,5 23 9,1 18 9,5 57
Kammer 9,9 20 4,5 9 8,6 17 7,7 46
Nationalratsabg.** 1,0 2 0,0 0 0,0 0 03 2
Andere 0,5 1 2,5 5 51 10 2,7 16
Unbekannt 0,0 0 44,0 88 22,2 44 22,0 132
Gesamt 100,0 202 100,0 200 100,0 198 100,0 600
Adressatin*
Parlament 67,3 136 20,0 40 253 50 37,7 226
Regierung 28,7 58 76,0 152 67,7 134 57,3 344
Andere/unbekannt 4,0 8 4,0 8 10,1 20 6,0 36
Gesamt
Protestcharakter
Substanziell 77,7 157 55,5 111 36,9 73 56,8 341
Protest 22,3 45 44,5 89 63,1 125 43,2 259

Gesamt 100,0

Kulturelle Dimension

Neutral 58,9 119 58,5 117 394 78 52,3 314
Links 33,7 68 36,5 73 57,6 114 42,5 255
Rechts 74 15 5,0 10 3,0 6 52 31

Gesamt

Okonomische Dimension

Neutral 57,9 117 58,0 116 72,7 144 62,8 377
Links 37,6 76 35,5 71 23,7 47 32,3 194
Rechts 4,5 9 6,5 13 3,5 7 4,8 29
Gesamt L0[0X0] 202 100,0 200 100,0 198 100,0 600
Ebene der Petition*
Lokal 77,2 156 72,5 145 46,0 91 65,3 392
Regional 18,8 38 28,5 57 24,7 49 24,0 144
National 21,3 43 25,0 50 43,4 86 29,8 179
Gesamt 117,3 PEY 126,0 252 114,1 226 119,2 715

Anmerkung: Hervorgehobene Variablen wurden fiir die Berechnung der Cluster herangezogen. Variablen sind binar codiert. Die Tabelle gibt
die Mittelwerte flr die jeweiligen Variablen an. Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. *Multiple Petentlnnen, Adressatinnen und Ebenen
maoglich, Gesamtwerte fiir einzelne Kategorien kdnnen also abweichen; **Da Parlamentarische Petitionen von Abgeordneten eingebracht wer-
den, wurden diese nicht als Petentinnen codiert. Petentlnnen sind dem Petitionstext entnommen.
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Tabelle 2: Onlineunterstiitzung der unterstiitzungsstarksten Petitionen (alle Instrumente) nach Clustern, 2011-2018

Voicecluster Linkagecluster Mobilisierungscluster Gesamt
(n=202) (n=200) (n=198) (GEL)]
Min 11 10 718 10
Q25 120 37 1.091 132
Median 436 155.5 1.954 783
Q75 1.789 556.5 4.956 2216
Max 101.596 141.591 468.765 468.765
Durchschnitt 2.680 1.729 7.292 3.885

Anmerkung: Zur Vereinfachung der Darstellung wurde die Onlineunterstiitzung separat angefiihrt. Die entsprechende Variable ist jedoch in der Clus-

teranalyse inkludiert. Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung.

Betrachten wir alle Petitionen zusammen, dann fallen fol-
gende Befunde auf:

+ Beinahe die Halfte der Petitionen wurde von zivilgesell-
schaftlichen Akteurlnnen initiiert. Akteurlnnen der poli-
tischen Elite brachten mehr als ein Viertel der Petitionen
ein.?

« Petitionen sind mehrheitlich an die Regierung gerich-
tet, dabei jedoch substanzieller Natur.

« Es Uberwiegen Petitionen, die auf die lokale Ebene Be-
zug nehmen.

+ Die Mehrheit der Petitionen ist ideologisch als neutral
zu klassifizieren, jedoch zeigt sich eine leichte Tendenz
zur linken Seite des politischen Spektrums.?

Hinsichtlich der Onlineunterstlitzung erzielten die unter-
stlitzungsstarksten Petitionen im Durchschnitt 3.885 Unter-
stiitzungserklarungen. Der Median aller Instrumente liegt
bei 783 Unterstlitzungserklarungen. Da diese gesamtheit-
liche Darstellung nur einen ersten Uberblick liefern kann,
stellen wir nun die Ergebnisse flr jedes Petitionsinstrument
dar und lassen Einschatzungen von interviewten Petentin-
nen in die Analyse einflieen.

4.1 Ein Voicecluster der Zivilgesellschaft

Ein zentrales Merkmal der Voicefunktion ist, dass Blirge-rin-
nen ihre Anliegen unmittelbar in reprasentativen Institu-
tionen einbringen. Die Petitionen im ersten Cluster (in Ta-
belle 2) zeigen diese Eigenschaft. Wir bezeichnen diesen
Cluster folglich als Voicecluster.

Die Petitionen im Voicecluster weisen folgende Charakte-

ristika auf:

« Sie richten sich primar an die Legislative.

+ Sie sind Uiberwiegend substanzieller Natur. Protest als
Reaktion auf bestimmte Entscheidungen spielt in die-
sem Funktionscluster nur eine untergeordnete Rolle,
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vielmehr steht die Kommunikation neuer Anliegen im
Vordergrund.

+ Es ist eine leichte Tendenz zur ideologisch linken Seite
in einer 6konomischen sowie kulturellen Dimension
erkennbar, die Mehrheit der Petitionen ist aber ideolo-
gisch neutral.

« Anliegen der lokalen Ebene stehen im Vordergrund.

« Hinsichtlich der Einbringerlnnen und der Unterstit-
zungszahlen liegen Besonderheiten vor. Zunachst ist
dieser Cluster von Initiatorlnnen aus der Zivilgesell-
schaft dominiert. Dazu zdhlen einzelne Biirgerlnnen,
NGOs und Vereine ebenso wie fiir einen spezifischen
Zweck gegriindete Birgerlnneninitiativen. Die Online-
unterstiitzung belduft sich im Median auf 436 und im
Durchschnitt auf 2.680 Unterstiitzungserklarungen. Die
unterstlitzungsstarkste Petition mobilisierte 101.596
Personen, online zu partizipieren.

« Die parlamentarische Biirgerinitiative ist das haufigste
Instrument im Voicecluster (198 von 202 Petitionen).

Die Analyse der Interviews macht die Voicefunktion noch
deutlicher bzw. nuancierter. Die Motivation, dieses Instru-
ment zu nutzen, ist flr einige Petentinnen mehrfach: Einer-
seits ermdglicht es, Anliegen mit relativ geringem Ressour-
cenaufwand im Parlament einzubringen.?® Andererseits
sehen Petentlnnen in der parlamentarischen Blirgerinitiative,
vor allem im Vergleich zur Onlinepetition, ein direktes Mit-
tel, am parlamentarischen Prozess zu partizipieren:

[...] bei einer Onlinepetition kann jeder unterschreiben
und wir haben gesagt, nein, wir wollen uns als Staats-
blirgerinnen und Staatsbiirger du3ern, die genau diese
Partizipationsmdoglichkeit haben, das war eine ganz be-
wusste Entscheidung.”’

Die Onlinepetition verfligt den interviewten Petentlnnen
zufolge Uber einen [...] inflationdaren Charakter [...] weil



man praktisch zu jedem Themengebiet jeden Tag irgend-
etwas unterstlitzen kann, was es aber insgesamt, denke
ich, ein bisschen beliebig macht.®

Im Vergleich zu parlamentarischen Petitionen sei die On-
linepetition ,[...] nichts Verbindliches [...], [sondern viel-
mehr] eine PR-Arbeit“?®

Die interviewten Petentlnnen betonen, dass institu-
tionalisierte Instrumente mit direktem Zugang zu Ent-
scheidungstragerlnnen bzw. Entscheidungsgremien ein
hoheres Engagement hinsichtlich der Ablaufe und der in-
haltlichen Auseinandersetzung verlangten. Themen muss-
ten intensiver und fundierter vorbereitet werden, da diese
schlieBlich gegeniiber parlamentarischen Gremien zu ver-
treten seien.*®

Die Interviews unterstreichen den bereits durch die Cluster-
analyse sichtbar gewordenen Schwerpunkt der substanziel-
len Forderungen. Dies zeigt sich auch darin, dass PetentIn-
nen konkrete Prdferenzen artikulieren, welchem Ausschuss
ein Anliegen zugewiesen werden sollte, welcher Politikbe-
reich in die Diskussion einzubeziehen wadre oder wie ein
entsprechender Gesetzesvorschlag aussehen konnte.

Interviewten Petentlnnen ist es ein Anliegen, sich direkt
an gesetzgebende Entscheidungsgremien zu wenden. Die
Anliegen kdmen ,[...] von unten, es kdnnen Abgeordne-
te unterstltzen, okay, aber das war eigentlich nicht unser
Ziel”3' Zudem wollte man eine politische Vereinnahmung
von vornherein verhindern:

[...] wir hatten damals die Moglichkeit sicher gehabt,
haben uns aber dagegen entschieden, weil es eben
auch eine politische Positionierung bedeutet, wenn
man das tut. Dann ist das eben die Petition von dem
Abgeordneten bzw. von der Partei, was aber auch
hei3t, dass man gleich alle anderen Parteien nicht
mehr bei sich hat, weil man ja schon politisch positio-
niert ist.>

Der direkte Zugang zur parlamentarischen Arena berge
zudem die Chance auf eine ausgangsoffene Debatte (im
Ausschuss sowie im Plenum des Nationalrates), bei der
die Argumente der Petentlnnen im Mittelpunkt stehen
wirden. Jedoch weisen die Befragten auf den notwendi-
gen, aber eingeschrankten Kontakt zu Entscheidungstra-
gerlnnen hin. Dementsprechend bewerten Petentinnen
die (politische) Arbeit in den jeweiligen Gremien kritisch.
Einerseits konstatieren sie bei Abgeordneten eine gewisse
Uberforderung, da sie im Ausschuss fiir Petitionen und Biir-
gerinitiativen mit einer Vielzahl an verschiedenen Themen
konfrontiert werden. Andererseits flihlen sich Petentlnnen

von der politischen Arbeit der Abgeordneten nicht ausrei-
chend ernst genommen und auch in der politischen Dis-
kussion nicht ausreichend (inhaltlich) beachtet:

[...]1 das Mindeste, was ich mir als Staatsblrger erwar-
ten wiirde, wenn ich ein Thema an die demokratischen
Institutionen herantrage, ist eine inhaltliche Beschafti-
gung mit dem Thema, ndmlich eine ernstzunehmende
inhaltliche Beschaftigung mit dem Thema, denn [...]
nicht jedes Anliegen ist mehrheitsfahig, ist gut argu-
mentiert [...], aber wenn man so ein Mittel zur Verfu-
gung stellt, dann muss man die Menschen, die das hin-
tragen, auch ernst nehmen.®

Dieser Aspekt wird vom Politikwissenschaftler Christopher
Carman unter der Perspektive der prozeduralen Fairness
erlautert. Petentlnnen waren mit dem Prozess zufrieden,
auch wenn die finalen Ergebnisse nicht den eigenen Poli-
tikinhalten entsprechen. Entscheidend sei die Art und Wei-
se, wie im parlamentarischen Prozess mit den Anliegen der
Initiatorinnen umgegangen werde ?*

Trotz der oben skizzierten Kritik wiirden die interviewten
Petentlnnen die Instrumente wieder nutzen, denn der par-
lamentarische Prozess habe eine mediale Berichterstat-
tung, die zur Meinungsbildung Uber die vorgebrachten
Themen beitrug, ausgelost>®> Zudem erlaube der parla-
mentarische Prozess, Rlickmeldungen und Feedback auf
Anliegen zu erhalten, da diese durch die Behandlung im
Nationalrat in der Offentlichkeit wahrnehmbar wiren. In-
sofern untermauern die Interviews die formulierte These 1,
wonach direkte Petitionsinstrumente wie parlamentarische
Biirgerinitiativen am besten dazu geeignet sind, die Voice-
funktion zu erfllen.

4.2 Ein Linkagecluster der Reprasentantinnen

Die starke Involvierung von Reprasentantlnnen zur Star-
kung der Verbindung mit Biirgerinnen charakterisiert die
Linkagefunktion von Petitionen. Der zweite Cluster (Tabel-
le 2) weist einige Merkmale auf, die diese Funktion nahe-
legen. Wir sprechen deshalb fortan vom Linkagecluster.

Die Petitionen im Linkagecluster zeigten konkret folgende

Merkmale:

+ Eine Mehrheit der Petitionen ist an die Exekutive gerichtet.

« Das Verhaltnis zwischen protestorientierten und subs-
tanziellen Petitionen ist relativ ausgeglichen.

+ Petitionen tendieren auf die linke Seite des 6konomi-
schen und kulturellen ideologischen Spektrums, die
Mehrheit der eingebrachten Anliegen ist jedoch als
neutral zu bewerten.

+ Die Konzentration von lokalen und regionalen Themen
ist stark ausgepragt.
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Der Linkagecluster weist zudem Eigenheiten im Hinblick
auf die Onlineunterstiitzung und die Einbringerinnen auf.
Verglichen mit dem Voicecluster ist die Zahl der Online-
unterstiitzungen im Median (155,5) und im Durchschnitt
(1.729) geringer. Die unterstiitzungsstarkste Petition die-
ses Clusters erreichte 141.591 Onlineunterstiitzungserkla-
rungen. Eine Mehrheit der Petitionen geht auf die Grup-
pe der politischen Elite, also Abgeordnete, Parteien oder
Kammer als Initiatorinnen zuriick. Allerdings ist die Zahl
der unbekannten Initiatorlnnen hier sehr hoch. Dies ist
vor allem darauf zurlickzufihren, dass parlamentarische
Petitionen, bei denen kein/e Initiatorln angefiihrt wurde,
nicht den einreichenden Parlamentarierlnnen zugeordnet,
sondern als Petitionen mit unbekannten Initiatorlnnen co-
diert wurden.

Vor allem die starke Involvierung von Akteurlnnen der
politischen Elite legt nahe, dass dieser Cluster in Richtung
der Linkagefunktion geht. Dieses Ergebnis wird vom Peti-
tionstyp unterstrichen: 198 von 200 der Anliegen wurden
als parlamentarische Petitionen eingebracht.

Die Interviews mit Abgeordneten unterstreichen den Be-
fund, wonach die parlamentarische Petition als Verbin-
dungsmaglichkeit dient. Diese Funktion wird vor allem bei
der Arbeit an der Basis deutlich. Allerdings variiert das Ver-
stéandnis, wer zur Basis gehort, fiir die Abgeordnete (glau-
ben, zu) sprechen. Wahrend manche Abgeordnete sich
mit Petitionen auf den lokalen bzw. regionalen Wahlkreis
beziehen, adressieren andere eine bestimmte Region oder
ein bestimmtes Bundesland. Diese divergierenden Beziige
spiegeln sich in den Antworten zu den Kontaktformen mit
den Wahlerlnnen wider: Kontakte reichen von Sprechstun-
den im lokalen bzw. regionalen Wahlkreis bis zu Kontakten
auf Ebene der gesamten Bundesbevolkerung. Die Kon-
taktformen sind vielfdltig und umfassen einen eigens fir
Burgerinitiativen eingerichteten Verein®® ebenso wie die
Erreichbarkeit Gber soziale Medien.>”

Nicht nur die Kontaktmoglichkeiten sind unterschiedlich,
auch der Umgang mit konkreten Anliegen von Biirgerin-
nen variiert. Wie das Beispiel der Petition Die Mitsprache-
rechte der Schulpartner/innen miissen erhalten bleiben!
zeigt, Ubernehmen Abgeordnete Anliegen von zivilge-
sellschaftlichen Akteurlnnen vollinhaltlich und fiigen die-
se als Antragstext der Petition an. Einzelne Abgeordnete
ermoglichen es zivilgesellschaftlichen Akteurlnnen, An-
liegen als parlamentarische Petition anstelle einer parla-
mentarischen Birgerinitiative ins Parlament einzubringen.
Allerdings, so die Interviews, wiirden sich Abgeordnete
das Recht vorbehalten, im Nationalrat gegen dieses
Anliegen zu argumentieren und dagegenzustimmen.
Das Ziel ist, dass Anliegen — unabhdngig davon, wie
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Abgeordnete dazu politisch stehen - in einer Debatte
im Nationalrat thematisiert werden kdnnen. Der direkte
Draht der Abgeordneten zur Zivilgesellschaft und vice
versa materialisiert sich im oben angesprochenen
,Blrgerlnneninitiativenverein”. Von Abgeordneten ins Le-
ben gerufen und finanziell unterstitzt, soll dieser der Zi-
vilgesellschaft nicht nur eine einfache Kommunikation mit
Abgeordneten ermdglichen, sondern Petentlnnen auch
(rechts-)beratend zur Seite stehen. Er dient der Vernetzung
mit der Zivilgesellschaft und gleichzeitig kénnten dadurch
strategische Ziele der Einbringung von Anliegen ausgelo-
tet werden.®®

These 2 nimmt an, dass indirekte Instrumente wie parla-
mentarische Petitionen dazu geeignet sind, die Verbindung
zwischen Reprasentantinnen und Reprdsentierten und
damit die Responsivitat des reprasentativ-demokratischen
Systems zu starken. Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese
Funktion maf3geblich von den Motivationen und Strate-
gien einzelner Abgeordneter beeinflusst ist. Die Linkage-
funktion geht dabei oft Giber den bloBen Kontakt zwischen
Birgerinnen und Reprasentantinnen hinaus und eroffnet
Gelegenheiten fiir Bildungsarbeit und politisches Engage-
ment. Dies lauft auf eine breitere Definition von Linkage in
der Petitionsforschung hinaus.*®

4.3 Ein Mobilisierungscluster als offene Arena

Im Zentrum der Mobilisierungsfunktion steht das hohe Un-
terstlitzungspotenzial, welches durch den niederschwel-
ligen Zugang zur Teilhabe gegeben ist. Der dritte Cluster
(Tabelle 2) verdeutlicht diesen Zusammenhang, weshalb
er als Mobilisierungscluster bezeichnet wird.

Petitionen im Mobilisierungscluster sind wie folgt charakte-
risiert:

+ Petitionen sind mehrheitlich an die Regierung gerichtet.

« Der Protestcharakter ist eindeutig, denn substanzielle
Forderungen treten in den Hintergrund.

+ Die politische Verortung der Anliegen ist weniger deutlich
als bei den oben beschriebenen Clustern. Auf der 6kono-
mischen Dimension sind die Petitionen weitgehend neu-
tral. Auf der kulturellen Dimension sind als progressiv zu
bezeichnende Anliegen jedoch in der Mehrheit.

+ Lokale und nationale Themen sind in diesem Cluster na-
hezu gleich haufig prasent.

Die lokale wie nationale Themenlage ist insofern ein In-
dikator fiir erh6htes Mobilisierungspotenzial, da einzelne
Petitionen fiir eine Vielzahl von Akteurlnnen attraktiv sein
kénnen. Dies zeigt sich in den Daten zu den Unterstuit-
zungserklarungen:* Der Median (1.954) und Durchschnitt
(7.292) der Anzahl von Unterstltzungserklarungen ist im



Mobilisierungscluster mit Abstand am hochsten. Die unter-
stlitzungsstarkste Petition erzielte 468.765 Unterschriften.
Die Initiatorlnnen stammen zwar mehrheitlich aus der Zi-
vilgesellschaft, allerdings ist der Anteil von Initiatorinnen
aus der politischen Elite, im Vergleich zu den anderen Clus-
tern, eher hoch. Dieser Aspekt deutet auf eine Offenheit
der Protestarena hin, in der Akteurlnnen aus verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen aktiv sind.*!

Der Mobilisierungscluster ist von Onlinepetitionen domi-
niert (198). Niedrige Partizipationsschwellen, schnelle Teil-
habe und potenzielle Verstarkungseffekte auf Onlineplatt-
formen machen Onlinepetitionen zu einem Instrument fur
Mobilisierungszwecke.*

Die interviewten Petentinnen bewerten das Potenzial
dieses Instruments aber sehr unterschiedlich. Fir zivil-
gesellschaftliche Petentinnen sind Onlinepetitionen eher
beliebige Instrumente, da jedes Themengebiet an jedem
Tag unterstiitzt werden kdénne.** Dementsprechend wer-
den die Effekte auf reprasentativ-demokratische Entschei-
dungsprozesse als gering eingeschatzt.** Zudem zeige
dieses Instrument lediglich die groBe Anzahl an klicken-
den Menschen, ohne etwas Uber ein politisches Engage-
ment auszusagen.* Dennoch ermdglichten es Online-
petitionen, auch Anliegen von Menschen ohne Gsterreichi-
sche Staatsblirgerinnenschaft zu veréffentlichen.*® Darlber
hinaus wird die (technische) Mdoglichkeit, Anliegen auch
online zu lancieren, als Notwendigkeit interpretiert, weil

[...] es auch zeitgemaR ist, Dinge nicht nur auf Papier
zu machen, sondern auch online zur Verfiigung zu stel-
len [...] wenn es darum geht, Meinungen abzufragen,
MeinungsduBerungen gegeniiber der Politik zu ermdg-
lichen, da Transparenz zu schaffen und auch die Mog-
lichkeit, Argumente vorzubringen [...1.¥

Die interviewten Politikerinnen bewerten Onlinepetitio-
nen aus einem anderen Blickwinkel. Das Instrument eig-
ne sich durch die voraussetzungsarme Einleitung fiir das
schnelle und einfache Verbreiten von Anliegen und er-
leichtere das Sammeln von Unterstiitzung, da Menschen
vom Burgenland bis zum Bregenzerwald ohne kosten-
oder zeitintensive Ressourcen erreicht werden konnten.*®
Das Instrument eigne sich auch, um Protest, Widerspruch
oder Dissens gegenliber getroffenen Entscheidungen der
Legislative bzw. der Exekutive zu artikulieren.

[...] wie in vielen Dingen hilft es, wenn der politische
Wille fehlt, wenn der Birgerwille umso starker [ist],
und darum Onlinepetition, denn da kann man in ab-
soluten Zahlen ausdriicken, wie viele Personen das
unterstltzen.*

Die interviewten Petentlnnen fiihren die Mobilisierung fiir
bzw. gegen Themen als Leitmotiv an. Demnach kénne die-
ses Instrument dazu verwendet werden, politischen Druck
fur ein Anliegen aufzubauen. Daher suche man nach

[...] Aktionsformen und Kommunikationsformen [...]
und da war das Mittel der Onlinepetition eines, das
sehr rasch in der Lage ist, zu ermdglichen dass man mit
Menschen gemeinsam einen gemeinsamen Willen arti-
kuliert und einen politischen Druck aufbaut.

Es ist bemerkenswert, dass Akteurlnnen der politischen
Elite Onlinepetitionen nutzen, auch wenn ihnen andere
Moglichkeiten zur Artikulation ihrer Interessen zur Verfi-
gung stehen, sei es als Teil der Bundesregierung oder des
Nationalrats. Somit zeigt sich fir dieses Instrument kaum
ein Unterschied zu anderen Akteurlnnen der politischen
Elite, denen diese Kanale nicht zur Verfligung stehen.

These 3 besagt, dass Onlinepetitionen eine Mobilisie-
rungsfunktion auslben, da sie einen schnellen und nie-
derschwelligen Zugang zur Teilhabe ermdglichen. Die
prasentierten Ergebnisse unterstiitzen diese Vermutung.
Allerdings machen sie auch deutlich, dass die hohen Zah-
len der Onlineunterstiitzung in erster Linie zur Herstellung
von Aufmerksamkeit fiir bestimmte Anliegen genutzt
werden. Petentlnnen der Zivilgesellschaft sehen Defizite
in der fehlenden institutionellen Verankerung von Online-
petitionen. Dem stehen Petentlnnen der politischen Elite
gegenlber, die das Mobilisierungspotenzial héher be-
werten als die inhaltliche Behandlung in reprasentativen
Institutionen. Ausschlaggebend fiir oder gegen die Wahl
von Onlinepetitionen sind schlieBllich die institutionellen
Moglichkeiten. Da die Mobilisierung von Unterstiitze-
rinnen zentral ist, vermutet auch die bereits zitierte For-
scherin Cristina Leston-Bandeira, dass die Moglichkeit der
Kampagnisierung einen starken Motivationsaspekt fiir die
Petentlnnen ausmacht. Hierzu zdhlt die Schaffung einer
Gruppenidentitat genauso wie die Rekrutierung neuer
Mitstreiterlnnen.®!

5. Conclusio

Die Analyse der 200 unterstiitzungsstarksten parlamen-
tarischen Petitionen, parlamentarischen Biirgerinitiati-
ven und Onlinepetitionenim Zeitraum von 2011 bis 2018
beleuchtet die Linkage-, Voice- und Mobilisierungsfunk-
tionen auch empirisch, wobei die durchgefiihrten Inter-
views diese Ergebnisse in den notwendigen Kontext
setzen.

So sind parlamentarische Biirgerinitiativen gut dafir ge-
eignet, neue Anliegen von Biirgerinnen auf die Agenda
des Parlaments zu setzen. Zwar ist die 6ffentliche Wahr-
nehmung ein willkommener Nebeneffekt, jedoch geht
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es den interviewten Petentlnnen in erster Linie darum,
Anliegen in Entscheidungsgremien zu bringen und sie
dort zu diskutieren. Durch den direkten Zugang zum par-
lamentarischen Verfahren werben die interviewten zivil-
gesellschaftlichen Akteurlnnen um die Unterstitzung
der Abgeordneten. Der Institutionalisierungsgrad ist fur
die Interviewten ein entscheidender Faktor, ihre Anliegen
gegeniiber reprasentativen Institutionen Uber parlamen-
tarische Blirgerinitiativen trotz der hohen Huirden zu artiku-
lieren (Voicefunktion).

Parlamentarische Petitionen sind vom Einfluss von Abge-
ordneten gepragt und als solche gut fir die lokale Arbeit
zur Starkung der Verbindung zwischen Biirgerlnnen und
Reprdsentantinnen geeignet. Dieses Instrument fungiert
als Bindeglied zwischen reprdsentativ-demokratischer
Politik und dem Elektorat. Divergierende nationale und lo-
kale Bezugnahmen auf die Wahlbevoélkerung beeinflussen
dabei, welche Akteurlnnen durch das Instrument in Kon-
takt treten. Widerstandigkeit, Protest oder einfache Anlie-
gen aus den Wahlkreisen konnen mit parlamentarischen
Petitionen kanalisiert und artikuliert werden. In diesem
Prozess werden auch Initiativen geschaffen, die tiber blo-
Ben Kontakt hinausgehen und ein breiteres Verstandnis
von Linkage im Sinne von Bildungsarbeit und éffentlichem
Engagement implizieren.

Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass mehrheit-
lich zivilgesellschaftliche Akteurlnnen das instrument
der Onlinepetitionen nutzen. Allerdings wissen auch
Politikerlnnen dieses protestorientierte Instrument zum
Zweck der Mobilisierung zu schatzen. Der Raum der On-
linepetitionen ist demnach eine Art offene Protestarena,
in der eine Vielzahl von Gruppen aktiv sind und unter-
schiedlichste Ziele verfolgen. Uber Onlinepetitionen
werden haufig gesellschaftlich polarisierende Themen
eingebracht. Sie ermdglichen es, eine auch medial wahr-
nehmbare Debatte Gber bestimmte Anliegen auszulésen
und dadurch politischen Druck aufzubauen. Zivilgesell-
schaftliche Akteurlnnen nehmen Onlinepetitionen als
Instrument der Politisierung, jedoch ohne direkten und
signifikanten Einfluss, wahr, da sie mit geringer (parla-
mentarischer) Legitimation verbunden sind. Hingegen
schatzen Akteurlnnen der politischen Elite diese Art der
Klickdemokratie, um schnell Forderungen zu verbreiten.
Sie nutzen dieses Instrument, um Menschen &sterreich-
weit die Moglichkeit der Positionierung zu geben, einen
gemeinsamen Willen zu bilden und in der Folge diesen
sogenannten Birgerwillen zu artikulieren.

AbschlieBend ist nochmals hervorzuheben, dass es we-

niger die Initiatorlnnen und Unterstitzerlnnen sind, die
die Funktionen von Petitionsinstrumenten definieren; viel-
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mehr bedingen die jeweiligen institutionellen Designs
bestimmte Funktionen, die in der Folge fiir Petentlnnen
mehr oder weniger im Vordergrund stehen. Transparent
gestaltete Petitionsinstrumente kdnnen nicht nur die the-
matische Agenda erganzen, sondern auch die jeweiligen
funktionellen Schwachen ausgleichen. So gestaltete Pro-
zesse kdnnen nicht nur dabei helfen, die Nutzung und Ak-
zeptanz dieser Instrumente zu erhéhen; reprasentativ-de-
mokratische Systeme konnten auch ihre Legitimation
starken, indem mittels Petitionen Formen der Konsultation
und Einbindung ausgebaut und geférdert werden.>?
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Jeremias Stadlmair

UnterstUtzerlnnen von Petitionen: formal gebildet, politisch
interessiert und skeptisch gegenuber reprasentativer Politik

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden, wer die typischen
Unterstuitzerlnnen von Petitionen sind. Der Fokus liegt also
nicht auf denjenigen, die Petitionen auf unterschiedlichen
Plattformen einbringen, sondern auf den Biirgerinnen, die
sich mit ihrer Unterschrift — digital oder analog — an Pe-
titionen beteiligen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf
einem Vergleich mit anderen haufig genutzten Partizipa-
tionsformen, ndamlich der Teilnahme an Demonstrationen
und an Nationalratswahlen anhand von Umfragedaten
der Europdischen Sozialstudie (ESS). In diesem Vergleich
soll skizziert werden, welche Charakteristika Biirgerlnnen
aufweisen, die generell zu politischer Partizipation
neigen, und welche Charakteristika fir Unterstltzerlnnen
von Petitionen im Besonderen zutreffen. Dabei riicken
neben demografischen Merkmalen vor allem die
Rolle politischen Interesses und Vertrauens sowie die
des Medienkonsums in den Fokus. Dies wird erganzt
um Analysen zur Unterstiitzung von Petitionen nach
politischen Einstellungen bzw. nach Parteiidentifikation.

Zundachst werden der Forschungsstand zur Nutzung dieser
Partizipationsform kurz umrissen und Erklarungsansatze
zur Unterstlitzung von Petitionen vorgestellt. Die Analyse
von Umfragedaten im Zeit- und Landervergleich erlaubt
eine Beurteilung des Umfangs der Unterstiitzung von
Petitionen in Osterreich. Die demografischen Merkmale
und Einstellungen von UnterstlitzerInnen von Petitionen
werden anschlieBend anhand der ESS-Umfragewellen von
2014, 2016 und 2018 ausgewertet und zusammengefasst.
Diese Analyse zeigt, dass die Unterstiitzung von
Petitionen als Partizipationsform in einem relativ geringen
Ausmal3 durch demografische Merkmale gepragt ist:
So unterscheiden sich Unterstitzerlnnen von Nicht-
Unterstltzerlnnen nur wenig im Hinblick auf Alter,
Gender oder Migrationshintergrund. Vielmehr verfligen
Personen, die sich an Petitionen beteiligen, Gber ein hohes
politisches Interesse, eher geringes Vertrauen in Politik
und tendenziell politisch links verortete Praferenzen.

2. Erkldarungsansitze fiir politische Partizipation:
Ressourcen, Interesse und politische Mobilisierung
Grundsatzlich tendieren jene Menschen zu politischer Par-
tizipation, die politisch interessiert sind, Gber die nétigen
Ressourcen verfiigen und in ihrem sozialen Umfeld dazu
stimuliert werden.! Ressourcenorientierte Ansdtze beto-
nen etwa die Notwendigkeit zeitlicher, finanzieller und
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rechtlicher Mittel fir Partizipation. Darliber hinaus ist ein
bestimmter Wissenstand Uber Beteiligungsmechanismen
und das politische System an sich bedeutsam. Forsche-
rinnen in dieser Tradition zeigen, dass politische Partizipa-
tion nach ressourcenorientierten Merkmalen stratifiziert
ist, bemerken dabei aber auch unterschiedliche Muster je
nach Partizipationsform.? Fiir die Teilnahme an Petitionen
lassen diese Studien eine vergleichsweise hohe Bedeu-
tung von formaler Bildung und (niedrigerem) Alter und
eine relativ geringere Bedeutung von Gender erwarten.
Fir den Faktor Bildung legt die Untersuchung von Carman
zu Beteiligung am schottischen Petitionssystem nahe, dass
sich diese vor allem auf das Bewusstsein Uber Petitionen
als Partizipationsinstrument auswirkt und weniger direkt
auf die darauf basierende praktische Nutzung.?

Sozialisationsorientierte Ansatze legen den Fokus auf die
Rolle unterschiedlichster sozialer Systeme in der Heraus-
bildung politischer Partizipation. Dies umfasst etwa die
Bedeutung von sozialem Lernen von Eltern, Partnerlnnen
oder in Freundeskreisen, aber auch von diesen ausgetib-
ten Druck als Stimulus fiir Partizipation.* Mobilisierungs-
ansatze erganzen dies um die Rolle von organisierten
intermedidren Akteuren wie NGOs, Biirgerlnneninitiativen
oder Parteien und den Konsum politischer Informatio-
nen.’ Indikatoren fiir diese beiden Ansatze umfassen etwa
die Rolle von Politik im elterlichen Haushalt, das Ausmaf
politischer Diskussionen sowie Mitgliedschaften und Ta-
tigkeiten in Interessenorganisationen und Parteien. Dass
diesen Anséatzen fiir die Unterstiitzung von Petitionen eine
besondere Rolle zukommt, kann aufgrund der Bedeutung
des Wissens Uber Beteiligungsmoglichkeiten — etwa liber
Petitionsplattformen — erwartet werden.

Psychologische Ansdtze betonen darliber hinaus die Be-
deutung von politischem Interesse, Vertrauen und Selbst-
wirksamkeit.* Demnach beteiligen sich vor allem jene am
politischen Prozess, die sich dafiir interessieren und daran
glauben, dass ihre Partizipation wirkungsvoll ist, also sie
selbst die Kompetenz besitzen, sich einzubringen, und
dies auch von politischen Entscheidungstragerinnen ernst
genommen wird. Hier kann davon ausgegangen werden,
dass zwar Interesse und Selbstwirksamkeit fiir die Unter-
stiitzung von Petitionen bedeutsam sind, die Rolle poli-
tischen Vertrauens aber anders gestaltet ist als etwa bei
Wahlen: Da Petitionen gemeinhin als eine elitenheraus-
fordernde Partizipationsform klassifiziert sind, darf ange-



nommen werden, dass sich hohes politisches Vertrauen
eher negativ als positiv auf die Unterstlitzung von Petitio-
nen auswirkt.”

Konkrete Studien zur Beteiligung an Petitionen in Oster-
reich liegen bislang nicht vor, jedoch beziehen Forschungs-
arbeiten zu Partizipation in Osterreich oftmals auch die
Unterstlitzung von Petitionen bzw. Unterschriftenlisten
als Partizipationsform mit ein. So verweisen zahlreiche
Arbeiten auf eine vergleichsweise gering ausgepragte un-
konventionelle bzw. elitenherausfordernde Partizipations-
kultur in Osterreich.? Dies zeigen etwa Rosenberger und
Seeber unter Verwendung der Europaischen Sozialstudie
unter anderem an einer vergleichsweise geringen Unter-
stlitzung von Unterschriftenlisten, die zudem durch einen
Gender Gap mit geringerer Teilnahme von Frauen gepragt
sei.? Glavanovits et al zeigen jedoch, dass ein solcher Gen-
der Gap bei unkonventionellen Partizipationsformen um-
gekehrt wird, wenn andere relevante Faktoren wie etwa
politisches Effektivitatsbewusstsein kontrolliert werden.
Dieser Studie zufolge zeichnen sich Nutzerlnnen unkon-
ventioneller Partizipationsformen zudem durch niedri-
geres Alter, hohere formale Bildung, hoheres politisches
Effektivitatsbewusstsein und ausgepragten politischen
Zynismus aus.’® Inwiefern diese Befunde auch konkret flr
die Unterstiitzung von Petitionen zutreffen, wird im Fol-
genden untersucht.

3. Unterstiitzung von Petitionen im

Zeitverlauf und internationalen Vergleich

Die folgenden Auswertungen basieren auf Erhebungen
der Européischen Sozialstudie zu Osterreich der Jahre 2002
bis 2018."" Diese reprasentative Umfrage umfasst einige
Fragestellungen zu politischer Partizipation, etwa nach
der Teilnahme an der jeweils letzten Nationalratswahl, an

einer genehmigten Demonstration innerhalb der letzten
12 Monate, oder ob in diesem Zeitraum Petitionen/Unter-
schriftsammlungen unterstiitzt wurden.” Angesichts der
Fragestellung ist zu betonen, dass diese Umfrage keine
Auskunft dartiber gibt, welche Form von Petitionen unter-
zeichnet wurde. Diese kdnnen alle in diesem Buch vor-
gestellten Petitionsinstrumente, aber auch Volksbegehren
umfassen. Die Erhebung orientiert sich vielmehr an einem
allgemeinen, breiten Petitionsverstandnis.'* Die Verwen-
dung dieser Daten hat den Vorteil, dass durch die Umfrage
in insgesamt acht Erhebungswellen ein langfristiger und
fir situationsspezifische AusreiBer unempfindlicher Uber-
blick Gber Partizipationsrepertoires ermdglicht wird.

Im Hinblick auf Osterreich zeigen international verglei-
chende Studien einerseits, dass unkonventionelle Par-
tizipationsformen — zu denen Petitionen Ublicherweise
gezdhlt werden - in der Vergangenheit relativ wenig
genutzt wurden, sich jedoch eine gewisse Anndherung
an den Europdischen Durchschnitt eingestellt hat.' Be-
merkenswerterweise beobachten Glavanovits et al. fir
Unterschriftensammlungen eine stark sinkende Beteili-
gung zwischen 1986 und 2004. Sie erklaren die anfangs
héheren Werte durch die besondere Rolle der Neuen So-
zialen Bewegungen in den 1980er-Jahren.”

Dieaus derEuropdischen Sozialstudie ab 2002 vorliegen-
den Daten zeigen, dass die Unterstiitzung von Petitionen
als Partizipationsform im Zeitverlauf nur relativ gerin-
gen Schwankungen unterliegt (siehe Tabelle 1). Insge-
samt — Uber alle acht Erhebungswellen hinweg - geben
etwa 25,7 Prozent der befragten Osterreicherlnnen an,
sich in den letzten 12 Monaten an einer Unterschriften-
sammlung beteiligt zu haben. Fir die Jahre 2002, 2014
und 2018 liegen etwas hohere Werte vor, was eventuell

Tabelle 1: Partizipationsformen im Zeitverlauf: Petitionen, Demonstrationen, Nationalratswahlen

Berichtete Teilnahme an ...

Nationalratswahlen

Unterschriftensammlung

2002 27,6
2004 25,1
2006 21,7
2008 23,0
2010 23,9
2014 28,9
2016 24,8
2018 30,6

Gesamt 25,7

16.607

n gesamt

genehmigter Demonstration

9,5 89,5
6,7 81,9
4,4 87,7
8,7 80,0
6,7 73,4
6,6 78,6
6,8 85,6
6,3 87,4

Quelle: Quelle: Europdische Sozialstudie 2002-2018; Anmerkung: Daten gewichtet.
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in Zusammenhang mit intensivem Petitionsaufkom-
men im Parlament und drei Volksbegehren (2002), der
Petitionen rund um die Hypo-Alpe-Adria (2014) sowie
stark unterstiitzten Volksbegehren (2018, Don’t smoke)
steht. Eine weitere Erklarung fir diese Zunahme kann
auch in der Herausbildung von Onlinepetitionsplattfor-
men und der digitalen Unterstiitzungsmoglichkeit par-
lamentarischer Instrumente liegen, wie in den Beitra-
gen von Seisl et al. in diesem Band bereits angedeutet.

Im europaischen Vergleich nimmt die Beteiligung an
Petitionen in Osterreich sowohl 2002 als auch 2018 ei-
nen Rang im Mittelfeld ein. Dieser Befund weicht also
von der weithin vertretenen Ansicht, unkonventionel-
le Partizipationsformen wiirden in Osterreich unter-
durchschnittlich genutzt, ab. Zwei Faktoren konnen
diese Divergenzen eventuell erklaren: Zum einen ist
fraglich, inwiefern Petitionen adaquat als unkonven-
tionelle Partizipationsformen zu klassifizieren sind.

Gerade die Osterreichische Petitionslandschaft zeigt, dass
sowohl auBBerparlamentarische Plattformen, die dem eli-
tenherausfordernden Typus zuzuordnen sind, als auch
institutionalisierte, parlamentarische Petitionsverfahren

bestehen. Es ist also fraglich, ob Petitionen lberhaupt
eindeutig als unkonventionelle Partizipationsform klassifi-
ziert werden sollten. Konventionelle Partizipationsformen
- insbesondere Wahlen und Parteiengagement - sind hin-
gegen in Osterreich historisch stark ausgepréagt und wir-
ken sich potenziell auch auf die Unterstlitzung von Petitio-
nen aus (siehe dazu auch Tabelle 5).

Zweitens stellen unterschiedliche Operationalisierun-
gen von Petitionsunterstiitzung in Umfragen eine mog-
liche Erklarung fir uneinheitliche Ergebnisse dar. So
unterscheiden sich die Fragen insbesondere hinsichtlich
des Zeitraums, in dem man eine Petition unterstiitzt hat
oder nicht, und der Unterscheidung ob man dies grund-
satzlich in Erwagung zieht oder tatsachlich getan hat.
Dies tragt zu unterschiedlichen Ergebnissen im Anteil pe-
titionsaffiner Menschen bei, die einen Landervergleich er-
schweren, sofern nicht — wie im hier vorliegenden Beitrag
— eine einheitliche Datenbasis herangezogen wird.

4. Unterstiitzerinnen von Petitionen

Im Folgenden wird anhand eines Vergleichs mit der Teilnah-
me an Demonstrationen und an Nationalratswahlen ge-
zeigt, welche Merkmale besonders die Unterstiitzung von

Tabelle 2: Berichtete Teilnahme an Petitionen im Landervergleich (%)

Land 2002
Vereinigtes Konigreich 39,5
Finnland 24,0
Norwegen 37,1

Schweden 40,8
Deutschland 31,3
Danemark 28,2
Schweiz 40,4
Frankreich 33,8
Osterreich 27,6
Irland 27,3
Niederlande 22,8
Portugal 6,8

Belgien 339
Spanien 22,3
Tschechien 15,1

Italien 18,5
Polen 71

Slowenien 11,8
Ungarn 4,2

2018
41,8
41,2
40,4
40,0
38,0
373
34,9
333
28,6
27,6
27,3
25,9
25,5
21,6
20,3
14,5
143
13,2

36

Quelle: Europaische Sozialstudien 2002 und 2018; Daten gewichtet. Die Landerauswahl beruht auf der Verfligbarkeit adaquater Daten fiir 2002

und 2018.

52



Tabelle 3: Politische Partizipation nach demografischen Merkmalen

Berichtete Teilnahme an ...

Petition Demonstration Nationalratswahlen n gesamt
% % %
Geschlecht
weiblich 27,5 6,0 82,7 3.107
mannlich 27,7 6,5 85,8 2.656
Alter
<25 Jahre 27,1 8,0 66,9 399
25-34 29,7 9,5 739 812
35-49 294 6,0 82,3 1.409
50-64 30,5 7,0 88,7 1.600
65+ 21,8 34 90,8 1.543
gesamt 27,6 6,2 84,1 5.763
Migrationshintergrund
beide Eltern in Osterreich geboren 27,5 54 85,5 4,972
mind. ein Elternteil nicht 28,1 11,3 75,3 790
Formale Bildung
max. Pflichtschulabschluss 12,8 29 74,8 966
Berufsausbildung ohne Matura 23,6 3,7 83,2 3.047
Matura 36,5 9,0 889 1.011
Uni/FH/etc. 51,3 17,1 93,5 727
gesamt 27,6 6,2 84,1 5.751
Beschiftigung
bezahlte Beschiftigung 29,3 6,5 81,7 3.122
in Ausbildung 44,8 22,2 82,8 203
Pension 23,8 4,4 90,9 1.894
arbeitslos 27,9 8,0 70,9 237
andere 21,5 23 78,5 302
gesamt 27,6 6,2 84,1 5.758
Haushaltseinkommen
1. Quintil 20,4 58 80,8 991
2. Quintil 28,3 6,7 84,3 1.140
3. Quintil 28,9 55 86,8 1.132
4. Quintil 30,9 7.1 88,2 871
5. Quintil 39,5 6,8 92,8 400
gesamt 28,2 6,3 85,7 4.534
Haushaltszusammensetzung
weder Partner noch Kinder im Haushalt 27,4 7,6 80,6 2.275
Partner im HH, Kinder nicht 27,6 57 89,0 1.846
Kinder im HH, Partner nicht 30,1 5,6 77,1 306
Partner und Kinder im Haushalt 27,1 4,7 85,0 1.336
gesamt 27,6 6,2 84,1 5.763

Quelle: Europdische Sozialstudien 2014-2018; Anmerkung: Daten nicht gewichtet.
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Petitionen als Partizipationsform erklaren konnen. Dabei
wird gepruft, welche Rolle Ressourcen, politisches Interesse
und politische Mobilisierung fiir die Unterstiitzung von Pe-
titionen spielen. Zudem werden die politischen Préaferenzen
von Unterstitzerlnnen von Petitionen mit jenen derjenigen
verglichen, die diese Partizipationsform nicht nutzen.

4.1 Formale Bildung als zentrales demografisches Merkmal
Geht man der Frage nach, welche gesellschaftlichen
Gruppen nun eher eine Unterstiitzung von Petitionen an-
geben, zeigen sich Unterschiede nach demografischen
Gesichtspunkten. Tabelle 2 bietet einen Uberblick tiber
die Verteilung von Unterstiitzerlnnen von Petitionen, Teil-
nehmerlnnen an Demonstrationen und Wahlerlnnen bei
Nationalratswahlen nach demografischen Merkmalen in
den ESS-Erhebungswellen der Jahre 2014, 2016 und 2018.
Auf den ersten Blick sind deutliche Differenzen in der Un-
terstlitzung von Petitionen nach Bildung, Beschaftigung
und Haushaltseinkommen erkennbar: Mit zunehmender
formaler Bildung ist die Unterstiitzung wesentlich ho-
her, dies trifft in einem etwas eingeschrankteren Ausmaf
aber auch auf der Teilnahme an Wahlen und Demonstra-
tionen zu. Hinsichtlich der Beschaftigung stechen Perso-
nen in Ausbildung mit einer berichteten Beteiligung von
44,8 Prozent deutlich heraus. Ahnliches trifft auch fur die
Beteiligung an Demonstrationen zu. Bei den Haushalts-
einkommen ist im untersten Einkommensquintil eine
deutlich niedrigere, im hochsten Quintil wiederum eine
deutlich hohere Beteiligung an Petitionen zu verzeichnen.
Im Gegensatz zu Bildung, Beschaftigung und Einkommen
sind Unterschiede bei anderen demografischen Faktoren
nur gering oder gar nicht ausgepragt. So sind etwa keine
Differenzen nach Gender und Migrationshintergrund er-
sichtlich, und auch bei verschiedenen Altersgruppen weist
nur die Gruppe der mindestens 65-Jahrigen etwas niedri-
gere Werte auf. Hier unterscheiden sich Petitionen von De-

monstrationen und Wahlen, bei denen Beteiligung starker
nach Alter, Gender und Migrationshintergrund strukturiert
ist (siehe Tabelle 3).

In logistischen Regressionsmodellen mit diesen demo-
grafischen Merkmalen sind diese Differenzen noch klarer
ersichtlich (siehe Anhang): Wahrend fiir Demonstrationen
und Wahlen auch die Faktoren Gender, Alter und Migra-
tionshintergrund signifikant sind, ist dies bei Petitionen
nicht der Fall. Es verbleiben aber signifikante Differenzen
nach formaler Bildung und fiir Personen in Ausbildung -
dhnlich wie bei den anderen beiden Partizipationsformen.
Diese Befunde stehen in Einklang mit anderen, landerver-
gleichenden Studien. Dariiber hinaus weisen Indikatoren
fur die Modellgiite (AIC/BIC) darauf hin, dass die Unterstiit-
zung von Petitionen insgesamt wesentlich schlechter erklart
werden kann als die Teilnahme an Demonstrationen oder
Nationalratswahlen. Dies kann dahin gehend interpretiert
werden, dass Petitionen relativ ausgeglichen von — nach
demografischen Gesichtspunkten - unterschiedlichen Per-
sonen genutzt werden. Normativ betrachtet ist dies grund-
satzlich positiv zu bewerten: Petitionen sind demnach in
einem geringeren Ausmal3 von sozialer und 6konomischer
Stratifikation betroffen als andere Partizipationsformen.

4.2 Skeptisch, aber politisch interessiert

Es gibt gute Grinde zur Annahme, dass die Unter-
stlitzung von Petitionen in Zusammenhang mit nied-
rigem politischen Vertrauen und hohem politischen
Interesse steht. Typischerweise als elitenherausfor-
dernde Partizipationsform der Neuen Sozialen Be-
wegungen klassifiziert, kann die Unterstlitzung von
Petitionen vor allem von skeptischen, aber dennoch
politisch interessierten Personen erwartet werden.
Folglich die Annahme, dass Petitionen insbesondere
von Personen unterstiitzt werden, die politisch interes-

Tabelle 4: Politisches Interesse, Vertrauen und Effektivitatsbewusstsein

Petition

Berichtete Teilnahme an ...

Nationalratswahlen

Demonstration

Politisches Interesse (RK: eher gering)
Gering
Eher hoch
Hoch

Politisches Vertrauen

Politisches Effektivitatsbewusstsein

ns. n.s.
+ ++ ++
++ + +++
-- ns. +++
+++ +++ ns.

Quelle: Europaische Sozialstudien 2016 und 2018; n=3809, Kontrollvariablen: Alter, Gender, Bildung; Daten gewichtet; Logit-Koeffizienten von di-
chotomisierten bzw. im Bereich 0-1 standardisierten Pradiktoren; n.s.: Zusammenhang nicht signifikant (95%-Konfidenzintervall); RK: Referenzka-
tegorie; Effektstarke: +/- schwacher Zusammenhang (Logit < +/-0,5; ++/-- mittlerer Zusammenhang (Logit < +/-1), +++/--- starker Zusammenhang
(Logit > +/-1).

54



siert sind (dies trifft fur alle Partizipationsformen zu) und
die relativ geringes Vertrauen in reprasentative Politik
haben (und diese herausfordern).

Die Analyse zeigt einen klaren positiven statistischen Zu-
sammenhang zwischen politischem Interesse, politischem
Effektivitdtsbewusstsein und der Unterstiitzung von Peti-
tionen, sehr ahnlich zur Teilnahme an Demonstrationen
(Tabelle 4). Dariiber hinaus beteiligen sich Personen mit
héherem politischem Vertrauen signifikant seltener an Pe-
titionen. Dies entspricht der Betrachtungsweise von Peti-
tionen als elitenherausfordernde Partizipationsform. Dies
entspricht der Betrachtungsweise von Petitionen und De-
monstrationen als elitenherausfordernde Partizipations-
formen. Anders fillt die Gewichtung dieser Faktoren fiir
die Teilnahme an Wahlen aus: Diese steht in einem signifi-
kant positiven Zusammenhang mit politischem Vertrauen.

Es ist also festzustellen, dass ein gewisses Mal3 an politi-
schem Interesse und Vertrauen in die eigenen Mdglich-
keiten eine Voraussetzung fiir die Unterstlitzung von
Petitionen darstellt, hohes Vertrauen in reprasentative
Politik jedoch eher nicht zur Unterstiitzung von Petitio-
nen beitragt.

4.3 Politisch informiert, aktiv und vernetzt

Um dem Erklarungsfaktor politische Mobilisierung fir die
Unterstiitzung von Petitionen nachzugehen wird das Aus-
malf3 des Konsums politischer Nachrichten sowie die Frage,
ob man in Parteien oder anderen politischen Organisatio-
nen mitgewirkt hat, in die Analyse aufgenommen.

Die Ergebnisse in Tabelle 6 zeigen, dass diejenigen, die
selbst in Parteien oder anderen politischen Organisatio-
nen mitwirken, deutlich eher auch Petitionen unterstit-
zen, was in einem schwacheren Ausmaf auch fir die Teil-
nahme an Demonstrationen und Wahlen zutrifft. Zudem
steht auch der Konsum politischer Nachrichten in einem
positiven Zusammenhang mit diesen Partizipationsfor-
men, jedoch nur, wenn nicht bereits fiir politisches Inte-
resse und Vertrauen kontrolliert wurde. Dies legt nahe,
dass sich politische Information allein nicht direkt auf die
Unterstiitzung von Petitionen auswirkt, sondern primar
in Zusammenhang mit gesteigertem politischen Inte-
resse. Ein wesentlicher Erklarungsfaktor fiir die Unter-
stlitzung von Petitionen ist zudem die Nutzung ande-
rer Partizipationsinstrumente: So sind die Teilnahme an
Demonstrationen und Nationalratswahlen signifikante
Pradiktoren fiir die Beteiligung an Petitionen. Unterstiit-
zerlnnen sind politisch informiert, nutzen auch andere
Partizipationsinstrumente und sind in Parteien oder an-
deren Interessengemeinschaften organisiert.

4.4 Politische Praferenzen

Beriicksichtigt man politische Praferenzen, zeigen sich
deutlicheUnterschiede zwischen Personen, die Petitionen
unterstiitzen, und jenen, die dies nicht tun: So steht eine
politisch linke Selbstverortung in einem positiven Zusam-
menhang mitderUnterstiitzung von Petitionen.Ahnliches
gilt fur die Einstellung, der Staat solle Einkommensunter-
schiede starker reduzieren, sowie fiir eine positive Ein-
stellung gegeniiber Immigration (hier nicht dargestellt).
Die Partizipationsform Petition wird also von Personen,
die sich politisch links verorten, deutlich eher genutzt.
Dies wird auch anhand des Faktors der Parteiidentifika-
tion ersichtlich: Im Vergleich zu Personen ohne erklarte
Parteiidentifikation sind Sympathisantinnen der Griinen
sehr petitionsaffin, gefolgt von jenen der FPO und der
SPO. Sympathisantinnen der OVP und der Neos unter-
scheiden sich hingegen nicht signifikant von Personen
ohne erklarte Parteiidentifikation. Dies ist insbesondere
bei Wahlen anders (siehe Tabelle 5).

Die starkere Unterstiitzung von Petitionen durch Perso-
nen, die eher dem linken Meinungs- und Parteienspek-
trum zuzuordnen sind, kann vor allem als Reaktion auf
einen angebotseitig liberwiegenden Anteil ,linker” Peti-
tionen interpretiert werden. Die Themenlage umfasst da-
bei besonders Fragen von Okologie und Umweltschutz
sowie Themen der Sozialpolitik.® Dieses Ergebnis deckt
sich auch mit dlteren Studien zu Protestaufkommen in
Osterreich und ldsst sich durch heterogene politische
Opportunitatsstrukturen erklaren."

5. Conclusio

Umfragedaten zeigen, dass rund ein Viertel der Oster-
reicherlnnen zumindest gelegentlich Petitionen unter-
stlitzt. Welche Form diese Petitionen haben, kann mit-
hilfe der vorliegenden Umfragedaten zwar nicht gezeigt
werden, es kénnen aber Vergleiche zwischen verschie-
denen demografischen Gruppen gezogen sowie Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zur Nutzung anderer
Partizipationsformen beobachtet werden. Dabei wird
deutlich, dass demografische Merkmale die Unterstt-
zung von Petitionen relativ schlecht ,erklaren” kdnnen.
Einzig der Faktor formaler Bildung steht in starkem Zu-
sammenhang mit der Beteiligung an Petitionen, dhnlich
wie bei anderen Partizipationsformen. Hinsichtlich Alter,
Gender, Migrationshintergrund und Haushaltseinkom-
men bestehen jedoch relativ geringe Differenzen bei den
Unterstitzerlnnen von Petitionen. Aus dem Blickwinkel
der demografischen Merkmale von Unterstltzerlnnen
stellen Petitionen also in der Praxis ein vergleichsweise
egalitares Partizipationsinstrument dar.
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Tabelle 5: Politische Organisation, Medienkonsum und Parteiidentifikation

Berichtete Teilnahme an ...

Petition Demonstration Nationalratswahlen

Mitarbeit in Organisation/Partei Politischer Nachrich-

tenkonsum (RK: bis 30 Minuten) +++ ++ ++
30 bis 60 Minuten + n.s. ++
mehr als 60 Minuten + n.s. n.s.

Partizipation

Teilnahme Nationalratswahl ++ +

Teilnahme Demonstration +++ -

Unterstltzung Petition Unterstiitzung Petition +++ ++
Parteiidentifikation (RK: keine)

ovp n.s. n.s. +++

SPO + n.s. +++

FPO ++ + +4+

GRUNE o+ o+ o+

NEOS n.s. n.s. +++

Datenbasis: Europdische Sozialstudien 2014 und 2018; n=3696, Kontrollvariablen: Alter, Gender, Bildung; Daten gewichtet; Logit-Koeffizienten von
dichotomisierten bzw. im Bereich 0-1 standardisierten Pradiktoren; n.s.: Zusammenhang nicht signifikant (95%-Konfidenzintervall); RK: Referenz-
kategorie; Effektstarke: +/- schwacher Zusammenhang (Logit < +/-0,5; ++/-- mittlerer Zusammenhang (Logit < +/-1), +++/--- starker Zusammen-
hang (Logit > +/-1).

Dariiber hinaus zeigt die Analyse, dass ein ausgepragtes
politisches Interesse und Effektivitatsbewusstsein fir die
Unterstlitzung von Petitionen relevant sind. Eine Tatig-
keitin politischen Organisationen und Konsum politscher
Nachrichten sind ebenso der Unterstlitzung von Petitio-
nen zutraglich. Insgesamt fiigen sich diese Ergebnisse in
die Debatte Uber die critical citizens ein:'® Interessierte
Birgerlnnen sind skeptisch gegentiiber Politik, mochten
jedoch mitwirken und glauben dabei auch an ihre Fahig-
keiten. Dass dies vor allem hoher gebildete und ohnehin
bereits politische engagierte und vernetzte Biirgerinnen
betrifft, zeigt auch diese Analyse.

Eventuell Uberraschend sind die sehr klaren Unterschie-
de in der Unterstiitzung von Petitionen nach politischen
Orientierungen: Eine politisch linke Selbstverortung, all-
gemein als links und gesellschaftspolitisch liberal zu ver-
ortende Praferenzen sowie eine Identifikation mit linken
Parteien (v. a. den Grilinen) sind sehr aussagekraftige
Pradiktoren fir die Unterstlitzung von Petitionen. Diese
Ergebnisse stehen in Einklang mit dem politischen Ange-
bot, da ebendiese Akteure auch Petitionen lancieren und
Fragen im Zusammenhang mit Sozialstaat, Umwelt und
Okologie typische Themen von Petitionen im untersuch-
ten Zeitraum darstellen.”
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Tabelle A1: Logistische Regression: Demografische Merkmale und politische Partizipation

Petition Demonstration Nationalratswahlen

Gender: Mann 0.01 (0.13) 0.06 (0.18) 0.23** (0.07)
Alter in Jahren

<25 -0.16 (0.20) -0.18 (0.50) -0.70%*** (0.10)

25-34 0.05 (0.22) 0.25** (0.08) -0.45* (0.21)

35-49 (RK)

50-64 0.17 (0.21) 0.09 (0.14) 0.68%** (0.20)

65+ -0.12 (0.29) -0.79*% (0.38) 1.14%** (0.34)
Migrationshintergrund (mind. ein
Elternteil im Ausland geboren) -0.09 (0.24) 0.64* (0.26) -0.77*** (0.10)
Formale Bildung

max. Pflichtschulabschluss -0.88*** (0.10) -0.45 (0.26) -0.69*** (0.10)

Berufsausbildung ohne Matura (RK)

Matura 0.61%*** (0.10) 0.67*** (0.07) 0.70%*** (0.17)

Uni/FH/etc 1.00%* (0.33) 1.55%%* (0.28) 1.19%** (0.13)
Beschiftigung

bezahlte Beschéftigung (RK)

in Ausbildung 0.47** (0.15) 1.11* (0.46) 1.39%** (0.16)

Pension -0.05 (0.21) 0.30 (0.31) 0.38 (0.20)

arbeitslos 0.24 (0.36) 0.38 (0.35) -0.01 (0.05)

andere 0.02 (0.22) -0.30 (0.51) -0.12 (0.21)
Haushaltseinkommen

1. Quintil -0.25 (0.15) 0.27 (0.15) -0.22 (0.34)

2. Quintil -0.02 (0.16) 0.45 (0.29) -0.23 (0.22)

3. Quintil (RK)

4. Quintil -0.01 (0.12) 0.24 (0.17) 0.13* (0.06)

5. Quintil 0.22 (0.19) 0.09 (0.38) 0.58* (0.25)
Haushaltszusammensetzung

weder Partner noch Kinder

im Haushalt (RK)

Partner im HH, Kinder nicht 0.08 (0.17) 0.07 (0.29) 0.20 (0.20)

Kinder im HH, Partner nicht 0.37%** (0.05) -0.47%** (0.10) -0.09 (0.16)

Partner und Kinder im Haushalt -0.09 (0.07) -0.43%%* (0.09) 0.42 (0.26)
(Fixed effects pro ESS- Runde)

n 4515 4515 4515

AIC 4920.06 1889.89 3087.99

BIC 4932.89 1902.72 3100.82

Daten gewichtet; RK: Referenzkategorie; ESS 2014-2018; Logit-Koeffizienten, Standardfehler in
Klammern; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.
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TEIL II: GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND
PARLAMENTARISCHE PROZESSE

Petitionsrecht in Osterreich — nur einen Klick entfernt? | Eiio baipra

In diesem Beitrag' werden die Instrumente parlamentari-
sche Burgerinitiative, parlamentarische Petition und On-
linepetition Uber die Plattform openpetition.eu aus einer
rechtlich-analytischen Perspektive beleuchtet. Dafiir wer-
den die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen he-
rangezogen, die flir parlamentarische Petitionen und Biir-
gerinitiativen sowie Onlinepetitionen gelten. In diesem
Zusammenhang wird nicht nur eine rechtliche Einordnung
dieser Instrumente im Hinblick auf Ablauf sowie (rechtli-
che) Zielrichtung vorgenommen, sondern auch Uber die
rechtlichen Grenzen, die diese Instrumente betreffen, ge-
sprochen. Diese Herangehensweise stltzt sich zum einen
auf die Analyse spezifischer Gesetze und zum anderen auf
die Interpretation von (hdchst) gerichtlichen Entscheidun-
gen. Insbesondere wird das Geschaftsordnungsgesetz
19752, welches die Ablaufe im institutionellen Verfahren
von parlamentarischen Birgerinitiativen und parlamen-
tarischen Petitionen regelt, diskutiert. Im Fall der Online-
petitionen wird besonderes Augenmerk auf die Webseite
openpetition.eu gelegt, da dieses Instrument im Gegensatz
zu parlamentarischen Biirgerinitiativen und parlamentari-
schen Petitionen kein institutionalisiertes Verfahren kennt.
Daher wird die Darstellung durch kurze Verweise auf an-
dere Gesetze, insbesondere das Mediengesetz® oder das
Strafgesetzbuch?, angereichert, um die Rechtslage hin-
sichtlich dieser oben genannten Instrumente lberblicks-
artig darlegen zu kdnnen.

1.Vom Art 11 Staatsgrundgesetz

zu § 100 Geschiaftsordnungsgesetz

Petitionen existieren in der Osterreichischen Rechtsord-
nung?® in vielfdltiger Weise und weisen eine lange Entwick-
lungsgeschichte auf.

Bereits 1867 verankerte das Staatsgrundgesetz (StGG)® in
Artikel 11 StGG:

Das Petitionsrecht steht Jedermann zu.

Petitionen unter einem Gesammtnamen dtrfen nur von ge-
setzlich anerkannten Kérperschaften oder Vereinen ausgehen.
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Die 6sterreichische Verfassung sieht demnach explizit ein
Petitionsrecht vor, das nicht nur Staatsbiirgerinnen zur Ver-
fugung steht, sondern ,Jedermann’, sodass es unabhan-
gig von einer spezifischen Staatsbiirgerschaft und ohne
rechtliche Nachteile beflirchten zu missen, in Anspruch
genommen werden kann. Diesem als Freiheitsrecht kon-
zipierten Grundrecht” zufolge kdnnen Petitionen schriftli-
che und miindliche Antrage sein, die von jeder Person an
Organe der Gesetzgebung und/oder Vollziehung gerichtet
werden kdnnen.® Diese Petitionen werden als Antrage all-
gemeiner Art charakterisiert, die entweder die ,Erlassung
bestimmter genereller Anordnungen oder die Abstellung
bestimmter rechtlicher Zustande [...] begehren™

Was bedeutet die Formulierung ,Antrage allgemeiner Art”
konkret? Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat dazu bei-
spielsweise im Jahre 2009 in Zusammenhang mit der Tiro-
ler Gemeindeordnung (TGO)'° Folgendes judiziert:

Das Petitionsrecht gemdls Art11 StGG besteht in der Freihetit,
Antrdge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung oder
Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter genereller
Anordnungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher Zu-
stdnde zu begehren (vgl. VISIg. 4295/1962 und 6441/1971). Dies
ist in 867 TGO ndher ausgestaltet, der besagt, dass jeder Ge-
meindebewohner in Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches der Gemeinde mit Wiinschen oder Beschwerden
an die Gemeindeorgane herantreten kann. Sie sind schriftlich
beim Gemeindeamt einzubringen und dem betreffenden Ge-
meindeorgan in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im
vorliegenden Fall hat der Beschwerdefiihrer am 26. April 2007
die Petition beim Stadtamt der Gemeinde eingebracht und
sie wurde dem Blrgermeister zur Kenntnis gebracht. Einen
dartiber hinausgehenden Rechtsanspruch auf Erlassung der
gewldinschten Anordnung bzw. auf besondere Verfahren zur
Durchfiihrung beinhaltet das Petitionsrecht nicht.”

Aus diesem Erkenntnis folgt, dass der VfGH Petitionen iSd
StGG als Wiinsche oder Beschwerden klassifiziert, die artiku-
liert werden konnen, ohne dass staatliche Sanktionen dro-


http://openpetition.eu
http://openpetition.eu

hen. Nichtsdestotrotz wird dem adressierten staatlichen Or-
gan keine Pflicht auferlegt, diese Petitionen wie gewiinscht
zu befolgen bzw. wie gefordert umzusetzen. Somit wird in
Osterreich zwar,Jedermann” dieses verfassungsgesetzliche
Recht eingeraumt, eine weitergehende dem entsprechende
Umsetzung jedoch nicht verfassungsgesetzlich normiert.

Sind nun die Petitionen im StGG mit parlamentarischen
Burgerinitiativen, parlamentarischen Petitionen sowie
Onlinepetitionen vergleichbar? Grundsatzlich ist das
der Fall, da es sich bei Anliegen, wie beispielsweise der
Herausnahme von Cannabis aus dem 0sterreichischen
Suchtmittelgesetz'? (parlamentarische Birgerinitiative),
dem Erhalt von Mitspracherechten der Schulpartner/
innen'® (parlamentarische Petition) oder Deutsch am
Pausenhof™ (Onlinepetition) um ebensolche Antrdge
allgemeiner Art handelt. Jedoch richten sich sowohl
die parlamentarische Birgerinitiative als auch die par-
lamentarische Petition direkt an bestimmte Organe der
Gesetzgebung, namlich den Nationalrat.”> Onlinepeti-
tionen kdnnen, missen sich aber nicht an Organe der
Gesetzgebung oder Vollziehung richten.'® Daher kann
festgehalten werden, dass das verfassungsgesetzlich ge-
wahrleistete Petitionsrecht im Staatsgrundgesetz zwar
als Grundlage fiir die soeben genannten Instrumente ge-
sehen werden kann, weitere Uberlegungen und Differen-
zierungen jedoch notwendig sind.

Mehr als hundert Jahre nach dem StGG hat der Gster-
reichische Gesetzgeber im Oktober 1975 im § 100 Ge-
schaftsordnungsgesetz 1975'7 beschlossen, sogenann-
te ,Petitionen”'® als eine Mdoglichkeit ,Eingaben an den
Nationalrat“’® zu richten, vorzusehen. Jedoch normierte
§ 100 GOG-NR die damalige Rechtslage dahin gehend,
dass diese ,Petitionen” ausschlieBlich Abgeordneten zum
Nationalrat offenstanden:

XVI. Eingaben an den Nationalrat
§ 100

(1) Eingaben an den Nationalrat bilden nur dann einen
Gegenstand der Verhandlung (§ 21), wenn sie von einem
Abgeordneten Uiberreicht werden (Petitionen). Der Prdsident
weist Petitionen mit Ricksicht auf ihren Inhalt denjenigen
Ausschussen zu, die zur Vorberatung verwandter Gegenstdn-
de eingesetzt sind.

(2) Eingaben, die nicht von einem Abgeordneten lberreicht
wurden, sind vom Présidenten als zur Verhandlung durch den
Nationalrat ungeeignet zurtickzustellen [. . .].

Es wurde in Abs 2 ausdriicklich festgelegt, dass Eingaben,
die nicht von Abgeordneten Uberreicht werden, nicht als

,Petitionen” anzusehen sind und somit nicht in die Ver-
handlungen des Nationalrates Eingang finden.

Dies anderte der Gesetzgeber im Dezember 1988 mit der
Novellierung des Geschaftsordnungsgesetzes 1975, wel-
che am 1. Janner 1989 in Kraft trat. Ab diesem Zeitpunkt
sah § 100 GOG-NR? vor, dass es neben Abgeordneten, die
Eingaben durch sogenannte parlamentarische Petitionen
Ubermitteln konnten, es auch fiir Staatsbirgerinnen mog-
lich war, durch Anliegen parlamentarische Blirgerinitiativen
an den Nationalrat zu richten.

XVI. Parlamentarische Petitionen und parlamentarische
Bdrgerinitiativen

§ 100. (1) Dem Nationalrat unterbreitete Anliegen sind nur
zu verhandeln, wenn sie schriftlich vorgelegt werden, sich auf
eine Angelegenheit beziehen, die in Gesetzgebung oder Voll-
ziehung Bundessache ist, und

1. als Petitionen von einem Mitglied des Nationalrates tiber-
reicht oder

2. als Blrgerinitiativen von mindestens 500 &sterreichi-
schen Staatsblrgern, die im Zeitpunkt der Unterstlitzung das
19. Lebensjahr vollendet haben, unterstiitzt worden sind [.. .].

Konkret ermdglichte diese Novelle, dass sich 500 Staats-
birgerlnnen direkt mit einem Anliegen schriftlich an den
Nationalrat wenden konnten. Jedoch mussten sowohl
Abgeordnete als auch Staatsbiirgerlnnen Anliegen vor-
bringen, die in Gesetzgebung oder Vollziehung Bundes-
sache sind. Zudem forderte die damalige Rechtslage, dass
Staatsburgerlnnen zumindest 19 Jahre alt sein mussten,
um eine parlamentarische Burgerinitiative einbringen
bzw. unterstiitzen zu kdnnen.

Eine weitere Novelle des Instruments der parlamentari-
schen Burgerinitiative?' erfolgte im April 2009?22 und stellt
die gegenwartig geltende Rechtslage dar. Die Novellie-
rung dnderte die Altersbeschrankung von 19 Jahren fir
die Unterstlitzung einer parlamentarischen Blirgerinitiati-
ve und passte diese Voraussetzung an die Anderung des
Wabhlalters® (aktives Wahlrecht mit vollendetem 16. Le-
bensjahr) an.?*

Seit 2011 kann zudem eine sogenannte elektronische Zu-
stimmungserklarung fir parlamentarische Biirgerinitiati-
ven und parlamentarische Petitionen abgegeben werden.
Eine solche Unterstlitzung ist moglich, wenn diese Instru-
mente den oben erlduterten Vorgaben des § 100 GOG-NR
entsprechend giiltig eingebracht werden. Zudem missen
Personen, die eine solche elektronische Unterstiitzungser-
klarung abgeben wollen, die 6sterreichische Staatsbuirger-
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schaft besitzen und das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Nach Angabe des Namens und der Adresse kann entschie-
den werden, ob die elektronische Zustimmungserklarung
samt Namen veroffentlicht wird. Diese Moglichkeit wurde
nicht gesetzlich verankert, sondern als Angebot auf der
Webseite des 6sterreichischen Parlaments durch den Aus-
schuss fur Petitionen und Biirgerinitiativen und die Parla-
mentsdirektion ins Leben gerufen.”®

Die Entwicklung der Instrumente parlamentarische Biir-
gerinitiative und parlamentarische Petition ist somit eng
mit den Beschluss 1975 und dessen Novellierungen 1988
und 2009 verbunden. Dazu kommt die Moglichkeit der
elektronischen Zustimmungserkldrung im Jahre 2011. Da-
bei steht die Frage im Mittelpunkt, wie Antrage, die nicht
bloB allgemeiner Natur sind, an staatliche Organe gestellt
werden konnen.

2. Parlamentarisches Verfahren vom

Einbringen bis zur Kenntnisnahme

Unter Berticksichtigung der eingangs dargestellten (recht-
lichen) Entwicklung der Petitionsinstrumente werden im
Folgenden die (rechtlich festgelegten) Verfahren von par-
lamentarischen Blrgerinitiativen und parlamentarischen
Petitionen skizziert.

Die rechtlich vorgegebenen Abldufe legen die Méglichkei-
ten dieser Instrumente offen und zeigen, welche Grenzen
ihnen gesetzt sind. Am Beispiel des Anliegens ,Heraus-
nahme von Cannabis aus dem Osterreichischen Suchtmit-
telgesetz (53/Bl)” wird illustriert, wie solche Forderungen
mithilfe von parlamentarischen Blrgerinitiativen in den
Nationalrat kommen kénnen. Im Vorfeld stellen sich einige
Fragen: Eignet sich dieses Anliegen fiir eine parlamenta-
rische Buirgerinitiative? Welche verschiedenen Verfahrens-
schritte durchlauft dieses Anliegen im Nationalrat? Was
passiert mit diesem Anliegen, nachdem es im Nationalrat
behandelt wurde?

2.1 Parlamentarische Biirgerinitiative

im Osterreichischen Nationalrat

Um diese Fragen beantworten zu kénnen, lohnt sich ein
Blick auf die Webseite des 6sterreichischen Parlaments.
Laut dieser stellt dieses Instrument eine Moglichkeit dar,
Burgerlnnen zu beteiligen und eine Verbindung von Biirg-
erlnnen zum Osterreichischen Parlament herzustellen.?
Die rechtliche Grundlage dafiir enthalt § 100 GOG-NR:?’

XVI. Parlamentarische Petitionen und
parlamentarische Blrgerinitiativen

§100.
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(1) Dem Nationalrat unterbreitete Anliegen sind nur zu ver-
handeln, wenn sie schriftlich vorgelegt werden, sich auf eine
Angelegenheit beziehen, die in Gesetzgebung oder Vollzie-
hung Bundessache ist, und

1. als Petitionen von einem Mitglied des Nationalrates (iber-
reicht oder

2. als Blrgerinitiativen von mindestens 500 Osterreichi-
schen Staatsblrgern, die im Zeitpunkt der Untersttitzung das
16. Lebensjahr vollendet haben, untersttitzt worden sind.

(2) Die Unterstlitzung einer Blirgerinitiative erfolgt durch
eigenhdndige Angabe von Namen, Adresse, Geburtsdatum
und Datum der Unterstiitzung sowie durch die Unterschrift
des Untersttitzenden. Der Erstunterzeichner einer Blirgerini-
tiative muls in der Waéihlerevidenz eingetragen sein.

(3) Eine Blirgerinitiative ist der Parlamentsdirektion durch
den Erstunterzeichner vorzulegen, wobei dieser seinen Haupt-
wohnsitz nachzuweisen hat. Die Parlamentsdirektion hat zu
Uberprtifen, ob die Eintragung des Erstunterzeichners in der
Wéhlerevidenz gegeben ist; eine Uberpriifung der fiir die Un-
terstiitzer geforderten Voraussetzungen kann auf Anordnung
des Prdsidenten stattfinden, der die Art und Weise derselben
bestimmt.

(4) Der Préisident weist Petitionen und Blirgerinitiativen, die
die Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 erfiillen, dem Ausschul
fiir Petitionen und Blirgerinitiativen zu. AnldlSlich der Uberrei-
chung von Petitionen kann jedoch das betreffende Mitglied
des Nationalrates dem Ausschul8 fir Petitionen und Blirger-
initiativen vorschlagen, die Zuweisung derselben an einen
anderen Ausschuls zu veranlassen.

(5) Petitionen und Blrgerinitiativen liegen in der Parla-
mentsdirektion zur Einsichtnahme auf und werden an die
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ausschusses, dem sie zu-
gewiesen wurden, verteilt. Der Préisident kann von der Verviel-
faltigung zur Génze oder hinsichtlich bestimmter Teile nach
Riicksprache mit den Mitgliedern der Présidialkonferenz ab-
sehen, wenn dies die gebotene Rlicksicht auf eine sparsame
und zweckmdlBige Verwaltung notwendig erscheinen Idfst.
Der Président kann, wenn er dies aus triftigen Griinden fiir er-
forderlich hdilt, jedoch auch die Verteilung an alle Abgeordne-
ten verfiigen.

2.1.1 Einbringen einer

parlamentarischen Biirgerinitiative

§ 100 Abs 1 Z 2 GOG-NR verlangt ein eindeutig formu-
liertes und schriftlich vorgelegtes Anliegen, welches eine
Angelegenheit der Gesetzgebung oder Vollziehung in der
Zustandigkeit des Bundes gemal Art 10 ff. Bundes-Ver-



fassungsgesetz (B-VG)?® darstellt. Davon erfasst waren
beispielsweise Angelegenheiten wie das Erhalten der Mit-
spracherechte der Schulpartnerlnnen (parlamentarische
Petition) und die Etablierung von Deutsch am Pausenhof
(Onlinepetition), die gemal Art 14 Abs 1 B-VG das Schul-
wesen bzw. die Schulorganisation betreffen und somit in
der Kompetenz des Bundes zu verorten sind.

Dieser Gesetzeslogik folgend lasst sich fiir das Anliegen
~Herausnahme von Cannabis aus dem 0sterreichischen
Suchtmittelgesetz (53/BI)” (parlamentarische Biirgerinitia-
tive) festhalten, dass eindeutig auf die Veranderung von
Strafbestimmungen des Suchtmittelgesetzes abgezielt
wird. Es féllt somit in die Kompetenz des Bundes gemaf}
Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG, welche das Strafrechtswesen als
Bundeskompetenz festlegt. Folgerichtig handelt es sich
um eine Angelegenheit, welche in Gesetzgebung oder
Vollziehung Bundessache ist, wie es von § 100 GOG-NR ge-
fordert wird.

Dariliber hinaus muss das Anliegen eindeutig formuliert
und schriftlich vorgelegt werden. Diese Vorgaben wurden
von den Petentlnnen erfullt, da sowohl auf die Bundes-
kompetenz verwiesen als auch die Forderung eindeutig
— auf mehreren Seiten — formuliert und dies ohne Zweifel
schriftlich vorgelegt wurde, wie der Antragstext zeigt.?*

Im Unterschied zu Art 11 StGG, welcher ,Jedermann”
- unabhdngig von einer (6sterreichischen) Staatsbir-
gerschaft - das Recht einrdumt, Anliegen an alle staat-
lichen Organe zu richten, ist fir parlamentarische Biir-
gerinitiativen zu differenzieren. Anliegen missen mittels
parlamentarischer Burgerinitiative laut § 100 GOG-NR
von mindestens 500 Osterreichischen wahlberechtigten
Staatsburgerlnnen unterstiitzt werden, um die notwen-
dige Voraussetzung fiir eine Behandlung im Nationalrat
zu erfillen. Zuséatzlich fordert das Geschaftsordnungs-
gesetz, dass die/der Erstunterzeichnerln die Birgerini-
tiative der Parlamentsdirektion personlich vorlegt und
nachweist, dass sie/er in die Wahlerevidenz einer oster-
reichischen Gemeinde eingetragen ist. Somit muss diese
Person in Osterreich wahlberechtigt sein. Im konkreten
Fall haben das Anliegen ,Herausnahme von Cannabis aus
dem Osterreichischen Suchtmittelgesetz (53/Bl)" zum
Zeitpunkt des Einbringens 602 0sterreichische, wahl-
berechtigte Staatsbiirgerlnnen mittels Angabe Ilhrer
personlichen Daten unterstlitzt.3® Darliber hinaus ist
der Erstunterzeichner (Bernhard Amann) namentlich ge-
nannt.?' Es kann daher davon ausgegangen werden, dass
dieser ebenfalls in Osterreich wahlberechtigt ist.

Die Parlamentsdirektion Uberpriift das Vorliegen dieser
formellen Voraussetzungen gemaf3 § 100 GOG-NR und ist

zudem gesetzlich verpflichtet, gemaRl § 100d GOG-NR der/
dem Erstunterzeichnerln beratend zur Seite zu stehen. Da-
bei geht sie wie folgt vor:

Die eingereichten Unterschriftenlisten miissen handschrift-
lich ausgefiillt sein und bei jedem Eintrag alle folgenden Da-
ten enthalten: Name, Postanschrift, Geburtsdaten, Datum der
Unterzeichnungen, Unterschrift. Nach der Priifung und Zéh-
lung von zumindest 500 gliltigen Unterschriften werden diese
zur zu archivierenden Einlage, die zu jeder Bl [parlamentari-
schen Blrgerinitiative] angelegt wird, genommen — genauso
wie weitere Unterlagen zur Identitditsfeststellung des/der Er-
stunterzeichnerln. Damit sind die Formalerfordernisse erfillt.
Im Internet abrufbar ist der Text/die Forderung der jeweiligen
Bl [parlamentarischen Blirgerinitiative] als auch der Name
des/der Erstunterzeichnerin.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden werden weder die
Namen, die Anschriften, die Geburtsdaten, die Daten der
Unterzeichnungen, die Unterschriften noch die Eintragung
in die Wahlerevidenz auf der Webseite des Osterreichi-
schen Parlaments verdffentlicht.® Die parlamentarischen
Blrgerinitiativen liegen — wie von § 100 Abs 5 GOG-NR
normiert — in der Parlamentsdirektion zur Einsichtnahme
auf und werden an die Mitglieder sowie Ersatzmitglieder
des zugewiesenen Ausschusses verteilt. Somit erfiillen
alle parlamentarischen Biirgerinitiativen, die erfolgreich
eingebracht wurden, die gesetzlich erforderlichen Voraus-
setzungen. Im konkreten Fall ,Herausnahme von Cannabis
aus dem osterreichischen Suchtmittelgesetz (53/BI)” er-
folgte die Einbringung am 4.8.2014.34

2.1.2 Behandlung einer parlamentarischen
Biirgerinitiative im Ausschuss

Prinzipiell gilt, dass flir 6sterreichische Staatsbiirgerinnen,
nachdem eine parlamentarische Biirgerinitiativen erfolg-
reich eingebracht und dem Ausschuss fiir Petitionen und
Birgerinitiativen zugewiesen wurde, die Moglichkeit be-
steht, diese Initiative elektronisch zu unterstiitzen. Diese
sogenannte ,elektronische Zustimmungserklarung” setzt
voraus, dass die unterstiitzende Person das 16. Lebensjahr
vollendet hat. Nach Angabe des vollstandigen Namens,
der Anschrift und einer aktiven E-Mailadresse kann Uber
die Webseite des Osterreichischen Parlaments die parla-
mentarische Blrgerinitiative unterstltzt werden. Dies ent-
spricht den gemaf § 100 GOG-NR geforderten Vorausset-
zungen hinsichtlich der Unterstlitzung dieses Instruments.
Falls Personen die Zustimmung zur Veroffentlichung ihres
Namens erteilen, werden diese namentlich als Unterstit-
zerlnnen genannt.

Obwohl dies fiir die Beratungen im Nationalrat nur infor-
mativen Charakter hat, wird zudem die jeweilige Gesamt-

63



zahl der auf diese Art und Weise erfolgten ,elektronischen
Zustimmungserklarungen” auf der Webseite des osterrei-
chischen Parlaments veréffentlicht. Eine solche elektroni-
sche Zustimmungserklarung kann bis zum Abschluss der
Beratungen im Ausschuss flr Petitionen und Buirgerinitia-
tiven erteilt werden.®

Im Hinblick auf die konkrete parlamentarische Biirgerini-
tiative ,Herausnahme von Cannabis aus dem Osterreichi-
schen Suchtmittelgesetz (53/Bl)” haben 32.381 Personen
diese Moglichkeit der elektronischen Zustimmungserkla-
rung wahrgenommen, wobei davon 11.287 Personen
der Veroffentlichung ihrer Zustimmungserklarung zuge-
stimmt haben.

Nach Zuweisung parlamentarischer Blrgerinitiativen in
den Ausschuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen wer-
den diese dem Verfahren gemaf3 § 100a ff. GOG-NR unter-
zogen. Nach Besprechung des Einlaufes kdnnen die im
Ausschuss vertretenen Abgeordneten aller Parteien im
Nationalrat nach § 100b Abs 1 GOG-NR

+ von der weiteren Verhandlung Abstand nehmen, wenn
der Gegenstand zur weiteren parlamentarischen Be-
handlung nach Auffassung des Ausschusses offenkun-
dig ungeeignet ist, sowie

« den Gegenstand der Volksanwaltschaft zur weiteren Be-
handlung tbermitteln oder

- die parlamentarische Biirgerinitiative einem, inhaltlich
zustandigen Fachausschuss zur weiteren Behandlung
zuweisen und

+ durch den Présidenten die Mitglieder der Bundesregie-
rung um die Einleitung von Erhebungen ersuchen oder
Sachverstandige oder andere Auskunftspersonen zur
miindlichen oder schriftlichen AuBerung geméR § 40
GOG-NR einladen.

AuBerdem verfligt der Ausschuss fiir Petitionen und Biirger-
initiativen Uber die KompetenziSd § 100b Abs 2 GOG-NR,

« Stellungnahmen der Bundesregierung als Gesamtes
oder einzelner Minister einzuholen,

« dieVolksanwaltschaft zu ersuchen, Stellung zu nehmen,

« Hearings mit Expertinnen durchzufiihren bzw.

. die/den Erstunterzeichnerln im Ausschuss personlich
anzuhoren.

Sind die parlamentarischen Birgerinitiativen im Aus-
schuss behandelt worden, kénnen die Abgeordneten
wiederum die Zuweisung an einen Fachausschuss ver-
langen, wobei dariiber hinaus eine Empfehlung ausge-
sprochen werden kann, wie die inhaltliche Erledigung
erfolgen solle (§ 100 c Abs 1 GOG-NR).
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Wird diese Zuweisung nicht beschlossen, kann der Aus-
schuss fiir Petitionen und Birgerinitiativen entweder
beschlieBen, Uber eine parlamentarische Petition bezie-
hungsweise parlamentarische Birgerinitiative gesondert
an den Nationalrat zu berichten oder mehrere gemeinsam
in einem Sammelbericht zusammenzufassen. In diesem
Bericht missen die Abgeordneten iSd § 100c Abs 3 GOG-
NR einen Antrag an den Nationalrat formulieren und kon-
nen Folgendes fordern:

« den Bericht an die Bundesregierung oder an einzelne
ihrer Mitglieder zur geeigneten Verfligung weiterzulei-
ten oder

« der Volksanwaltschaft zur weiteren Behandlung zu
Ubermitteln oder

« durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes zu erle-
digen.

Abschlielend ist wichtig hervorzuheben, dass mangels
rechtlicher Verankerung in §§ 100a-100c GOG-NR der Aus-
schuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen selbst keine
selbstandigen Antrdge (von Ausschiissen) auf Erlassung
von Gesetzen gem Art 70 GOG-NR vorlegen kann.

Die Parlamentsdirektion informiert iSd § 100d GOG-NR
die/den Erstunterzeichnerln auf ihre/seine Anfrage Uber
den jeweiligen Stand des parlamentarischen Verfahrens
und Uber die Art der Erledigung.

Um sich eine bessere Vorstellung machen zu kénnen, wie
sich diese gesetzlichen Vorgaben in der Praxis auswirken,
lohnt es sich, den Ausschussbericht zur parlamentarischen
Birgerinitiative ,Herausnahme von Cannabis aus dem 6s-
terreichischen Suchtmittelgesetz (53/BI)” heranzuziehen.
Im konkreten Fall wurde diese parlamentarische Buirger-
initiative weder als offenkundig ungeeignet qualifiziert,
noch der Volksanwaltschaft Gbermittelt oder umgehend
einem zustandigen Fachausschuss zugewiesen. Vielmehr
nahm der Ausschuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen
die Moglichkeit in Anspruch, den Erstunterzeichner (Bern-
hard Amann) im Ausschuss anzuhoren.>”

Dariiber hinaus hat der Ausschuss iSd § 40 Abs 1 GOG-NR
mehrere Bundesministerien zur Stellungnahme aufgefor-
dert. Das Bundesministerium fiir Gesundheit kam dieser
Einladung bereits am 07.11.2015 nach. Eine solche Auffor-
derung erging auch an das Bundesministerium fiir Verkehr,
Innovation und Technologie sowie an das Bundesministe-
rium fir Justiz. Diese antworteten auf dieses Verlangen am
28.1.2015 bzw. am 8.5.2015. Schlussendlich entschied sich
der Ausschuss, die parlamentarische Birgerinitiative dem
Justizausschuss zur weiteren Behandlung zuzuweisen.?®
Im Justizausschuss wurde diese konkrete parlamentari-
sche Biirgerinitiative zwar erwahnt, aber nicht inhaltlich
behandelt. Nach Abstimmung Uber die Regierungsvorla-



ge* galt diese als miterledigt. In der dariber stattfinden-
den Debatte im Nationalrat wurde (ber diese Miterle-
digung berichtet, wobei beispielsweise Abgeordnete der
FPO die Thematik ,Herausnahme von Cannabis aus dem
Osterreichischen Suchtmittelgesetz (53/Bl)” nur streif-
ten und zum Ausdruck brachten, dass Anderungen des
Suchtmittelgesetzes ein gesellschaftspolitisch falscher
Ansatz wiren.” Dem entgegneten Abgeordnete der SPO,
dass der Grundsatz ,Therapie statt Strafe” gelte und da-
her Sanktionen aufgrund des Besitzes von minimalen
Kleinstmengen an Cannabis entfallen.*’ Schlussendlich
wurde der Ausschussbericht und somit die betreffen-
de parlamentarische Birgerinitiative im Nationalrat mit
Mehrheit zur Kenntnis genommen.*

Dieses konkrete Beispiel zeigt die unterschiedlichen Stu-
fen des institutionalisierten Verfahrens, welche parlamen-
tarische Biirgerinitiativen durchlaufen. Dabei fallt auf, dass
nicht nur der Zugang zu diesem Instrument limitiert, son-
dern auch die Mitwirkung am Verfahren nur beschrankt
moglich ist. Es kdnnen zwar Erstunterzeichnerlnnen in
den Ausschuss fiur Petitionen und Blrgerinitiativen gela-
den werden, jedoch wurde dies laut dem Ausschussbe-
richt bei insgesamt 16 parlamentarischen Petitionen und
15 parlamentarischen Birgerinitiativen in nur sechs Fallen
in Anspruch genommen.*® Des Weiteren bedeutet eine
hohe Anzahl an Unterstiitzerinnen — im Fall der parlamen-
tarischen Burgerinitiative ,Herausnahme von Cannabis aus
dem o6sterreichischen Suchtmittelgesetz (53/Bl)” waren es
32.381 - nicht, dass der betraute Fachausschuss oder der
Nationalrat das Anliegen wie im Antragstext gefordert*
entsprechend umsetzen.

2.2 Parlamentarische Petitionen

im Osterreichischen Nationalrat

Parlamentarische Petitionen und parlamentarische Blir-
gerinitiativen weisen dieselbe rechtliche Grundlage auf,
jedoch bendétigt Erstere nicht die Unterstiitzung von
500 Staatsburgerlnnen, um eingebracht werden zu kdnnen,
sondern laut § 100 Abs 1 Z 1 GOG-NR ist ein Mitglied des
Osterreichischen Nationalrates daflir ausreichend. Nichts-
destotrotz verlangt § 100 GOG-NR fiir parlamentarische Pe-
titionen ebenfalls ein eindeutig formuliertes und schriftlich
vorgelegtes Anliegen, welches gemaR Art 10 ff. B-VG in die
Gesetzgebung oder Vollziehung des Bundes fallt.

2.2.1 Einbringen einer parlamentarischen Petition

An der parlamentarischen Petition ,Die Mitspracherech-
te der Schulpartner/innen missen erhalten bleiben!
(68/PET)" illustriert, lasst sich folgendes festhalten: Die-
ses Anliegen fallt gemaB Art 14 Abs 1 B-VG, welche dem
Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung beziiglich dulle-
rer Organisation von &ffentlichen Pflichtschulen zuspricht,

in den Kompetenzbereich des Bundes. Zudem wurde es
schriftlich von den Abgeordneten Hermann Gahr und Dr.
Karlheinz Tochterle vorgelegt.*

Ahnlich wie bei parlamentarischen Biirgerinitiativen kdn-
nen Staatsblrgerlnnen parlamentarische Petitionen bei der
Einbringung unterstiitzen. Jedoch ist dies gemal § 100
Abs 1 GOG-NR nicht notwendig, um diese einzubringen.
Nichtsdestotrotz haben 1.200 Personen von dieser Mog-
lichkeit Gebrauch gemacht.*

Zusatzlich konnen Staatsbiirgerinnen, die die parlamen-
tarische Petition nicht bereits bei der Einbringung unter-
stitzt haben, diese mittels elektronischer Zustimmungs-
erklarung unterstiitzen. Daflir missen sie zumindest das
16. Lebensjahr vollendet haben und diese Zustimmungs-
erklarung innerhalb des Zeitraums von der Zuweisung der
parlamentarischen Petition bis zum Abschluss der Bera-
tungen im Ausschuss fiir Petitionen und Blirgerinitiativen
abgeben.*” Damit sind die geforderten Voraussetzungen
fur die Unterstltzung erfillt. Wie bei der zuvor erwdhn-
ten parlamentarischen Burgerinitiative, hat die Anzahl
der elektronischen Zustimmungserklarungen keinen Ein-
fluss auf das parlamentarische Verfahren sowie die Ent-
scheidung im Nationalrat, sondern ist ausschlieBlich in-
formativer Natur.®® Dennoch haben sich insgesamt 2.512
Personen gefunden, die dieser parlamentarischen Petition
ihre Unterstitzung ausgesprochen haben, von denen im-
merhin 1.533 bereit waren, ihre Zustimmungserklarung zu
veroffentlichen.®

2.2.3 Behandlung einer

parlamentarischen Petition im Ausschuss

Das parlamentarische Verfahren von parlamentarischen
Petitionen ist ident mit dem Prozedere von parlamen-
tarischen Biirgerinitiativen (§§8 100a-100c GOG-NR).
Am Beispiel der parlamentarischen Petition ,Die Mit-
spracherechte der Schulpartner/innen missen erhalten
bleiben! (68/PET)" bedeutet dies, dass diese am 3.3.2016
dem Ausschuss zugewiesen wurde und am 30.6.2016
der Auftrag zur Stellungnahme an das Bundesminis-
terium flr Bildung ergangen ist.>® Auf die Moglichkeit,
Auskunftspersonen im Ausschuss anzuhoren, wurde
verzichtet. Lediglich bei einer von 18 im selben Sam-
melbericht des Ausschusses fiir Petitionen und Biirger-
initiativen behandelten Petition wurde eine Anhorung
gemal § 100 Abs 1 Z 2 GOG-NR durchgefiihrt.®' In der
Angelegenheit,Die Mitspracherechte der Schulpartner/
innen missen erhalten bleiben! (68/PET)” hat der Aus-
schuss einstimmig beschlossen, diese durch Kenntnis-
nahme des Ausschusberichtes zu erledigen. Zudem
wurde der Antrag gestellt, der Nationalrat den Aus-
schussbericht — und somit die parlamentarische Petition
- zur Kenntnis nimmt.>> Das Plenum des Nationalrates
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kam dem nach, wobei die konkrete parlamentarische
Petition im Nationalrat zur Kenntnis genommen wurde,
ohne dass sich die einbringenden Abgeordneten inhalt-
lich in der Debatte zur Thematik der parlamentarischen
Petition geduBert haben.>

Unabhangig davon, dass parlamentarische Biirgerinitia-
tiven und parlamentarische Petitionen unterschiedliche
rechtliche Voraussetzungen aufweisen, zeigt das konkre-
te Beispiel ,Die Mitspracherechte der Schulpartner/innen
miussen erhalten bleiben! (68/PET)” erneut zwei Aspekte,
die bereits bei der parlamentarischen Blrgerinitiative zu
beobachten waren: Einerseits ist die Moglichkeit, eine
parlamentarische Petition einzubringen, stark limitiert,
da ausschliellich Abgeordnete sie einbringen kénnen.
Andererseits scheint die Mitwirkung von Betroffenen im
Verfahren eingeschrankt zu sein. Zwar werden Forderun-
gen von Abgeordneten eingebracht, die offensichtlich
an sie herangetragen wurden, wie das soeben erwahn-
te Beispiel der parlamentarischen Biirgerinitiative zeigt,
welche den Text der Uberparteilichen Initiative der Tiroler
Schulpartnerinnen enthalt.>* Dieses Thema wird jedoch,
ohne diese Auskunftspersonen in den Ausschuss einzu-
laden, behandelt.>

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass so-
wohl die parlamentarische Biirgerinitiative als auch die
parlamentarische Petition einen direkten Weg in den
Osterreichischen Nationalrat ermdglichen, jedoch steht
dieser Weg nur 6sterreichischen Staatsbiirgerinnen bzw.
Abgeordneten zum Nationalrat offen. Aullerdem existiert
eine Einschrankung beziiglich der zuldssigen Forderun-
gen, die in Gesetzgebung oder Vollziehung Bundessache
sein mussen. Dartiber hinaus wird sichtbar, dass es zwar
Mitwirkungsmaoglichkeiten von Erstunterzeichnenden im
Ausschuss fiir Petitionen und Burgerinitiativen - bspw. als
Auskunftsperson — gibt. Diese werden jedoch vom Aus-
schuss nicht in jedem Fall gewdhrt. Zudem ist weder eine
hohe Anzahl an Unterstiitzerinnen bei parlamentarischen
Burgerinitiativen noch die Unterstiitzung durch mehrere
Abgeordnete bei parlamentarischen Petitionen ein Garant
dafir, dass Anliegen vom Nationalrat aufgenommen und
entsprechend umgesetzt werden.

Das rechtliche Grundgerist des Geschaftsordnungsgeset-
zes 1975 sichert somit die parlamentarische Behandlung
von (politischen) Forderungen mittels parlamentarischer
Birgerinitiativen und parlamentarischer Petitionen im
Osterreichischen Nationalrat. Es findet sich aber keine
rechtliche Verpflichtung, diese erhobenen Forderungen
umzusetzen. Folgerichtig findet sich eine Parallele zu den
Petitionen im StGG, wonach ,ein dartber hinausgehen-
de[r] Rechtsanspruch auf Erlassung der gewiinschten An-
ordnung”® nicht besteht.
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3. Keine rechtlichen Schranken

fiir Onlinepetitionen?

Im Gegensatz zu parlamentarischen Biirgerinitiativen und
parlamentarischen Petitionen gibt es flir Onlinepetitionen
keine eigenstandige und ausdriicklich flr diese Instrumen-
te implementierte gesetzliche Grundlage. Daher verfligen
Onlinepetitionen Gber kein (rechtlich) institutionalisiertes
Verfahren, welches ihnen direkten Zugang zu parlamenta-
rischen Entscheidungstragerinnen gewahrt. Somit besteht
streng genommen nicht einmal ein durchsetzbares Recht
darauf, eine Onlinepetition Gberhaupt einbringen zu kon-
nen. Dementsprechend haben Onlinepetitionen kaum
Zugangs- und Nutzungsbeschrankungen. Grundsatzlich,
abhdngig von den jeweiligen Anbieterinnen, variieren
die verschiedenen Onlinepetitionen im Hinblick auf die
Moglichkeiten, diese zu lancieren und zu unterstiitzen.””
Plastisch sichtbar wird dies am Beispiel grenzensetzen.at,
die die Onlinepetition mit der Forderung des Grazer Biir-
germeisters (Siegfried Nagl OVP) nach einer Obergrenze
der Fliichtlingszahlen enthélt. Zum einen handelt es sich
um eine spezifische Onlinepetition, die nur von der Grazer
Volkspartei, die die Webseite betreibt, ins Leben gerufen
werden konnte. Es gibt somit auf dieser Website keine
Maoglichkeit - unabhdngig von der Grazer Volkspartei —,
eine Onlinepetition zu starten. Zum anderen besteht zwar
die Moglichkeit, die Forderung nach einer Obergrenze fiir
Flichtlinge sowohl online als auch offline zu unterstitzen,
allerdings nur fiir Personen, die das 16. Lebensjahr voll-
endet und in Osterreich ihren Hauptwohnsitz haben.’ Im
Unterschied dazu stellt sich die Situation im Fall der On-
linepetitionen von openpetition.eu dar. Diese kdnnen von
Jedermann” iSd Art 11 StGG, also nicht nur von den Be-
treiberlnnen der Webseite, unabhangig von Staatsbiirg-
erlnnenschaft, Hauptwohnsitz und Volljahrigkeit, online
sowie offline eingebracht und/oder unterstiitzt werden.*

Abgesehen von diesen Unterschieden verpflichten recht-
liche Vorgaben ausnahmslos alle Anbieterinnen von On-
linepetitionen in Osterreich auf die gleiche Weise.®® Dazu
zdhlen das Osterreichische Mediengesetz, insbesondere
§8§ 1, 24 und 25 Medien sowie allgemeine Strafgesetze wie
das osterreichische Strafrecht. Demnach gelten Webseiten,
Uber die Onlinepetitionen lanciert werden kénnen, gemaf
§ 1 Abs 1 Z 5a lit. b MedienG als periodische elektronische
Medien.5' Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang,
dass § 24 MedienG besonders die Pflicht zur Publizitat be-
stimmter Angaben vorsieht, die grundsatzlich garantieren
sollen, dass besonders (medien-)rechtliche Anspriiche
gegen die richtige Person gerichtet werden kdnnen.5? Fiir
Webseiten ist aber insbesondere § 25 MedienG relevant.
Diese Bestimmung ist fiir die Zwecke von Onlinepetitio-
nen, die Uber eine Webseite gestartet werden, bedeutsam,
da ausdricklich ,diese Angaben standig leicht und unmit-


http://openpetition.eu
http://grenzensetzen.at

telbar auffindbar zur Verfligung zu stellen” sind. Somit sieht
§ 25 MedienG eine weitreichendere Offenlegungspflicht
vor, als sie in § 24 MedienG normiert ist, denn es werden
sowohl die Eigentums- und Einflussverhaltnisse als auch die
damit zu vermutenden wirtschaftlichen Interessen publizi-
tatswirksam offentlich gemacht. Dartiber hinaus wird ver-
treten, dass Webseiten nicht zwingend Uber ein Impressum
verfligen mussen, aber verpflichtend eine leicht auffindba-
re Offenlegung gemal3 § 25 MedienG besitzen miissen.s

Um sich eine bessere Vorstellung von diesen Vorgaben
und ihrer praktischen Umsetzung machen zu kénnen, wer-
den diese allgemein giiltigen Vorgaben exemplarisch an-
hand der zwei eingangs erwdhnten Onlinepetitionen bzw.
deren Anbieterlnnen illustriert:

Dabei zeigt sich, dass beide Betreiberlnnen die gesetzli-
chen Vorgaben erfiillen. Betreffend die Onlinepetition des
Grazer Blrgermeisters zeigt sich, dass das Impressum di-
rekt auf der Webseite der Onlinepetition abrufbar ist und
dartiber hinaus die geforderten Informationen gemaf3
§ 25 MedienG aufscheinen.®* Im Falle von openpetition.eu
ist erkennbar, dass sich das jeweilige Impressum auf einer
eigens dafiir vorgesehenen Seite befindet®®, was dem
Umstand geschuldet sein diirfte, dass Uber openpetition.
eu verschiedene Onlinepetitionen von unterschiedlichen
Personen lanciert werden kénnen, wohingegen die Web-
seite grenzensetzen.at nur diese eine Onlinepetition des
Grazer Bilrgermeisters enthalt und andere Personen dort
keine weiteren Onlinepetitionen ins Leben rufen kdnnen.

Abgesehen von diesen Informationspflichten sind die An-
bieter aber auch noch weiteren gesetzlichen Regelungen
unterworfen. In diesem Zusammenhang ist besonders
§ 28 MedienG interessant:

§ 28. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit flir Medienin-
haltsdelikte bestimmt sich, soweit im folgenden nichts ande-
res bestimmt ist, nach den allgemeinen Strafgesetzen.

Ein Medieninhaltsdelikt stellt beispielsweise eine AuBe-
rung dar, die unabhangig von der Art und Weise, wie die-
se gedulert wird, einer strafbaren Handlung entspricht.
Neben strafbaren Handlungen gegen die Ehre - (ble
Nachrede (§ 111 StGB), Vorwurf einer schon abgetanen
gerichtlich strafbaren Handlung (§ 113 StGB), Beleidi-
gung (§ 115 StGB), Kreditschadigung (§ 152 StGB) und
Verleumdung (§ 297 StGB) - sind auch strafbare Hand-
lungen gegen den 6ffentlichen Frieden wie bspw. Verhet-
zung (§ 283 StGB) — umfasst.¢

Somit sind die strafrechtlichen Grenzen, in denen sich
Onlinepetitionen der Plattform openpetition.eu bewegen

koénnen, abgesteckt. Die gerichtlichen Straftatbestan-
de fungieren als eine gesetzlich vorgegebene Grenze,
welche den Rahmen dafiir vorgibt, welche Forderungen
rechtlich moéglich sind und welche nicht. Openpetition.eu
hat diese Bedingungen in ihren Nutzungsbedingungen
festgehalten:

Petitionen, die gegen die freiheitliche, demokratische
Grundordnung verstolsen oder diese abschaffen wollen, wer-
den beendet. Petitionen, die zu Hass und Gewalt aufrufen
oder die Verbrechen des Nationalsozialismus billigen, leug-
nen oder verharmlosen, werden beendet. Petitionen, die das
Grundgesetz in Frage stellen oder die Strafbarkeit von Volks-
verhetzung in Frage stellen, werden beendet. Petitionen, die
sich gegen die Europdischen Menschenrechtskonventionen
oder das Volkerrecht richten, werden beendet.’”

Aus den Nutzungsbedingungen lasst sich jedoch ablesen,
dass es offensichtlich keine vorgelagerte Priifung von In-
halten gibt, sondern diese vielmehr nach Einbringung
erfolgt.®® Dies hdtte zur Folge, dass Inhalte, die gegen die
Nutzungsbedingungen verstol3en, veroffentlicht werden
und Petitionen erst nach Priifung auf Verstofle beendet
werden.®® Aus diesem Grund wird der prozedurale Ablauf
von Onlinepetitionen Uber die Plattform openpetition.eu
genauer unter die Lupe genommen.

3.1 Onlinepetitionen:

Vom ersten bis zum letzten Klick

Onlinepetitionen Uber openpetition.eu ins Leben zu rufen
ist ohne groBere Hirden mdglich. Nachdem die poten-
ziellen Petentlnnen mit ihren Browsern die Webseite
openpetition.eu angesteuert haben, kdnnen diese in we-
nigen Schritten eine Onlinepetition starten. Dabei sind
bestimmte Angaben verpflichtend zu machen, die nach-
stehend kurz erlautert werden:

Nach der Benennung des Anliegens und dessen Zuord-
nung zur Zustandigkeit eines Bundeslandes, eines Bezirks
oder einer Gemeinde mussen die Adressatinnen genannt
werden. Diese kdnnen bestimmte Personen, bestimmte
staatliche Behérden oder politische Akteure darstellen. Die
Beschreibung des Anliegens soll das adressierte Problem
darstellen, die geforderte Handlung benennen und eine
allfdllige Losung prasentieren. Zudem kdnnen weiterfiih-
rende Informationen bzw. Hinweise auf andere Webseiten
als Hintergrundinformationen bereitgestellt werden. Da-
riber hinaus missen potenzielle Petentinnen angeben,
warum das Anliegen unterstiitzenswert bzw. essentiell ist.
Zur leichteren Auffindbarkeit der Onlinepetition auf der
Webseite muss eine Kategorie ausgewahlt werden, in die
sich die Forderung einordnen lasst. Neben der Kategorie
mussen auch der Zeitraum (1 Woche bis 1 Jahr) sowie das
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sogenannte Sammelziel (500 bis 1.000.000 Unterschriften)
definiert werden. Die Petentinnen missen zusétzlich ihren
Namen, ihre Anschrift und ihr Alter bekannt geben sowie
ein Benutzerkonto mittels E-Mail-Adresse und Passwort
anlegen. Nach der Bestatigung der Nutzungsbedingun-
gen und der Datenschutzbestimmungen kann die Online-
petition veroffentlicht werden.”® Somit kann in wenigen
Minuten eine Onlinepetition gestartet werden.

Nach der Verdéffentlichung einer Onlinepetition - sofern
sie nicht von openpetition.eu aufgrund von VerstoBen
gegen Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzbe-
stimmungen vorzeitig beendet wird — kann diese direkt
auf der Webseite von openpetition.eu unterstiitzt werden.
Ahnlich wie bei der Einbringung sind dafiir nur wenige
Schritte und Voraussetzungen notwendig. Nach dem
Eintippen des Namens, der E-Mail-Adresse’" und der An-
schrift sowie der Bestatigung des Mindestalters von 16
Jahren” und der Entscheidung, ob die Unterstiitzung
veroffentlich werden soll”3, muss noch ein Bestdtigungs-
link, welcher an die angegebene E-Mailadresse gesendet
wird, angeklickt werden, damit die Onlinepetition als er-
folgreich unterstitzt gilt.

Abgesehen von der Unterstiitzung direkt tiber die Websei-
te openpetition.eu gibt es noch andere Méglichkeiten, um
fur Unterstlitzung zu werben. Das Onlineformular fiir die
Unterstiitzung kann in andere Webseiten eingebunden
werden, um potentiellen Unterstiitzerinnen die Moglich-
keit zu geben, ihre Unterstiitzung auf einer ihnen bekann-
ten Webseite durchzufiihren.”

Schlussendlich bietet die Plattform openpetition.eu die
Maoglichkeit, den Inhalt einer bereits veroffentlichten On-
linepetition anzupassen, wobei darauf geachtet wird, dass
diese nicht fundamental revidiert, gedndert oder erweitert
wird. Darliber hinaus kdnnen Petentinnen direkt auf Reak-
tionen von Unterstltzerlnnen reagieren bzw. in Kontakt
mit diesen treten oder bleiben.”

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Onlinepetitionen
ohne groB3e Hirden ins Leben gerufen werden kénnen
und ihre Unterstlitzung wenig zeitliche wie andere Res-
sourcen bendtigt. Dem fehlenden direkten Zugang zum
parlamentarischen Verfahren werden die geringen Vor-
aussetzungen, die Petentlnnen erfiillen miissen, die be-
nutzerfreundliche Handhabung - Implementierung der
Onlineformulare fiir die Unterstiitzung auf anderen Web-
seiten — und die Flexibilitat, das eigene Anliegen zu adap-
tieren, entgegengesetzt.

4. Schlussbemerkungen
Das Petitionsuniversum beinhaltet nicht nur verschiede-
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ne Bezeichnungen, sondern auch verschiedene rechtliche
Designs von Petitionsinstrumenten. Die Entwicklung des
rechtlichen Petitionsbegriffes ausgehend vom Staats-
grundgesetz 1867 bis hin zum Geschéftsordnungsgesetz
1975 zeigt, dass diese Instrumente immer schon Verande-
rungen ausgesetzt waren. Das urspriingliche Freiheitsrecht
jeder Person, sich mit allgemeinen Antrigen an Amter und
politische Akteurlnnen zu wenden — wobei keine bestimm-
te Handlung oder Erledigung gefordert werden konnte —,
wurde vom Gesetzgeber dahin gehend erweitert, dass
zuerst mit der parlamentarischen Petition und schlie8lich
auch mit der parlamentarischen Biirgerinitiative eine star-
kere demokratische Bindung zwischen Abgeordneten und
Elektorat hergestellt werden sollte. Die Einflihrung der
parlamentarischen Birgerinitiative kann zudem als Ver-
such gesehen werden, dem Bediirfnis der Zivilgesellschaft
nach einem institutionellen Rahmen fiir ihre Anliegen zu
entsprechen. Nun konnten zwar spezifische Anliegen - vo-
rausgesetzt, diese lagen in der Kompetenz des Bundes zur
Gesetzgebung oder Vollziehung - an den Nationalrat ge-
richtet werden, jedoch hatte dies auch eine Einschrankung
im Hinblick auf den berechtigten Personenkreis zur Folge.
Bedingungen wie Staatsbiirgerinnenschaft und (6sterrei-
chischer) Hauptwohnsitz wurden als Voraussetzungen zur
Einbringung vorgesehen. Vom nur schriftlich moglichen
Einbringungsprozess wurde auch durch eine zunehmen-
de Digitalisierung nicht abgesehen, immerhin konnte
aber eine elektronische Zustimmungsmaglichkeit bereits
gliltig eingebrachter parlamentarischer Petitionen und
parlamentarischer Birgerinitiativen eingefiihrt werden.
Im Vergleich dazu existiert zwar kein durchsetzbares Recht
der/des Einzelnen darauf, Onlinepetitionen einbringen zu
kénnen, jedoch gewinnen diese, insbesondere wenn Még-
lichkeiten, wie jene Uber die Plattform openpetition.eu ge-
schaffen werden, an Attraktivitat, da sowohl Einbringung
als auch Unterstiitzung virtuell moéglich sind. Dies hangt
direkt mit dem Umstand zusammen, dass, abgesehen
von einem bestimmten Mindestalter und der technischen
Moglichkeit, ins Internet zu gelangen, kaum Bedingungen
vorgeschrieben sind, die ein potenzieller Personenkreis zu
erfullen hatte. Ein Blick auf die jeweiligen prozeduralen
Ablaufe zeigt, dass openpetition.eu durch Geschwindig-
keit und diverse Moglichkeiten, mit Unterstitzerlnnen in
Kontakt zu treten bzw. zu bleiben, lberzeugt, allerdings
einen entscheidenden Nachtteil mit sich bringt, denn On-
linepetitionen ermdglichen keinen direkten Zugang zu
politischen Entscheidungstrdagerlnnen. Folglich werden
die Anliegen von Onlinepetitionen nicht in politischen
Entscheidungsgremien behandelt. Im Gegensatz dazu
verfiigt sowohl die parlamentarische Petition als auch
die parlamentarische Biirgerinitiative tUber diese Méglich-
keiten, wobei diese weder schnell - die parlamentarische
Birgerinitiative benétigt mindestens 500 handschriftliche


http://openpetition.eu
http://openpetition.eu
http://openpetition.eu
http://openpetition.eu
http://openpetition.eu
http://openpetition.eu

Unterschriften von Staatsbirgerlnnen auf Papier — noch
ausschlieBlich online einbringbar sind. Wie jedoch anhand
der Fallbeispiele der parlamentarischen Petition ,Die Mit-
spracherechte der Schulpartner/innen mussen erhalten
bleiben!” (68/PET) und auch der parlamentarischen Biir-
gerinitiative ,Herausnahme von Cannabis aus dem &ster-
reichischen Suchtmittelgesetz” (53/Bl) gezeigt wurde, hat
dieser direkte Draht zu politischen Akteurlnnen sowie die
direkte Verbindung zu politischen Gremien nicht zwangs-
laufig zur Folge, dass mehr Einfluss auf politische Entschei-
dungen genommen werden kann als dies durch die On-
linepetition mdglich ware.

Vor diesem Hintergrund hat das Petitionsrecht in Oster-
reich ausgehend vom StGG einige einfachgesetzliche Kon-
kretisierungen hinsichtlich parlamentarische Petitionen
und parlamentarische Biirgerinitiativen im Geschaftsord-
nungsgesetz 1975 erfahren, jedoch wurde am Nichtbeste-
hen einer Verpflichtung zur antragsgeméaBen Umsetzung
der erhobenen (politischen) Forderungen festgehalten.
Folglich unterscheiden sich Petitionen im StGG und die
Instrumente im Geschaftsordnungsgesetz nur dahin ge-
hend, dass das StGG einem grof3eren Personenkreis das
Petitionsrecht einraumt, wohingegen parlamentarische
Biirgerinitiativen und parlamentarische Petitionen — voraus-
gesetzt, sie wurden giiltig eingebracht — im Nationalrat
behandelt werden missen. Dazu kommt, dass Onlinepeti-
tionen, die sich weder an Organe der Vollziehung noch an
Gesetzgebungsorgane richten, nicht (im rechtlichen Sinn)
dem Petitionsrecht in Osterreich zugeordnet werden kén-
nen. Somit bleibt ein durchsetzungsfdhiges Petitionsrecht
(auch weiterhin) mehr als nur einen Klick entfernt.
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Der gegenstandliche Beitrag entstand im Rahmen des Projekts PETICIPATE — Petitionen und Parlamentarische Blirgerinitiativen:
Verbindung von Biirgerlnnen und Parlament? (OeNB, Jubildumsfonds Nr. 17729).

Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 (iber die Geschaftsordnung des Nationalrates (Geschéftsordnungsgesetz 1975)

BGBL. Nr.410/1975.

Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 liber die Presse und andere publizistische Medien StF: BGBI. Nr. 314/1981 idF (zuletzt) BGBI. |
Nr.32/2018.

Bundesgesetz vom 23. Janner 1974 (iber die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) StF: BGBI.
Nr. 60/1974 idF (zuletzt) BGBI. I Nr. 111/2019.

An dieser Stelle muss betont werden, dass sich der Beitrag auf die nationalstaatliche (6sterreichische) Ebene fokussiert und
somit Petitionen auf europaischer Ebene - wie Art 44 Grundrechtecharta, welcher Unionsbiirgerinnen die Moglichkeit einraumt,
sich an das Europaische Parlament zu richten — nicht behandelt werden. Flir mehr Informationen siehe bspw. Mayer et al., 2015,
815 f, mwN.

Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, liber die allgemeinen Rechte der Staatsbiirger fiir die im Reichsrathe vertretenen
Konigreiche und Lander RGBI. Nr. 142/1867 idF (zuletzt) BGBI. Nr. 684/1988.

Mayer et al., 2015, S. 815, mwN.

Ohlinger und Eberhard, 2016, S. 419, mwN.

VfSlg 4065/1961.

Gesetz vom 21. Marz 2001 liber die Regelung des Gemeindewesens in Tirol (Tiroler Gemeindeordnung 2001 - TGO) LGBI.

Nr. 36/2001 idF (zuletzt) LGBI. Nr. 138/2019.

VfSlg 18807/20009.

53/BI, 25. GP.

68/PET, 25. GP.

Openpetition.eu, 2020i, [0.5.].

Siehe sogleich unten § 100 GOG-NR. Aufgrund der Fokussierung auf parlamentarische Petitionen und parlamentarische Biirger-
initiativen, die an den Nationalrat gerichtet werden, stehen Petitionen im Bundesrat (§ 25 GO-BR) nicht im Fokus und werden
daher nicht detailliert besprochen. Fiir mehr Informationen siehe, aber Kundmachung des Bundeskanzlers vom 5. Juli 1988 be-
treffend die Geschéaftsordnung des Bundesrates StF: BGBI. Nr. 361/1988 idF (zuletzt) BGBI. | Nr. 53/2015.

Beispielsweise wurde gefordert, dass Veranstalterinnen Podien bei Kongressen zu mindestens 30% mit Frauen besetzt werden,
fir mehr Informationen siehe Openpetition.eu, 2020j, [0.S.].

Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 liber die Geschaftsordnung des Nationalrates (Geschéftsordnungsgesetz 1975) BGBI. Nr.
410/1975

Damit sind nicht Petitionen im Sinne des Art 11 StGG gemeint.

Schon mit dem Bundesgesetz vom 6. Juli 1961, betreffend die Geschéaftsordnung des Nationalrates gab es gemaR § 77 die Mog-
lichkeit fiir Abgeordnete, sogenannte Bittschriften an den Nationalrat zu richten. Fiir mehr Informationen siehe Bundesgesetz
vom 6. Juli 1961 betreffend die Geschéftsordnung des Nationalrates BGBI. Nr. 178/1961.

Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 liber die Geschaftsordnung des Nationalrates (Geschéftsordnungsgesetz 1975) BGBI. Nr.
410/1975 idF (zuletzt) BGBI. Nr. 720/1988.

1994 wurde eine neuerliche Novelle des Geschaftsordnungsgesetzes vorgenommen. Diese fligte aber lediglich den Nachweis
des Hauptwohnsitzes ein, der den Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes ersetzte: Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 lber die Ge-
schéftsordnung des Nationalrates (Geschéaftsordnungsgesetz 1975) BGBI. Nr. 410/1975 idF BGBI. Nr. 505/1994.

Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 Uber die Geschéftsordnung des Nationalrates (Geschéftsordnungsgesetz 1975) BGBI. Nr.
410/1975 idF (zuletzt) BGBI. I Nr. 31/2009.

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) BGBI. Nr 1/1930 idF BGBI. | Nr. 27/2007.

IA 487/A BIgNR 94. GP. 24.

Republik Osterreich, 2020d, [0.5.].

Republik Osterreich, 2020b, [0.5.].

Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 Uber die Geschéftsordnung des Nationalrates (Geschéftsordnungsgesetz 1975) BGBI. Nr.
410/1975 idF (zuletzt) BGBI. I Nr. 31/2009.

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) BGBI. Nr. 1/1930 idF (zuletzt) BGBI. | Nr. 24/2020.

53/BI, 25. GP.

Ibid.

Ibid.

Schriftliche Korrespondenz mit der zustandigen Ausschussreferentin des Ausschusses flr Petitionen und Blrgerinitiativen am
20.8.2020.

Republik Osterreich, 2020e, [0.S.].

53/BI, 25. GP.

Republik Osterreich, 2020a, [0.S.].

53/Bl, 25. GP.

AB BIgNR 726. GP. 25.

Ibid.

RV BIgNR 689. GP. 25.

Sten. Prot. NR, GP. 25, 83. Sitzung.

AB BIgNR 728. GP. 25.

Sten. Prot. NR, GP. 25, 86. Sitzung.

AB BIgNR 726. GP. 25.

53/Bl, 25. GP.

68/PET, 25. GP.

Ibid.


http://Openpetition.eu
http://Openpetition.eu

58
59
60

61

62

64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75

Republik Osterreich, 2020a, [0.5.].

Republik Osterreich, 2020c, [0.5.].

68/PET, 25. GP.

AB BIgNR 1284. GP. 25.

Ibid.

Ibid.

Sten. Prot. NR, GP. 25, 146. Sitzung.

68/PET, 25. GP.

AB BIgNR 1284. GP. 25.

VfSlg 18807/20009.

Zu den verschiedenen Voraussetzungen, die fiir die verschiedenen Onlineplattformen gelten, siehe beispielsweise fir die
Onlinepetitionen von Greenpeace (2020): zum Schutz des Amazonas. In: https://wald.greenpeace.at/amazonas-abholzung/?
[letzter Zugriff 3.7.2020] oder der FPO (2020): Weg mit den ORF-Zwangsgebiihren. In: https://www.wegmitgis.at/weg-mit-der-
orf-zwangsgebuehr/ [letzter Zugriff 31.7.2020] sowie fir #aufstehn (2020): Internationale Solidaritdtserklarung mit #BlackLives-
Matter. In: https://actions.aufstehn.at/blacklivesmatter?s=action [letzter Zugriff 31.7.2020].

Grazer Volkspartei, 20203, [0.S.].

Openpetition.eu, 20204, [0.S.].

Aufgrund der Zielsetzung dieses Beitrags muss hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben beispielsweise fiir die Grundsatze fiir
die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 5 DSGVO), die Rechtmafigkeit der Verarbeitung (Art 6 DSGVO), die Bedingun-
gen fir die Einwilligung (Art 7 DSGVO) sowie die Bedingungen fiir die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Infor-
mationsgesellschaft (Art 8 DSGVO) und die Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der be-
troffenen Person (Art 13 DSGVO) usw. auf Knyrim, Rainer (2020) Der DatKomm Praxiskommentar zum Datenschutzrecht -
DSGVO und DSG, Wien: Manz'sche Verlags- und Universitatsbuchhandlung (Stand 07.05.2020, rdb.at) verwiesen werden.
GemalR § 1 Abs 1 Z 1 MedienG wird ein Medium als zur Verbreitung von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem
Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen groBeren Personenkreis im Wege der Massenherstellung oder der Massenver-
breitung definiert. Durch die zunehmende Digitalisierung von Medien werden auch Webseiten iSd § 1 Abs 1 Z 5a MedienG
als ein,periodisches elektronisches Medium” definiert, welches auf elektronischem Wege a) ausgestrahlt wird (Rundfunkpro-
gramm) oder b) abrufbar ist (Website) oder c) wenigstens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird
(wiederkehrendes elektronisches Medium).

Koukal, 20193, S. 402.

Koukal, 2019b, S. 409.

Grazer Volkspartei, 2020b, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020h, [0.S.].

Heindl, 2019, S. 428.

Openpetition.eu, 20204, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020b, [0.5.]

Auf der Webseite openpetition.eu werden gesperrte Onlinepetitionen eigens angefiihrt. Der urspriingliche Text der Online-
Petition bleibt ebenso online wie der Grund fiir die Sperre. Fiir mehr Informationen siehe openpetition.eu, 2020b, [0.S.].
Openpetition.eu, 2020c¢, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020d, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020e, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020f, [0.S.].

Openpetition.eu, 2020g, [0.S.].

Openpetition.eu, 20204, [0.S.].
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Barbara Bliimel

Anliegen der Burgerinnen. Petitionen
und Burgerinitiativen im Parlament

Eine wesentliche Aufgabe des Parlaments als Volksver-
tretung ist es, nicht nur fir die Biirgerlnnen zu arbeiten,
sondern auch im Dialog mit den Biirgerinnen zu bleiben.
Im Folgenden steht eine Mdglichkeit, diesen Dialog aktiv
zu gestalten, im Mittelpunkt, namlich die parlamentarische
Petition sowie die parlamentarische Biirgerinitiative im Sin-
ne der Geschaftsordnung des Nationalrates (GOG-NR). Den
Einstieg bildet ein kurzer historischer Abriss zur Geschich-
te des Petitionsrechts, worauf die detaillierte Darstellung
des parlamentarischen Ablaufs folgt. Zum Abschluss wird
auf jlingste Entwicklungen eingegangen.

1. Petition — was ist das?

Urspriinglich umschrieb das Petitionsrecht das Recht der
standischen Vertretungen,” Anliegen an den/die Herr-
scherln heranzutragen.? Seit 1848 enthalten die Oster-
reichischen Verfassungen in der Regel das Petitionsrecht
auch als Individualrecht, prinzipiell kann also ,sowohl eine
persénliche Bitte des Absenders als auch eine offentliche
Interessen beriihrende Angelegenheit” Gegenstand einer
Petition sein.® Verfassungsrechtlich ist das Petitionsrecht
bis heute im Art 11 Staatsgrundgesetz aus 1867 abgesi-
chert. Petitionen kénnen an Verwaltungsbehorden ge-
richtet sein und betreffen dann zumeist persénliche An-
gelegenheiten. Petitionen, die an das Parlament gerichtet
sind, betreffen demgegeniiber aufgrund der rechtlichen
Vorschriften immer Angelegenheiten einer Gruppe von
Betroffenen.

2. Petition und Biirgerinitiative im Parlament

2.1 Parlamentarische Petitionen

Die Bestimmungen im GOG-NR haben eine wechselvolle
Geschichte hinter sich. Sie bauen im Grof3en und Ganzen
auf den Regelungen aus der Monarchie auf. Schon damals
galt, dass nur Abgeordnete dem Parlament Petitionen
libergeben diirfen. Gedndert hat sich aber im Nationalrat,
dass sich eine Petition auf eine Angelegenheit beziehen
muss, die in Gesetzgebung oder Vollziehung Bundessache
ist;* die Bestimmung im Bundesrat ist offener formuliert.®

Petitionen schriftlich im Nationalrat vorzulegen ist eines
der wenigen parlamentarischen Rechte, das jede/r Abge-
ordnete alleine ausiiben kann. Abgeordnete unterstiitzen
damit ein Anliegen, das an sie herangetragen wird, und
bringen es in den parlamentarischen Prozess ein. D. h., die/
der Abgeordnete steht mit ihrem/seinem Namen und in
ihrer/seiner Funktion fiir das Thema der jeweiligen Peti-
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tion. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich,
dass viele Petitionen einen kommunalen oder zivilgesell-
schaftlichen Hintergrund haben. Sie sind Teil der wichti-
gen Wahlkreisarbeit der Abgeordneten und stellen so eine
unverzichtbare Briicke zwischen dem/der einzelnen Buirg-
erln und dem Parlament in Wien dar. Um diesen Umstand,
dass viele Petitionen ihren Ursprung bei den Birgerinnen
selbst haben, zu verdeutlichen, hat der/die Abgeordnete
auf dem Formular zur Einbringung auch die Méglichkeit,
anzugeben, wie viele Unterstiitzerinnen dieses Anliegen
zum Zeitpunkt der Einbringung hatte.

2.2 Parlamentarische Biirgerinitiativen

Als Weiterentwicklung des Petitionsrechts ist seit 1988 im
GOG-NR die parlamentarische Blirgerinitiative verankert.
Damit haben Burgerinnen die Mdglichkeit, sich unabhan-
gig und selbstbestimmt direkt an das Parlament zu wen-
den.® Mindestens 500 Osterreichische Staatsbiirgerlnnen
Uber 16 Jahre kdnnen unter Angabe ihres Namens, ihrer
Adresse, ihres Geburtsdatums und des Datums der Unter-
schrift und Leistung der eigenhdndigen Unterschrift ein
gemeinsames Anliegen formulieren, das dann von den
Initiatorlnnen im Parlament vorgelegt wird. Auch parla-
mentarische Blirgerinitiativen missen schriftlich vorgelegt
werden und sich auf Angelegenheiten beziehen, die in Ge-
setzgebung oder Vollziehung Bundessache sind.’

Der Weg hin zur Einbringung im Parlament ist fiir die Ini-
tiatorlnnen mit viel Engagement verbunden. Zunachst
muss das Anliegen so formuliert werden, dass daraus klar
eine Bundeskompetenz abgeleitet werden kann. Zudem
mussen die Unterschriftenlisten im Original vorgelegt wer-
den und dirfen nicht fiir andere Zwecke verwendet wer-
den oder gesammelt worden sein. Die Angaben der ein-
zelnen Unterstitzerlnnen missen jedenfalls vollstandig
vorliegen. Auch um jeweils kenntlich machen zu kénnen,
wie stark das Anliegen {iber die notwendigen 500 Unter-
schriften hinaus unterstutzt wird, kann der/die Erstunter-
zeichnerln am Einbringungsformular die Gesamtzahl der
Ubergebenen Unterschriften angeben.

Zu guter Letzt muss der/die Erstunterzeichnerln die Kopie
des Meldezettels und der Lichtbildseite eines Reisedoku-
ments vorlegen, um die Identitdt und die Eintragung in der
Wahlerlnnenevidenz zweifelsfrei feststellen zu koénnen.
Liegt all dies vor, geht es noch darum, einen Ubergabeter-
min zu vereinbaren. Dabei haben die Initiatorlnnen zwei



Méoglichkeiten: entweder sie mochten ihr Anliegen direkt
an den Prasidenten/an die Prasidentin des Nationalrates
herantragen, oder sie libergeben es an die zustéandigen
Mitarbeiterlnnen der Parlamentsdirektion. Fiir beide Wege
ist eine direkte Terminvereinbarung unerlasslich. Sind all
diese Schritte vollbracht und das Konvolut im Parlament
Uibergeben, kann die parlamentarische Behandlung be-
ginnen.

3. Ausschuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen
Die Behandlung im Nationalrat folgt genau vorgegebenen
Schritten. Der Ablauf ist damit nachvollziehbar und sichert
die Auseinandersetzung mit all den vorgebrachten Anlie-
gen.

3.1 Ausschuss — Zuweisung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Monarchie) berichtete
der damalige Petitionsausschuss noch alle vier Wochen,
spdter von Zeit zu Zeit, dem Plenum {ber die ihm zuge-
wiesenen Petitionen.® In der Ersten Republik gab es keinen
eigenen Ausschuss, und auch nach 1945 wurde zundchst
kein eigener Ausschuss eingerichtet. Erst mit der Reform
des GOG-NR 1988 wurde im Nationalrat wieder ein eige-
ner Ausschuss etabliert: der Ausschuss fiir Petitionen und
Biirgerinitiativen. Diesem Ausschuss werden alle Petitionen
und Biirgerinitiativen vom Prdsidenten/von der Prasidentin
des Nationalrates zur Behandlung zugewiesen.’

3.2 Behandlung im Ausschuss

Der Ausschuss behandelt in jeder Sitzung alle noch offe-
nen Petitionen und Birgerinitiativen. Das GOG-NR kennt
fur alle Eventualitditen mogliche Vorgangsweisen.'® Ziel
des Ausschusses ist es, ein umfassendes Bild zum jeweili-
gen Thema einer Petition bzw. Biirgerinitiative entstehen
zu lassen. Dazu stehen ihm verschiedene Mdoglichkeiten
zur Verfligung. Zundchst holt der Ausschuss meist Stel-
lungnahmen einzelner Bundesministerlnnen oder ande-
rer fachlich versierter Stellen zu den jeweiligen Petitionen
bzw. Birgerinitiativen ein. Erstere missen eine derartige
Stellungnahme vorlegen, Zweitere werden ersucht, dies zu
tun und kommen dem in der Regel auch nach. Das Gesetz
kennt keine Frist, jedoch hat sich — dhnlich zur gesetzlich
vorgegebenen Zweimonatsfrist zur Beantwortung parla-
mentarischer Anfragen - die Vorgangsweise etabliert, um
die Ubermittlung innerhalb von acht Wochen zu ersuchen.
Sobald Stellungnahmen einlangen, werden sie im Volltext
auf der Website des Parlaments zur Verfligung gestellt.
Seit einigen Jahren hat sich das Instrument der Stellung-
nahme insofern weiterentwickelt, als auch unverlangt
eingelangte Stellungnahmen, sofern dem rechtlich nichts
entgegensteht, auf der Website beim jeweiligen Verhand-
lungsgegenstand online gestellt werden. So kann, wie zu-
letzt bei der Biirgerinitiative 54/BI (XXVI. GP), eine Plattform

zur Darstellung sehr unterschiedlicher Standpunkte ent-
stehen.”

Neben der Einholung diverser Stellungnahmen kann der
Ausschuss auch beschlieBen, die Erstunterzeichnerlnnen'
bzw. Expertinnen zu den jeweiligen Themen anzuhéren.’
Die Fraktionen des Ausschusses einigen sich dazu auf
einen Termin und darauf, ob es ein Verhandlungsgegen-
stand sein wird, zu dem mehrere Expertinnen gehort wer-
den, oder ob jede Fraktion jeweils einen Verhandlungs-
gegenstand samt Experten nominiert. Ersteres wird in der
parlamentarischen Praxis des Ausschusses Hearing' ge-
nannt, Zweiteres Anhérung.' Zuletzt fanden meist einmal
jahrlich Anhérungen statt.

3.3 Ergebnis der Ausschussberatungen

Liegen alle angeforderten Stellungnahmen vor, entschei-
det sich der Ausschuss in der Regel fir eine der zwei fol-
genden Moglichkeiten:

- Der Ausschuss beschliet, den Prasidenten/die Prasi-
dentin des Nationalrates zu ersuchen, den Gegenstand
einem Fachausschuss zuzuweisen.

« Der andere Fall ist die sogenannte Kenntnisnahme.
Diese Formulierung fiihrt immer wieder zu Missver-
standnissen, da dies nicht bedeutet, dass der Ausschuss
mit den Inhalten der Petitionen oder Birgerinitiativen
Ubereinstimmt, sondern dass dieser Verhandlungsge-
genstand Teil des Ausschussberichts ist und damit im
Plenum des Nationalrates noch einmal debattiert wer-
den kann.

Gesetzesantrdge im Zusammenhang mit den Anliegen
einer Petition oder Burgerinitiative kann der Petitionsaus-
schuss nicht stellen, ebenso wenig wie EntschlieBungs-
antrage.’® Moglich sind jedoch Ausschussfeststellungen,
Empfehlungen an den Fachausschuss zur weiteren Be-
handlung' und abweichende personliche Stellungnah-
men.'®

Ausschussbericht

Der Ausschuss fiir Petitionen und Blirgerinitiativen legt dem
Nationalrat regelmafig einen Bericht vor, in der Regel han-
delt es sich dabei um einen sogenannten Sammelbericht.
Dieser Bericht muss Angaben {iber eine Abstandnahme
von einer weiteren Behandlung im Ausschuss, lber eine
Weiterleitung an die Bundesregierung oder einzelne ihrer
Mitglieder oder auch an die Volksanwaltschaft enthalten.
Dariiber hinaus ist auch die Kenntnisnahme einer Petition
oder Biirgerinitiative im Ausschussbericht zu vermerken.”
Zusatzlich hat sich die Praxis herausgebildet, auch jene Pe-
titionen und Burgerinitiativen darzustellen, die zur weite-
ren Behandlung an Fachausschiisse zugewiesen wurden.
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Damit stehen alle Petitionen und Biirgerinitiativen auch im
Plenum des Nationalrates zur Diskussion.

Mit der Kenntnisnahme des Sammelberichtes des Aus-
schusses fiir Petitionen und Blirgerinitiativen im Plenum ist
das Verfahren dieses Ausschusses abgeschlossen. Jene Pe-
titionen und Birgerinitiativen, die einem Fachausschuss
zugewiesen werden, stehen dort jedoch weiterhin zur Dis-
kussion.

4, Weitere Behandlung in einem Fachausschuss?®
Nach erfolgter Zuweisung an einen Fachausschuss stehen
diesem samtliche verfahrenstechnischen Moglichkeiten der
Geschéftsordnung zur Verfligung, denn rechtsgliltig einge-
brachte Petitionen und Biirgerinitiativen sind ,Gegenstande
der Verhandlung des Nationalrates sowie der Vorberatung
seiner Ausschiisse”' und somit wie andere Verhandlungs-
gegenstande zu behandeln. In der Praxis sind insb. die in
§ 41 (12) GOG-NR genannten Antrdge sowie Selbststandige
Antrdge von Ausschissen iSd § 27 GOG-NR relevant.

Zur Frage, wie Petitionen und Birgerinitiativen in den
Fachausschiissen weiter behandelt werden, liegen keine
umfassenden Auswertungen vor eine Stichprobe ergibt
fur die XXII. GP (2002-2006) folgendes Bild:

- Die Birgerinitiative betreffend Verbot von Tierversu-
chen an Grofsen Menschenaffen (12/Bl) fihrte mit zur
Beschlussfassung der EntschlieBung des Nationalrates
vom 10. Dezember 2004 betreffend Forschungsprojek-
te fur Ersatzmethoden zum Tierversuch (85/E).

« Die Petition betreffend Anliegen der Tiroler Schiit-
zenkompanien (hinsichtlich Schutz und Forderung
deutschsprachiger Minderheiten, insbesondere der
Sudtiroler (80/PET) war Grundlage der EntschlieBung
des Nationalrates vom 21. September 2006 betreffend
Verankerung der Schutzfunktion fir die 6sterreichische
Volksgruppe in Siidtirol in der dsterreichischen Bundes-
verfassung(212/E).

Aber auch andere parlamentarische Instrumente hatten in
der XXII. GP ihren Ausgangspunkt in Petitionen oder Bir-
gerinitiativen:

« Die Inhalte der Petition betreffend Fairness fiir Yase-
min Kobal und deren Mutter (Riickfiihrung eines Kindes
in die Turkei aufgrund eines Gerichtsbeschlusses) (G.
Ecker-Krismer, I. Dertnig und I. Ritter) (51/PET) waren
auch Thema zweier parlamentarischer Anfragen (2382/J
und 2345/AB bzw. 2430/) und 2391/AB.

Grafik 1 - Behandlung von Petitionen und Biirgerinitiativen in Fachausschiissen der XXIV. GP des Nationalrates
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Anmerkung: Behandlung von Petitionen und Biirgerinitiativen in Fachausschiissen der XXIV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates (28.10.2008 —

28.10.2013). Quelle: www.parlament.gv.at; eigene Darstellung.
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- Die Thematik der Birgerinitiative betreffend Steinbruch
Pfaffenberg (23/Bl) stand ebenfalls im Fokus einer parla-
mentarischen Anfrage (3065/J und 2944/AB).

« Zu guter Letzt wurde der Inhalt der Petition betreffend
Osterreich ist ein Sozialstaat - schreiben wir es in die Ver-
fassung (Christliche Betriebsgemeinde Voest und Arbei-
ter- und Angestelltenbetriebsrat voestalpine) (33/PET)
im Osterreich-Konvent als Positionspapier eingebracht
(144/POSP-K).

Eine Gesamtauswertung der wahrend der XXIV. GP (2008-
2013) insgesamt 294 eingelangten Petitionen (220) und
Biirgerinitiativen (74) zeigt, dass weniger als ein Drittel
(80: 58 Petitionen und 22 Biirgerinitiativen) zur weiteren
parlamentarischen Behandlung an Fachausschiisse zu-
gewiesen wurden. Von diesen wurden wiederum etwas
mehr als die Halfte (43: 38 Petitionen und flnf Biirgerini-
tiativen) mittels Ausschussbericht erledigt und ins Plenum
gebracht. In den anderen Fdllen wurden die Beratungen
von den Fachausschiissen entweder nicht aufgenommen
oder vertagt.?

Trotzdem zeigt sich bei Betrachtung der insgesamt 43
von Fachausschissen der XXIV. GP erledigten Petitionen
und Biirgerinitiativen erneut die Bandbreite und Intensitat
parlamentarischer Behandlungsmaéglichkeiten: Zwei Peti-
tionen wurden bei vorgelegten Gesetzentwirfen miterle-
digt,2im Zusammenhang mit einer Biirgerinitiative wurden
sowohl vom Verfassungsausschuss ein Unterausschuss
eingesetzt (§ 35 GOG-NR)?* bzw. vom Justizausschuss ein
Expertlnnenhearing (§ 40 GOG-NR)*® durchgefihrt als
auch vom Ausschuss fiir Forschung, Innovation und Tech-
nologie Ausschussfeststellungen?® getroffen. Auch Selbst-
standige Antrage auf Fassung von EntschlieBungen (§ 27
Abs 3 GOG-NR) wurden im Zusammenhang mit den in
Verhandlung stehenden Petitionen bzw. Biirgerinitiativen
gestellt?” und teilweise vom Ausschuss angenommen.?®
Man muss jedoch festhalten, dass in der XXIV. GP zumeist
die Behandlung in den Fachausschiissen zur Kenntnisnah-
me fiihrte, in neun Fallen ohne weitere parlamentarische
Initiative.

5.Verfahren im Bundesrat

Im Bundesrat wurden einlangende Petitionen lange dem
entsprechenden Fachausschuss zugewiesen.? Seit Mitte
2008 werden sowohl Petitionen als auch z. B. Berichte der
Volksanwaltschaft vom/von der amtierenden BR-Prasiden-
ten/in dem Ausschuss fiir BiirgerInnenrechte und Petitionen
zugewiesen und dort behandelt® Im Unterschied zum
Nationalrat legt die Geschéaftsordnung des Bundesrates
fest, dass Petitionen, Uber die die Ausschiisse innerhalb
von sechs Monaten nach der Zuweisung keinen Bericht

erstatten, vom Prasidenten/von der Prasidentin an das
jeweils zustandige Mitglied der Bundesregierung zur ge-
eignet erscheinenden Veranlassung weiterzuleiten sind.?'

6. Offentlichkeit

Sitzungen der Parlamentsausschiisse sind in der Regel
nicht offentlich zuganglich. Dies gilt auch flilr den Aus-
schuss fiir Petitionen und Blirgerinitiativen. Trotzdem kann
man die Beratungen gut nachvollziehen, da der Presse-
dienst des Parlaments®? (Parlamentskorrespondenz) tber
die Sitzungen berichtet. Mit dem Ausschussbericht in 780
der Beilagen der XXII. Gesetzgebungsperiode vom Dezem-
ber 2004 wurde die Darstellung sowohl der Petitionen und
Biirgerinitiativen sowie der Stellungnahmen im Internet
als auch jene im Ausschussbericht selbst umgestellt. Seit
diesem Zeitpunkt stehen die Petitionen, Biirgerinitiativen
und alle einlangenden Stellungnahmen zeitnah nach der
Einbringung/Ubermittlung im Volltext auf der Website zur
Verfligung. Zuvor waren diese erst als Teil des Ausschuss-
berichtes 6ffentlich einsehbar. Im Zuge dieser Neuerun-
gen wurde auch die Darstellung im Ausschussbericht an-
gepasst. Auf der Website des Parlaments haben zudem alle
Petitionen und Blirgerinitiativen eine sog. Geschichtsseite,
auf der genau abzulesen ist, wann das jeweilige Anliegen
behandelt und welcher Beschluss gefasst wurde. Damit
stehen fiir die Initiatorinnen und die interessierte Offent-
lichkeit alle Informationen tagesaktuell zur Verfligung.

7. Weiterentwicklung

Petitionen sind ein sehr altes Instrument der Birgerin-
nen, um sich mit ihren Anliegen im Parlament Gehor zu
verschaffen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber auch, dass
dieses Instrument erst seit der Reform von 1988 wieder
groBere Relevanz hat.

7.1 Anderung des Einbringungsalters

Mit der Wahlrechtsreform 2007 wurde das aktive Wahlalter
auf 16 Jahre herabgesetzt. Diese Reform fand verzogert ih-
ren Niederschlag in den Unterstiitzungsvoraussetzungen
fur parlamentarische Biirgerinitiativen — mit der Geschafts-
ordnungs-Novelle 2009 wurde das Einbringungsalter auf
16 Jahre gesenkt.®* In der Folge wurde dieses Instrument
auch von jungen Menschen genutzt, um Jugendthemen
im Parlament zu platzieren.>

7.2 Prinzip der Kontinuitat®*

Ebenfalls mit der Geschaftsordnungs-Novelle 2009 wur-
de u. a. fiir Biirgerinitiativen eine wesentliche Anderung
im Hinblick auf das ansonsten zwischen Gesetzgebungs-
perioden geltende Diskontinuitatsprinzip verwirklicht.
GemalB Art 28 Abs 4 B-VG in Verbindung mit § 21 Abs 1a
GOG-NR sind Biirgerinitiativen, die im Nationalrat der vo-
rangegangenen Gesetzgebungsperiode eingebracht und
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Tabelle 1:
Petitionen und Biirgerinitiativen im Nationalrat 1945-2020

stand und die neue Biirgerinitiativen-Nummer aktiv
informiert. Alle Biirgerinitiativen stehen mit Beginn
der GP wieder auf der Tagesordnung des Petitions-
ausschusses.

7.3 Elektronische Zustimmungsmaglichkeit

Petitionen wie auch Biirgerinitiativen miissen laut
GOG-NR schriftlich und in Papierform vorgelegt
werden.*®* Um die offentliche Aufmerksamkeit fir
parlamentarische Biirgerinitiativen sowie parla-
mentarische Petitionen zu erhéhen und die Inter-
aktion zwischen Biirgerlnnen und Ausschuss zu-
vertiefen, schlugen die Fraktionssprecherlnnen im
Petitionsausschuss im Friihjahr 2011 vor, im Inter-
netangebot des Parlaments eine elektronische Zu-
stimmungsmaoglichkeit zu schaffen.?” Mit Oktober
2011 wurde diese umgesetzt und ist seither jeweils
von der Zuweisung an den Petitionsausschuss bis
zur Beendigung des Verfahrens in diesem Aus-
schuss moglich. Auch wenn die elektronische
Zustimmung fiir die Mandatarlnnen lediglich in-
formativen Charakter hat, wird sie von den jewei-
ligen Initiativen oder Abgeordneten meist aktiv
genutzt/beworben. Die Zustimmungszahlen vari-
ieren vom niedrigen einstelligen Bereich bis hin zu
sechsstelligen. In den letzten neun Jahren wurden
so ca. 925.000 Zustimmungserklarungen abgege-
ben. Am starksten mobilisieren konnte dabei die
Causa Hypo Alpe-Adria, insgesamt 141.600 Perso-
nen forderten die Einsetzung eines parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses (10/PET, XXV.

gGSIsJit:;sperio de Dauer Petitionen  Biirgerinitiativen
V. 1945-1949 -

VI. 1949-1953 6

VII. 1953-1956

VIII. 1956-1959 16

IX. 1959-1962 3

X. 1962-1966 -

XI. 1966-1970 25

XIll. 1970-1971

XII. 1971-1975 10

XIV. 1975-1979 9

XV. 1979-1983 3

XVI. 1983-1986 7

XVII. 1986-1990 86 23
XVIIL. 1990-1994 95 105
XIX. 1994-1996 20 9
XX. 1996-1999 60 25
XXI. 1999-2002 102 30
XXIL. 2002-2006 80 32
XXIII. 2006-2008 44 21
XXIV. 2008-2013 220 74
XXV. 2013-2017 111 121*
XXVI. 2017-2019 30 67
XXVIL. 2019-20.. 51 33

GP). Mit 101.600 Unterstiitzungserkldrungen war
auch das Interesse fiir die Biirgerinitiative ,Stoppt

Anmerkung: Stand: 25.1.2021; Quelle: Parlamentsarchiv/www.parlament.gv.at
* Seit Beginn der XXV. GP gilt fir Burgerinitiativen Gber jeweils eine Gesetzge-
bungsperiode hinweg das Prinzip der Kontinuitat (Art 28 Abs 4 B-VG in Verbin-

die Vorratsdatenspeicherung” (37/BI, XXIV. GP) be-
merkenswert.3®

dung mit § 21 Abs 1a GOG-NR).

nicht erledigt wurden, auch Gegenstande der Verhand-
lung des ndchst gewahlten Nationalrates und der Vorbe-
ratung seiner Ausschiisse. Fiir sie gilt also das Kontinuitats-
prinzip. Das hat zur Folge, dass seit dem Wechsel der XXIV.
auf die XXV. Gesetzgebungsperiode Biirgerinitiativen Gber
jeweils einen derartigen Wechsel ,mitgenommen” werden
und mit einer neuen Gegenstandsnummer wieder in Ver-
handlung stehen. Dies betrifft eine durchaus beachtens-
werte Zahl an Biirgerinitiativen, da nicht nur jene aus dem
Petitionsausschuss, sondern auch jene, die schon in einem
Fachausschuss in Verhandlung standen, davon betroffen
sind. Beim ersten diesbeziiglichen GP-Wechsel betraf dies
33 Biirgerinitiativen, beim Wechsel von der XXV. auf die
XXVI. GP 37 und beim bis dato letzten Mal hin zur XXVII. GP
17. Die Erstunterzeichnerlnnen werden uber diesen Um-
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7.4 Datenschutz

2016 wurde im Vorfeld der Absiedelung aus dem
historischen Parlamentsgebdaude — und somit noch vor
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am
25.5.2018 - eine Losung zu den handschriftlichen Unter-
schriftenlisten (bzw. beigegebenen Listen bei Petitionen
und sonstigen Eingaben) gesucht, die sowohl der Verwal-
tungsdkonomie (Aufbewahrung der papierenen Listen)
als auch insb. datenschutzrechtlichen Vorschriften ent-
spricht. Auf den Formularen der Unterschriftenlisten bei
Biirgerinitiativen (sowie Petitionen) wird daher seit diesem
Zeitpunkt darauf verwiesen, dass Uberzahlige Unterschrif-
tenlisten nach der Beendigung des parlamentarischen
Verfahrens datenschutzrechtlich konform vernichtet wer-
den. Das Original jeder Biirgerinitiative wird inkl. der fir die
rechtsglltige Einbringung notwendigen 500 Unterschrif-
ten archiviert.



7.5 Beschleunigung des internen Ablaufs

Die Parlamentsdirektion ist gemal3 § 100d GOG-NR ver-
pflichtet, Auskiinfte zur Einbringung und zum Verfahren
im Petitionsausschuss zu erteilen. Der Ausschuss wird von
zwei Referentlnnen betreut, die gerne derartige Informa-
tionen an die Biirgerlnnen weitergeben. Fiir eine birger-
nahe und rasche Darstellung im Internet waren jedoch
viele einzelne Schritte notwendig. Seit 2004/5 sind alle
Biirgerinitiativen und Petitionen wie auch einlangende Stel-
lungnahmen zeitnah im Internetangebot des Parlaments
abrufbar. 2009 und 2011 wurden die oben genannten Re-
formen zum Einbringungsalter und zum Kontinuitatsprin-
zip umgesetzt. Damit einher gingen jeweils aktualisierte
und online abrufbare Formulare zur Einbringung. Der
verwaltungstechnisch gréBte Schritt wurde 2015/16 ge-
macht. Seither werden die notwendigen Verfahrensschrit-
te (Eingabe, Zuweisung, Einholung von Stellungnahmen,
Information an die Erstunterzeichnerlnnen, Ausschussbe-
richt u. a.) nicht mehr durch einzelne umgesetzt, sondern
insgesamt im elektronischen Workflow, was zu einer signi-
fikanten Beschleunigung des Ablaufs und zur Einsparung
einiger hundert Aktenstlicke in jeder Gesetzgebungspe-
riode gefiihrt hat.>®

7. Schlussbetrachtung

Bis zur Reform von 1988 sprach man bisweilen davon,
dass das Petitionsrecht nur mehr ,ein historischer Uber-
rest aus der konstitutionellen Periode"* sei. Parlamenta-
rische Petitionen und parlamentarische Blirgerinitiativen
starken allerdings den Kontakt zwischen Abgeordneten
und Birgerlnnen und sind somit eine zweifache Chance:
Zum einen erfahren die Abgeordneten iber Anliegen
der Bevolkerung schneller und direkter und zum anderen
konnen sich Biirgerlnnen mit ihren Anliegen direkt Ge-
hor verschaffen. Themen und Anliegen werden so in die
parlamentarische und auch o6ffentliche Debatte einge-
bracht - Ziel kann nicht eine 100-prozentige Umsetzung
des eigenen Vorschlags sein, sondern die Einspeisung in
den parlamentarischen Diskurs und die damit generier-
bare Aufmerksamkeit. Aber auch die Mandatarlnnen sind
an der Weiterentwicklung des Ausschusses bzw. der Peti-
tionen und der Biirgerinitiativen interessiert, wie die viel-
faltigen Initiativen der letzten Jahre zeigen.*
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Nowak, 1988, S. 536.
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§ 100 (4) GOG-NR.

§ 100b GOG-NR.

Vgl. jiingst 54/BI (XXVI. GP): Biirgerinitiative betreffend ,#FAIRANDERN. Bessere Chancen fiir schwangere Frauen und fiir ihre
Kinder” (weiter in Verhandlung in der XXVII. GP als 6/BI).

§100b (2) 2.

§100b (1) 2 in Verbindung mit § 40 (1) GOG-NR.

Vgl. z. B. 228 d. B. (XXV. GP) bzw. Parlamentskorrespondenz Nr. 643 vom 1.7.2014.

Vgl. z. B. 495 d. B. (XXVI. GP) bzw. Parlamentskorrespondenz Nr. 130 vom 13.2.2019.

§ 100c (2) GOG-NR im Verweis auf § 27 GOG-NR.

§100c (1) GOG-NR.

Gem. § 42(5) GOG-NR, vgl. z. B. 1793 d. B. (XVIII. GP).

§ 100c (2) GOG-NR.

Ich danke Mag.? Sarah Kénig, MSc, die fiir diesen Textabschnitt mitverantwortlich zeichnet.

§21 (1) GOG-NR.

§41 Abs 12iVm § 53 Abs 6 Z 1 GOG-NR.

1/PET betr. ,Verjahrungsverbot fiir Sexualstraftaten” im Zweiten Gewaltschutzgesetz - 2. GeSchG (106 d. B. XXIV. GP) sowie 65/
PET betr. ,Einfiihrung der Rettungsgasse auf Autobahnen” bei der 24. StVO-Novelle (1303 d. B. XXIV. GP).

4/Bl betr. ,Tierschutz als Rechtsgut im Verfassungsrang” (2384 d. B. XXIV. GP).

37/BlI betr.,,Stoppt die Vorratsdatenspeicherung” (2086 d. B. XXIV. GP).

70/PET betr. ,Vergabe der Digitalen Dividende zur besseren Versorgung des Landlichen Raumes mit Breitband-Internet”
(1464 d. B. XXIV. GP).

Siehe z. B. den Ausschussbericht 1639 d. B. XXIV. GP des Umweltausschusses betr. 27 Petitionen ,.zum weltweiten Atomausstieg”
verschiedenster Gemeinden - der EntschlieBungsantrag fand allerdings keine Mehrheit.

841 d. B. XXIV. GP betr. 9/Bl ,Anti-Mobbing-Gesetz’, 2086 d. B. XXIV. GP betr. 37/BI ,Stoppt die Vorratsdatenspeicherung®, 2158 d.
XXIV. GP betr. 32/BI,Stoppt Sex-Handel mit Kindern & Jugendlichen”.

Im Lauf der Zweiten Republik wurden im Bundesrat bis dato insgesamt 45 Petitionen Uberreicht.

Vgl. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/A-BP-BR/A-BP-BR_00001_00272/index.shtml#tab-Sitzungsueberblick
(abgerufen am 11.8.2020).

§ 25 (3) GO-BR.
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Vgl. § 100 (1) 2 GOG-NR idF BGBI. I Nr. 31/2009.

Vgl. z. B. 12/BI (XXIV. GP): ,Wir wollen mitbestimmen” - Burrgerinitiative fiir mehr Schiiler/innenmitbestimmung und
Schuldemokratie (weiter verhandelt in der XXV. GP als 3/BI) oder 16/BI (XXIV. GP): Birgerinitiative betreffend ,Demokratie macht
Schule - MEINE MEINUNG ist nicht wuascht!” (weiter verhandelt in der XXV. GP als 4/BI).

Zdégernitz, 2020, S. 141, S. 152 f.

Vgl. Zégernitz, 2020, S. 626 FN 4 sowie 909 FN.

Vgl. Z6gernitz, 2020, S. 630 FN 3.

Siehe dazu auch Seisl et al., 2020 (in diesem Band).

Breinholder, 2020.

Gerlich, 1973, S. 288.

vgl. z. B. Vorschldage im Rahmen des Demokratiepakets 2013 oder zuletzt 54/A und 74/A (XXVII. GP)
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Christoph Konrath

Altes Recht und neue Herausforderungen: Parlamentarische Petitio-
nen und Burgerinneninitiativen im Kontext der Bundesverfassung

Die rechtlichen Grundlagen von parlamentarischen Petitio-
nen und Biirgerinneninitiativen sind im Bundesgesetz Giber
die Geschiaftsordnung des Nationalrates (GOG-NR) gere-
gelt. Dieses sieht, wie in diesem Sammelband ausfihrlich
dargestellt wird, sehr genaue Verfahrensregeln vor. Die
Unterstltzerlnnen eines Anliegens, das als parlamentari-
sche Petition oder Biirgerinitiative eingebracht wird, kdn-
nen sich darauf verlassen, dass dieses auf der Website des
Parlaments veréffentlicht wird und allen Parlamentsklubs
zugeht. Sie kdnnen darauf vertrauen, dass binnen eines
gewissen Zeitraums Beratungen im Ausschuss fiir Petitio-
nen und Blrgerinitiativen aufgenommen werden, und es
ist absehbar, dass ihr Anliegen auch im Nationalrat selbst
zur Sprache kommen wird. Parlamentarische Petitionen
und Burgerlnneninitiativen gewahrleisten damit das, was
Parlamentarismus- und Demokratieforschung als Durch-
lassigkeit von Parlamenten bezeichnen und worin sie ein
zentrales Merkmal der Offnung von Parlamenten sehen.
Damit wird die Moglichkeit umschrieben, Anregungen
~von auBBen” so in politische Entscheidungsabladufe einzu-
bringen, dass sie auch eine institutionalisierte Behandlung
erfahren.’ Es geht also darum, dass nicht nur Eingaben an
ein Parlament gemacht werden, sondern dass eine Ver-
pflichtung der Abgeordneten bzw. Gremien des Parla-
ments besteht, diese auch zu behandeln, Debatten dari-
ber zu filhren und in der einen oder anderen Weise formell
dariiber abzustimmen.

Im Unterschied dazu steht das in der Bundesverfassung,
genauer gesagt im Art 11 Staatsgrundgesetz 1867 (StGG),
verankerte Petitionsrecht. Es lautet schlicht:,Das Petitions-
recht steht jedermann zu!” Dieses Petitionsrecht wird von
Gerichten und Rechtswissenschaft in Osterreich seit Lan-
gem so verstanden, dass es sich a) um das Recht handle,
direkt Ansuchen bei staatlichen Stellen einbringen zu kon-
nen, und dass diese b) zur Entgegennahme solcher Peti-
tionen verpflichtet seien. Reaktions- oder Antwortpflich-
ten oder Regeln zur weiteren Behandlung einer Eingabe
folgen daraus hingegen nicht.?

Das Petitionsrecht der Bundesverfassung (also Art 11
StGG) und jenes im GOG NR kénnen aufgrund der dhnli-
chen Bezeichnung leicht verwechselt werden. Dazu kom-
men parlamentarische Blirgerinneninitiativen, die gerade
in der rechtswissenschaftlichen Literatur auch mit Petitio-
nen (jeder Art) gleichgesetzt werden. Hier mochte ich in
Ergdnzung zu den Beitragen dieses Bandes den Schwer-
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punkt auf das Petitionsrecht der Bundesverfassung legen.
Ich werde der Frage nachgehen, in welchem Verhltnis die
Bundesverfassung und das GOG NR zueinander stehen.
Das betrifft zunadchst die Moglichkeiten der Ausgestaltung
des verfassungsrechtlichen Petitionsrechts. Damit stellt
sich auch die Frage, in welchen Bereichen und zu wel-
chen Zwecken das ,alte Recht” fortbestehen kann (1). In
weiterer Folge geht es darum, wem die unterschiedlichen
Rechte politischer Teilhabe zustehen und unter welchen
Bedingungen sie eingeschrankt werden kénnen (2). Mit
der Frage nach der Teilhabe ist jene nach weiteren verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben fiir deren Ausiibung verbun-
den. Das betrifft heute insbesondere die Frage (verbind-
licher) elektronischer Mitwirkungsmaoglichkeiten (3).

1. Das Petitionsrecht in der

Bundesverfassung und im Nationalrat

Das Petitionsrecht gehort historisch zu den altesten politi-
schen Rechten und wird heute als politisches Grundrecht
verstanden.? Als solche werden jene Grundrechte bezeich-
net, die den Status activus der Burgerlnnen konstituieren
und schitzen. Sie sichern die Mitwirkung und Teilhabe an
der Staatswillensbildung. In Osterreich zihlen dazu das
aktive und das passive Wahlrecht, das Recht, sich an direkt-
demokratischen Initiativen und Verfahren zu beteiligen,
und das Petitionsrecht.* Allgemein geht es darum, an den
Staat heranzutreten, Vorschldge anzubringen, auf Missstan-
de hinzuweisen, aber auch provokativ tatig zu werden oder
sich rechtsverbindlich an Entscheidungsprozessen zu betei-
ligen. Das Wahlrecht und direktdemokratische Instrumente
sind in Osterreich in einem sehr hohen Grad formalisiert.
Das Petitionsrecht ist demgegeniber sehr weit gefasst und
bildet damit die verfassungsrechtliche Grundlage und Ab-
sicherung fiir viele Bereiche politischen Handelns.

1.1 Das verfassungsrechtlich garantierte Petitionsrecht

Wenn ein Recht sehr weit formuliert ist und seit Langem
besteht, kommt den Gerichten eine zentrale Rolle fir des-
sen Verstandnis und die Anpassung an Entwicklungen
in Staat und Gesellschaft zu. Der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) geht in seiner standigen Rechtsprechung davon
aus, dass das Petitionsrecht in der Freiheit besteht, An-
trdge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung
oder Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter
genereller Anordnungen oder die Abstellung bestimmter
rechtlicher Zustande zu begehren.® Art 11 StGG bildet da-
mit die verfassungsmaBige Grundlage fiir alle Initiativen,



Anregungen, Bitten etc., die von physischen oder juristi-
schen Personen an Staatsorgane herangetragen werden.
Dazu ist es nicht erforderlich, diese auch als Petition zu
bezeichnen. Jede Handlung dieser Art steht als Petition in
einem sehr weiten Sinn des Wortes unter dem Schutz der
Verfassung.® Gerade weil das Petitionsrecht nach Art 11
StGG so weit formuliert ist, sieht es selbst keine inhaltli-
chen Grenzen vor. Eine Petition muss weder einen Antrag
enthalten, noch muss sie auf einen Rechtsakt Bezug neh-
men. Sie kann private ebenso wie &ffentliche Angelegen-
heiten betreffen. Das Petitionsrecht gemaB Art 11 StGG ist
jedermann gewabhrleistet. Es kann also von jeder Person,
unabhdngig von Alter und Staatsangehdrigkeit, genutzt
werden (siehe dazu noch unten 2.).

Das verfassungsgesetzlich gewahrleistete Petitionsrecht
weist viele Ahnlichkeiten mit der Freiheit der Meinungs-
auBerung und dem Schutz vor Zensur auf. Es geht jedoch
Uber diese hinaus, da es im Besonderen das Herantreten
an den Staat schiitzt.” In Osterreich wird das Petitionsrecht
in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft traditionell so
verstanden, dass ihm nur die Verpflichtung der Organe der
Gesetzgebung und Vollziehung (einschlieBlich der Gerich-
te) entspricht, Petitionen entgegenzunehmen und einzu-
sehen. Ein Rechtsanspruch auf Erlassung der gewiinschten
Anordnung bzw. auf besondere Verfahren zur Durchfiih-
rung beinhaltet das Petitionsrecht hingegen nicht. Eben-
so wenig besteht die Verpflichtung, zum Inhalt einer Pe-
tition Stellung zu nehmen oder sie zu beantworten. Das
bedeutet, dass einerseits zwar die Geltendmachung des
Petitionsrechts bzw. die Verpflichtung zur Entgegennahme
einer Petition nicht eingeschrankt werden darf, dass ande-
rerseits aber keine Verpflichtung zur Behandlung einer Pe-
tition (im Sinne von Prifung und Erledigung) besteht. Mit
anderen Worten: Niemand darf an der Einbringung einer
Petition gehindert werden, und die Petition muss bis zu
der fur ihren Inhalt zustandigen Stelle gelangen.

1.2 Das verfassungsrechtliche Petitionsrecht als Grund-
lage weiterer Beteiligungsinstrumente

Die wenigen Punkte, die ich hier angefiihrt habe, konnen
deutlich machen, dass das Grundrecht sehr weit gefasst ist
und dass es daher auch Spielraum fiir seine ndhere Ausge-
staltung lasst. Es ist auch unbestritten, dass zahlreiche Ins-
trumente und Verfahren, mit denen sich Personen an den
Staat wenden koénnen, ihre verfassungsrechtliche Grund-
lage im Petitionsrecht haben. Dazu zahlen jedenfalls auch
parlamentarische Petitionen und Blirgerinneninitiativen, die
in den anderen Beitrdgen dieses Bands naher beschrieben
werden.

Auffallend ist nun, dass immer wieder behauptet wird,
dass die Regelungen im GOG-NR in verfassungswidriger

Weise erfolgt sind. Damit wird zum Ausdruck gebracht,
dass § 100 GOG-NR der Bundesverfassung widerspreche.
Es kdnnte also nach Auffassung mancher Autorinnen sein,
dass der VfGH diese Bestimmung aufhebt, sofern jemand
ein entsprechendes Verfahren anstrengt und dieses zuge-
lassen wird. Diese Behauptung geht auf Ermacora® zuriick
und wurde seither, teils mit, aber meist ohne Begriindung
weitertradiert.’® An dieser Traditionslinie hat auch die seit
1963 mehrfach lberarbeitete Regelung betreffend parla-
mentarische Petitionen und die Einflihrung der parlamen-
tarischen Blirgerinitiative nichts geandert.

Ansatzpunkt fiir die Behauptung ist der Umstand, dass
§ 100 GOG-NR eine Verpflichtung zur parlamentarischen
Behandlung von (nur) zwei bestimmten Formen einer Pe-
tition iSd Art 11 StGG vorsieht, namlich von parlamentari-
schen Petitionen und Blirgerinneninitiativen. Daflir missen
bestimmte Voraussetzungen erfiillt werden, die auch als
Hirden oder Beschréankungen verstanden werden kon-
nen. Sie mlssen von einem Abgeordneten tiberreicht bzw.
von mindestens 500 Staatsbirgerlnnen unterstiitzt wer-
den. Ermacora fiihrte etwa aus, dass die Bestimmungen
der (seinerzeitigen) Geschaftsordnungen des Nationalra-
tes und des Bundesrates einer Einschrankung des Petiti-
onsrechts gleichkdmen, da der/die Einzelne das Petitions-
recht nicht ausiiben kdnne, wenn er/sie kein Mitglied einer
gesetzgebenden Koérperschaft findet, das sich der Petition
annimmt. Damit konne die Petition nie an die ma3geben-
de Stelle gelangen. Nowak meinte, dass die Bestimmun-
gen des GOG-NR keine geeigneten Verfahrensgarantien
darstellten, um dem Petitionsrecht eine seiner Bedeutung
als politisches Grundrecht entsprechende Wirksamkeit
und Durchsetzbarkeit zu verschaffen. Seiner Ansicht nach
fehlte jegliche Bestimmung Uber eine an den Petenten/die
Petentin zu richtende Antwort oder auch nur Mitteilung
der Erledigung oder Nichtbehandlung der Petition, wes-
halb er auch von einer mangelhaften verfahrensrechtli-
chen Ausgestaltung im GOG-NR ausging.

Unberticksichtigt bleiben dabei zwei Aspekte: Das Peti-
tionsrecht gemal3 Art 11 StGG verpflichtet die Organe der
Gesetzgebung und der Vollziehung nur zur Entgegennah-
me von Petitionen, nicht aber zu ihrer Behandlung. Art 11
StGG lasst daher offen, ob und wie eine weitere Behand-
lung vorgesehen wird. Das Grundrecht kann gesetzlich
naher ausgestaltet werden, aber es besteht keine Pflicht
dazu. Solange nicht das dort gewahrleistete Recht auf Ein-
gaben lberhaupt eingeschrankt wird, sind jedoch gewis-
se Beschrankungen fiir die weitere Behandlung méglich."
Dafiir kann es gute Griinde geben, die etwa eine effiziente
Vorgangsweise im Nationalrat oder die Vorbeugung von
Arbeitsliberlastung sein kdnnen. Das liegt im Gestaltungs-
spielraum, den die Bundesverfassung dem Gesetzgeber
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fir konkrete Regelungen ermdoglicht. Eine solche Regel
kann auch einzelne Formen von Eingaben bevorzugen.
Daraus folgt aber nicht notwendigerweise, dass sie der
Verfassung widerspricht.

1.3 Die anhaltende Bedeutung des
verfassungsrechtlichen Petitionsrechts

Die vorhin ausgefiihrten Argumente haben zur Konse-
quenz, dass wir uns im Zusammenhang von Petitionsrecht
und Nationalrat nicht auf eine Betrachtung der parlamen-
tarischen Petitionen und Blirgerinneninitiativen, so wie sie
im GOG-NR geregelt sind, beschranken dirfen. Sie bilden
nur einen Teil ab. Daneben besteht das Petitionsrecht ge-
maf Art 11 StGG uneingeschrankt weiter.

Es trifft zu, dass das Petitionsrecht gema Art 11 StGG
weder an jene, die es nutzen, noch an jene, an die es ge-
richtet ist, allzu hohe Anforderungen stellt. Anders als bei
Grundrechten, wie sie vor allem seit 1945 formuliert wur-
den, fehlen genaue Definitionen, Rechtsfolgen, Gesetz-
gebungsauftrage oder Ausnahmen. Andere Formen von
Eingaben oder Beschwerdemechanismen, wie sie sich
zwischenzeitlich entwickelt haben, sind viel detaillierter
und dementsprechend bekannter. In Osterreich kénnen
wir an die Volksanwaltschaft denken, die ebenfalls im
B-VG geregelt ist. Ebenso kdnnen wir an die vielen ver-
schiedenen Beratungs-, Beschwerde- und Ombudsstellen
im staatlichen Bereich denken, etwa an die Behinderten-
anwaltschaft oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft.
Diese und andere Instrumente sind jedoch nur, wie es in
Osterreich heiBt, in einfachen Gesetzen geregelt, und es
sind nicht immer Bestimmungen vorgesehen, die Einrich-
tungen zum Handeln verpflichten oder den Umgang mit
Anliegen regeln, die abgelehnt werden. Das ist dann auch
der entscheidende Unterschied zum Petitionsrecht nach
Art 11 StGG: Wenn seine Inanspruchnahme verweigert
wird, wird ein Grundrecht (oder, in dsterreichischer juristi-
scher Terminologie, ein verfassungsgesetzlich gewahrleis-
tetes Recht) verletzt.

Unter diesem Gesichtspunkt kénnen sehr viele Formen
der Kommunikation von Personen mit dem Staat eine
Grundlage im Petitionsrecht haben. Im parlamentarischen
Bereich kénnen wir unter anderem an Stellungnahmen zu
Gesetzentwiirfen und Antrdagen, an Lobbying und an die
Ausilibung parlamentarischer Kontrolle denken.

1.3.1 Recht auf Teilnahme an Begutachtungsverfahren

Allgemein gehen Politikwissenschaft, Rechtswissen-
schaft und politische Praxis in Osterreich davon aus, dass
das Begutachtungsverfahren im Gesetzgebungsprozess
nicht gesetzlich geregelt sei (abgesehen von einzelnen
Bestimmungen flir gesetzliche Interessenvertretungen).
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Es handle sich vielmehr um eine seit den 1960er-Jahren
zunehmend ausgebaute Ubung im Bereich der Bundes-
regierung und spater auch des Nationalrates. Das Begut-
achtungsverfahren ist demnach eine politische Praxis und
es gibt keinen Anspruch auf Beteiligung daran. Seit Lan-
gem wird aber Uber die Schaffung eines entsprechenden
Rechts auf Beteiligung und damit die Offnung des Kreises
jener, die eine Stellungnahme abgeben kdnnen, diskutiert
sowie die nahere Regelung des Begutachtungsverfahrens
in Aussicht gestellt.'

2017 hat der Nationalrat in Form einer Entschlieung'
den Beschluss gefasst, allen nattirlichen Personen, die das
16. Lebensjahr vollendet haben, und Vertreterinnen juris-
tischer Personen die Mdglichkeit zu geben, Stellungnah-
men im Begutachtungsverfahren abzugeben. Das ist ein
schlichter Beschluss, mit dem keine Rechtswirkung ver-
bunden ist. Dazu muss auch angefiihrt werden, dass die
Begutachtung von Vorlagen der Bundesregierung zwar
zum vorparlamentarischen Verfahren zahlt, aber seit 1998
(auch) Uber die Website des Parlaments abgewickelt und
damit transparenter wurde.

Auffallend ist, dass im Zusammenhang mit dem Begutach-
tungsverfahren nie Uber das Petitionsrecht gesprochen
wird. Wenn wir jedoch dem weiten Verstandnis von Art 11
StGG folgen, sind Stellungnahmen im Begutachtungsver-
fahren nichts anderes als Eingaben in dessen Sinn, mit
denen Personen ihre Meinung zu einem bestimmten Vor-
haben einbringen und sich so an der Staatswillensbildung
beteiligen. Dementsprechend kann die Mitwirkung am Be-
gutachtungsverfahren nicht auf Adressatinnen einer Einla-
dung zur Stellungnahme beschrankt werden, sondern sie
ist ein Recht, das jedermann (im Ubrigen unabhéngig vom
Alter) zusteht. Genau das ware zu berlicksichtigen, wenn
einmal eine nadhere gesetzliche Regelung des Begutach-
tungsverfahrens erfolgen sollte (wenngleich es auch dann
gute Griinde geben kann, ndhere Bestimmungen {ber In-
halt und Form oder die Art und Weise der Veroffentlichung
und Berticksichtigung vorzusehen).

1.3.2 Petitionsrecht und Lobbying

Eine andere Form der Stellungnahme zu politischen Vor-
haben und des Versuch der Einflussnahme darauf (oder
in der schon zitierten Sprechweise von Juristinnen, der
Mitwirkung an der Staatswillensbildung.) ist zweifelsohne
entgeltliches bzw. unentgeltliches Lobbying. Die damit
verbundene Tatigkeit ist nicht neu, und sie zahlt zu den
zentralen Entwicklungsstrangen, die zur verfassungs-
rechtlichen Verankerung des Petitionsrechts gefiihrt ha-
ben. Das Grundrecht schiitzt die Ansprache von Institu-
tionen, Amtstragerinnen und Mitgliedern in jeder Weise.
Dem steht wiederum nicht entgegen, die Ausiibung sol-



cher Aktivitaten im staatlichen Bereich naher zu regeln. In
Osterreich ist das 2013 mit dem Lobbying- und Interessen-
vertretungs-Transparenz-Gesetz geschehen. Es definiert
unterschiedliche Formen entgeltlichen und unentgeltli-
chen Lobbyings, stellt Anforderungen an Verhaltensregeln,
fuhrt ein Lobbying- und Interessenvertretungsregister ein
und sieht auch einzelne Verwaltungsstrafen, insbesondere
bei Verstof3en gegen die Registrierungspflicht, vor. Dieses
Gesetz ist vielfach kritisiert worden,’” nicht zuletzt deshalb,
weil es iber die Registrierung von Lobbyisten und Interes-
senvertreterlnnen hinaus kaum einen Beitrag zur Transpa-
renz tatsachlicher Lobbyingaktivitdten leistet. Gerade im
parlamentarischen Bereich und seiner Ausrichtung auf Of-
fentlichkeit hin kann es damit schwierig werden, zwischen
verpontem Verhalten und grundrechtlich gewahrleisteten
Aktivitaten zu unterscheiden.

1.3.3 Petitionsrecht und parlamentarische Kontrolle

Das dritte Beispiel betrifft die parlamentarische Kontrolle.
Sieist grundsatzlich auf die Beziehung zwischen Parlament
und Regierung hin ausgelegt. Damit Parlamente bzw. de-
ren Ausschiisse und Abgeordnete aber ihre Kontrollrechte
ausuben konnen, sind sie auf Informationen aus dem Be-
reich der Verwaltung selbst oder von Dritten angewiesen.
Dafir sind, wie etwa im Bereich des Nationalrates fur das
Untersuchungsausschussverfahren, einzelne Verfahren
vorgesehen. Sie bestimmen den Anwendungsbereich der
Kontrollrechte und die Kontrollmittel, die von Abgeordne-
ten und parlamentarischen Gremien eingesetzt werden
kdonnen. Diese Regelung erfolgt nicht zuletzt im Interes-
se des Rechtsschutzes Dritter und soll verhindern, dass
die Kommunikationsmacht von Parlamenten ausgenutzt
wird, denn gegeniiber der Staatsfunktion Gesetzgebung
bestehen in Osterreich keine Rechtsschutzméglichkeiten.
Auch hier gilt aber, dass solche Regeln nicht abschlieBend
sein konnen, sondern dass weiterhin das Petitionsrecht
gemal Art 11 StGG mitbedacht werden muss. Es gibt je-
dermann das Recht und die Méglichkeit, Informationen,
Hinweise, Dokumente an den Nationalrat, den Bundesrat,
deren Mitglieder, Organe und Gremien zu Gbermitteln. Am
Beispiel des Untersuchungsausschusses heif3t das, dass
die Annahme z. B. eines Schreibens nicht mit dem Hinweis
darauf verweigert werden kann, dass die Verfahrensord-
nung fiir parlamentarische Untersuchungsausschiisse das
nicht vorsehe, denn unabhdngig von diesen Verfahrensre-
geln besteht das Petitionsrecht fort, und es steht als ver-
fassungsgesetzlich gewahrleistetes Recht auch im Rang
Uber ihnen. Wiederum ist jedoch zu beachten, dass es sich
um das Recht handelt, etwas vorzubringen und zu Uber-
geben. Daraus folgt noch keine Pflicht des Nationalrates,
sich ndher damit zu befassen. Unter Umstanden kénnen
einer Befassung auch Verfahrensregeln entgegenstehen.
So sieht z. B. § 23 Verfahrensordnung fiir parlamentarische

Untersuchungsausschiisse vor, dass als Beweismittel nur
verwendet werden darf, was vom Untersuchungsgegen-
stand umfasst ist. Zudem sind Beweismittel ausgeschlos-
sen, die durch eine strafbare Handlung oder durch die
Umgehung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen erlangt
worden sind. Das heif3t, nach der Annahme, mit der die
Pflichten aus Art 11 StGG erfillt sind, ist zu prifen, ob und
wie etwas verwendet werden kann.

2. Jedermannsrecht und Biirgerinnenrecht

Das verfassungsrechtlich garantierte Petitionsrecht ge-
mafl Art 11 StGG ist ein Jedermannsrecht. Das heif3t, es
steht jeder Person unabhangig etwa von Alter, Geschlecht
oder Staatsangehorigkeit zu. Das Petitionsrecht ermdg-
licht so Staatsbirgerinnen und Nichtstaatsbirgerlnnen
gleichermaflen und unabhdngig vom jeweiligen Aufent-
haltsort, sich aktiv am staatlichen Leben in Osterreich zu
beteiligen und potenziell Einfluss auf die Staatswillens-
bildung zu nehmen. Es ist damit eines der wenigen poli-
tischen Rechte, die in Osterreich Nichtstaatsbiirgerinnen
(einschlie3lich EU-Birgerlnnen) zustehen.

Das Petitionsrecht gemaBl Art 11 StGG kann von natrli-
chen und juristischen Personen in Anspruch genommen
werden. Allerdings besteht im zweiten Fall eine Einschrén-
kung: Nur gesetzlich anerkannte Korperschaften oder Ver-
eine kdnnen Petitionen, wie es in Art 11 Abs. 2 StGG heif3t,
unter einem Gesamtnamen an staatliche Stellen Gbermit-
teln. Der Zweck dieser Einschrankung besteht in der Ver-
hinderung von sogenannten Sturmpetitionen. Das meint
Petitionen, die keiner bestimmten Person oder Organisa-
tion zugerechnet werden kénnen.'®

Im Unterschied dazu ist die Einbringung von parlamen-
tarischen Blirgerinneninitiativen gemafl § 100 Abs 1 Z 2
GOG-NR ausdriicklich ,0sterreichischen Staatsbiirgern”
vorbehalten, die im Zeitpunkt der Unterstiitzung das
16. Lebensjahr vollendet haben. Damit wird an die Voraus-
setzungen fir die Wahlberechtigung zum Nationalrat an-
gekniipft. Vor diesem Hintergrund ist das Recht, parlamen-
tarische Blrgerlnneninitiativen einzubringen, gegeniber
dem Petitionsrecht nach dem StGG eingeschrankt. Staats-
blrgerinnen werden gegeniiber anderen bevorzugt. Nur
die Anliegen Ersterer werden in jedem Fall und unter Ein-
haltung verfahrensrechtlicher Vorgaben behandelt.

Auch in diesem Zusammenhang kann argumentiert wer-
den, dass diese Einschrankung verfassungsrechtlich unzu-
lassig sei, denn sie nimmt Nichtstaatsbirgerinnen die M6g-
lichkeit, ihre Anliegen vorzubringen oder jene anderer zu
unterstitzen. Staatsbiirgerlnnen und Nichtstaatsburger-
Innen werden damit ungleich behandelt. Wiederum kann
aber eingewendet werden, dass der Nationalrat nur einen
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Teilbereich des verfassungsrechtlichen Petitionsrechts na-
her geregelt und Bedingungen festgelegt hat, unter de-
nen vorgebrachte Anliegen eine vertiefte Behandlung er-
fahren sollen. Im Landes- und Gemeinderecht finden sich
teilweise ahnliche Beschrankungen: Art 1 § 1 des Gesetzes
Giber Petitionen in Wien'” bestimmt, dass Petitionen gliltig
nur von Personen unterzeichnet werden konnen, die das
16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Wien
haben. Nach § 32 Abs 4 Geschiaftsordnung des Landtages
Steiermark 2005 miissen Petitionswerberlnnen die Adres-
se ihres Wohnsitzes in der Steiermark angeben. Gemal
§ 13 des Landtagsbeschlusses lber eine Geschéftsord-
nung flr den Vorarlberger Landtag kénnen ,Biirgerinnen
und Blrger” Petitionen an den Landtag richten, die vom
Prasidenten unverziglich allen Abgeordneten weiterzu-
leiten sind. Anzumerken ist aber, dass die Vorarlberger Re-
gelung in klarem Widerspruch zur Landesverfassung steht.
Dort wird in Art 10 ausdriicklich festgehalten, dass jeder-
mann berechtigt ist, Petitionen ,an die Organe der Gesetz-
gebung und der Verwaltung” zu richten.

Der Verfassungsgerichtshof ist bislang nie naher auf Be-
schrankungen dieser Art eingegangen. In seinem Erkennt-
nis VfSlg. 18.807/2009 hat er zu einer Regelung in der
Tiroler Gemeindeordnung, nach der jede/r Gemeindebe-
wohnerln in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches der Gemeinde mit Wiinschen oder Beschwerden
an die Gemeindeorgane herantreten kann, blo ausge-
sprochen, dass diese Bestimmung das Petitionsrecht na-
her ausgestaltet.

Wiederum kann angenommen werden, dass die Ein-
schrankung parlamentarischer Biirgerinneninitiativen im
Jrechtspolitischen Gestaltungsspielraum” des Gesetzge-
bers liegt. Die Beschrankung auf Staatsbirgerinnen wider-
spricht Art 11 StGG nicht und ist in dieser Hinsicht nicht
verfassungswidrig.

Damit zeigt sich aber im Hinblick auf die politischen Hand-
lungsméglichkeiten von Nichtstaatsbiirgerinnen in Oster-
reich, dass fir sie das Petitionsrecht gemafl Art 11 StGG
ein wichtiger Ansatzpunkt sein kann. Daran dndert auch
die fehlende Ausgestaltung des Grundrechts nichts, denn
letztlich kommt es darauf an, wie und in welchem Ausmaf
es genutzt und auf seine Inanspruchnahme aufmerksam
gemacht wird.

3. Bedingungen der Teilhabe:

Politische Rechte und Datenschutz

Das Petitionsrecht gemaf3 Art 11 StGG ist ein politisches
Grundrecht. Die weiteren Instrumente, die wie parlamen-
tarische Petitionen und Biirgerinneninitiativen darauf auf-
bauen, sind ebenso als politische Rechte zu sehen. Wenn
diese Rechte in Anspruch genommen oder naher ausge-
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staltet werden, ist mitzubedenken, dass politische Mei-
nungen, religidse oder weltanschauliche Uberzeugungen
zu den im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung
und des 6sterreichischen Datenschutzgesetzes besonders
schiitzenswerten Daten gehoren. Sie sind vom Grundrecht
auf Datenschutz in Art 1 § 1 Datenschutzgesetz umfasst.
Dieser Schutz dient, auch wenn das zunachst paradox er-
scheinen mag, dazu, dass jede und jeder seine politische
Meinung frei bilden und artikulieren kdnnen soll, ohne
Angst haben zu mussen, dass daraus Nachteile erwach-
sen. Wenn heute Uiber Bedingungen der Teilhabe an poli-
tischen Debatten und Entscheidungsprozessen diskutiert
wird, missen diese unbedingt mitbedacht werden.

Im Zusammenhang mit parlamentarischen Birgerin-
nen-initiativen stellen sich aus juristischer Sicht zwei
Fragen an den Nationalrat: (1) Wie soll mit den Daten
der Personen, die eine parlamentarische Blrgerinitiative
unterzeichnet haben, umgegangen werden? (2) Welche
Moglichkeiten gibt es unter den Bedingungen des Daten-
schutzrechts fir die Einflihrung elektronischer Unterstiit-
zungsmoglichkeiten? Von diesen Fragen sind jene Pflich-
ten zu unterscheiden, die die Erstunterzeichnerlnnen
einer parlamentarischen Biirgerinitiative im Umgang mit
den Daten haben, die sie von Unterstutzerinnen erhalten.
Darauf gehe ich jedoch nicht ein.

3.1 Herausforderung Datenschutz

Hinsichtlich beider den Nationalrat betreffenden Fragen
besteht das Problem, dass im Bereich der Gesetzgebung
keine Zustdndigkeit der Datenschutzbehérde und auch
sonst kein Rechtsschutz besteht. Das kann teilweise un-
ter Ruckgriff auf den Text der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung begriindet werden. Die Ausnahme stellt aber
letztlich eine Entscheidung des dsterreichischen Gesetz-
gebers dar. Gesetzgebung ist in diesem Zusammenhang
ein weiter Begriff und umfasst im Wesentlichen alles,
was der Nationalrat und der Bundesrat im Rahmen ihrer
verfassungsrechtlichen Zusténdigkeiten und Aufgaben
tun. Dazu gehoren insbesondere die Beratung und Be-
schlussfassung von Gesetzentwdrfen, die Beratung und
Genehmigung von Staatsvertragen, die Auslibung der
parlamentarischen Kontroll- und Rederechte, die Mitwir-
kung an bestimmten Aufgaben der Vollziehung des Bun-
des, die Mitwirkung in EU-Angelegenheiten oder eben
auch die Beratung Uiber parlamentarische Petitionen und
Biir-gerinneninitiativen. Davon ist die Parlamentsverwal-
tung zu unterscheiden, die die administrative Unterstiit-
zung des Parlamentsbetriebs (jedoch mit der Ausnahme
all jener Aufgaben, die unmittelbar der Gesetzgebung
zuzurechnen sind) umfasst. In diesem Bereich gelten
die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das Daten-
schutzgesetz unbeschrankt.'®



Die Sache wird dadurch komplizierter, dass das Grund-
recht auf Datenschutz in jedem Bereich - also Gesetz-
gebung und Verwaltung - gilt. Das Problem ist, dass es
im Bereich der Gesetzgebung nicht in einem Verfahren
durchgesetzt werden kann. In Nationalrat und Bundesrat
haben sich die Prasidentinnen in Zusammenarbeit mit
der Parlamentsdirektion jedoch schon ldanger entschlos-
sen, das Grundrecht unmittelbar anzuwenden und nach
Méoglichkeit, alle Rechte von Personen zu wahren, in deren
Recht auf Datenschutz (z. B. im Rahmen der Nennung in
einer parlamentarischen Anfrage) eingegriffen wurde, und
bei der Weiterentwicklung des Parlamentsrechts jeweils
den Datenschutz zu beachten.”

Das GOG-NR sieht fiir parlamentarische Biirgerinneninitiati-
ven nach wie vor ein Verfahren vor, das in Papierform ab-
gewickelt wird und bei dem Unterstltzungserklarungen
handschriftlich zu leisten sind. Weiters enthalt das GOG-NR
in § 100 Abs. 5 besondere Regeln fiir die Vervielféltigung
und Verteilung von eingelangten Biirgerlnnen-initiativen.
§ 22 GOG-NR nimmt sie von der sachlichen Immunitat aus.
Das bedeutet, dass die Daten der Unterzeichnerlnnen nicht
in den Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des
Nationalrates veroffentlicht werden und dass sie auch
sonst nicht 6ffentlich gemacht werden diirfen. Das unter-
scheidet sie von anderen Verhandlungsgegenstanden, die
in der Regel veroffentlicht werden und die frei weiterver-
wendet werden kdnnen (das ist z. B. von besonderer Re-
levanz, wenn etwa Informationen aus Ermittlungsakten in
parlamentarischen Anfragen verwendet werden). Nur der
Name des Erstunterzeichners bzw. der Erstunterzeichnerin
wird bekannt gegeben. Die Daten der Unterzeichnerlnnen
werden in der Parlamentsdirektion nicht weiterverarbei-
tet, und die Unterschriftenlisten werden (jedoch nur im
Umfang der unbedingt erforderlichen 500 Unterstitzerin-
nen) aufbewahrt und dann archiviert.

Anders sieht es hingegen bei jedweder Form der elektro-
nischen Unterstlitzung aus. Hier ist eine weitere Datenver-
arbeitung im Sinne des Datenschutzrechts unvermeidlich.
Es geht dabei nicht blo8 um die Frage, ob jemand ein be-
stimmtes Anliegen unterstitzt hat, sondern auch und vor
allem darum, ob diese Information mit anderen Daten
(etwa der Unterstiitzung weiterer BiirgerInneninitiativen,
der Abgabe von Stellungnahmen in Begutachtungsver-
fahren, Schreiben an den Nationalrat oder Unterstiitzung
von Volksbegehren) verknipft werden kann. Wenn dem
so ist, kann es moglich werden, dass staatliche Behoérden
politische Profile von Personen erstellen. Damit kénnte
die freie und unbeeinflusste Ausiibung politischer Rechte
gefahrdet werden. Sie stellt gerade deshalb so hohe An-
forderungen an Geheimhaltung und vertrauliche Behand-
lung, damit niemand Konsequenzen wegen der Nutzung

seiner/ihrer Rechte in bestimmter Absicht flirchten muss.
Folglich haben Behoérden oder das Parlament auch immer
ausdriicklich darlber zu informieren, was mit den Daten
geschieht und ob diese veroffentlicht werden kénnen.

3.2 Elektronische Unterstiitzung von parlamentarischen
Petitionen und Biirgerlnneninitiativen

Seit 2011 kdnnen parlamentarische Petitionen und Biir-ge-
rinneninitiativen nach ihrer Einbringung gemaB § 100
GOG-NR elektronisch unterstiitzt werden. Das heif3t, die
Unterstiitzung kann erst dann erfolgen, wenn schon eine
rechtsgliltige Einbringung erfolgt ist. Die Unterstiitzung
kann also keine rechtliche Wirkung mehr haben. Sie ist
folglich auch nicht rechtlich geregelt worden, sondern ist
lediglich ein Angebot des Nationalrates bzw. des Bundes-
rates, um ein Meinungsbild zu erzeugen.

Allerdings ist es fir die Unterstlitzung erforderlich, einen
Namen und eine Wohnadresse anzugeben und diese zwei-
fach zu bestdtigen, um (einigermal3en) sicherzustellen,
dass die Unterstiitzung durch reale Personen erfolgt. Bei
diesem Vorgang werden Unterstitzerlnnen darauf hinge-
wiesen, dass die Moglichkeit besteht, ihre Unterstiitzung
namentlich auf der Website des Parlaments anzufiihren.
Dieser Option muss ausdriicklich zugestimmt werden. In
diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Web-
site der Parlamentsdirektion aufgrund ihrer Struktur und
Bedeutung zu jenen Seiten gehort, die von Suchmaschi-
nen priorisiert angezeigt werden. Das heil3t, wenn jemand
nach einem Namen sucht und dieser (irgendwo) auf den
Parlamentsseiten vorkommt, werden diese Treffer als
Erstes angezeigt. Damit kann unter Umstdnden sehr
schnell erkennbar werden, welche politischen Meinun-
gen jemand unterstuitzt oder selbst vertritt. Nach dem
Datenschutzrecht besteht konsequenterweise der An-
spruch, dass zu jedem Zeitpunkt die Léschung solcher
Daten verlangt werden kann. Dafir sind - au3erhalb des
Parlaments - wie schon erwahnt entsprechende Verfah-
ren vorgesehen. Im Bereich des Parlaments werden sol-
che Loschungsansuchen unmittelbar erledigt, und im Fall
der Unterstiitzung von parlamentarischen Petitionen und
Bilrgerlnneninitiativen wird ihnen sofort entsprochen.?

Die technischen und rechtlichen Anforderungen nehmen
zu, wenn auch die Méglichkeit bestehen soll, parlamenta-
rische Blirgerlnneninitiativen elektronisch durchzufiihren
und folglich auch rechtsverbindlich elektronisch zu unter-
stitzen. In diesem Fall missen die Daten der Unterstiitze-
rinnen Uberprift werden, und ein Abgleich mit anderen
Datenbanken, die die Identitat sicherstellen, ist unum-
ganglich. Um einen Missbrauch der Daten zu verhindern,
muss sichergestellt werden, dass diese so bald als méglich
(also nach Durchfiihrung eines Verfahrens, im konkreten
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Fall der Behandlung einer Biirgerinneninitiative) geldscht
werden. Die Einfiihrung eines solchen Verfahrens wird
seit langerer Zeit diskutiert, und 2013 wurde erstmals ein
umfassender Vorschlag erarbeitet.’ Zu einer Umsetzung
ist es bei parlamentarischen BiirgerInneninitiativen nicht
gekommen. Mit dem Zentralen Wahlerregister nach dem
Wahlerevidenzgesetz 2018 (BGBI.12016/106) sind die tech-
nischen und rechtlichen (insbesondere auch datenschutz-
konformen) Voraussetzungen daflir geschaffen worden.
Zugleich wurde das Verfahrensrecht fiir Volksbegehren
angepasst und die Moglichkeit einer elektronischen und
rechtsverbindlichen Unterstiitzung von Volksbegehren
mittels Handysignatur oder Birgerkarte geschaffen.?
Nach diesem Modell kénnte auch das GOG-NR ange-
passt werden. Dazu miusste jedoch eine entscheidende
Frage geklart werden: Im Unterschied zu Volksbegehren,
bei denen fir die Unterstlitzung eines Anliegens gewor-
ben wird, geht es bei parlamentarischen Biirgerinnen-
initiativen (wie dieser Sammelband anschaulich macht)
auch immer wieder darum, gemeinschaftliches Handeln
zu férdern oder Uiber den Fortgang der Initiative direkt zu
informieren. Daher werden die Erstunterzeichnerlnnen oft
ein Interesse daran haben, zu wissen, wer sie unterstitzt.
BeiVolksbegehren ist genau das, und (wie hier klar werden
kann) aus guten Griinden, ausgeschlossen. Wenn auch
parlamentarische Biirgerinneninitiativen elektronisch ein-
gebracht und unterstiitzt werden kénnen sollen, missen
wir das mitbedenken und tberlegen, welche Veranderun-
gen das fiir dieses Instrument und das damit verbundene
Engagement mit sich bringen kann.

4, Ausblick

Das Petitionsrecht gemal3 Art 11 StGG wurde immer wie-
der als antiquiert bezeichnet. Ombudsstellen oder genaue
Verfahrensregeln wie jene flir parlamentarische Petitionen
und Blirgerinneninitiativen wirken ihm gegeniiber nicht nur
moderner, sie scheinen auch mehr Moglichkeiten der Arti-
kulation und Behandlung politischer Anliegen zu geben.
In diesem Beitrag habe ich versucht zu zeigen, dass das Pe-
titionsrecht nach dem Staatsgrundgesetz anhaltende Be-
deutung hat und dass vor allem die verfassungsrechtliche
Grundlage und der dementsprechende Schutz viele For-
men politischen Handelns hat. Das kann zum einen dann
bedeutsam sein, wenn wir bedenken, wie viele Menschen
von anderen politischen Rechten ausgeschlossen sind,
weil sie nicht tber die Osterreichische Staatsburgerinnen-
schaft verfligen. Es gewinnt zum anderen an Bedeutung,
wenn wir die verschiedenen Debatten Uber Biirgerlnnen-
ndhe im Staat oder Uber Partizipation betrachten. Diese
werden nur allzu oft unter dem Gesichtspunkt gesehen,
dass etwas ermdglicht oder angeboten wird, aber nicht,
dass hier schon langst ein Recht besteht. Wir diirfen das
Petitionsrecht nicht Gberschatzen, vor allem auch, weil es
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in Osterreich, wie ich schon darauf hingewiesen habe, sehr
eng verstanden wird. Wir kdnnen aber durchaus tberle-
gen, wie es sich mit anderen Formen politischen Handelns,
Protests oder Experimentierens verbinden lasst.

Zugleich missen wir mitbedenken, unter welchen Bedin-
gungen solches Handeln erfolgt. Am Beispiel des Daten-
schutzes kann deutlich werden, welche Anforderungen
heute fiir Aktivistinnen ebenso wie fiir Behérden beste-
hen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese zu Hiirden fiir
politisches Engagement werden kénnen oder bewusst als
solche eingesetzt werden. Die grof3e Herausforderung, die
in Osterreich noch wenig diskutiert wurde, besteht nun
darin, diese Hiirden anzusprechen und in einer Weise zu
regeln, die einerseits allen verfassungsrechtlichen An-
forderungen gerecht wird und andererseits einfach, ver-
standlich und nachvollziehbar fir alle bleibt, die ihr Recht
auf politische Beteiligung nutzen mochten.
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Benedikt Seisl

Schlussbemerkungen und Ausblick

1. Einleitung

In den folgenden Schlussbemerkungen versuche ich, der
Bedeutung der Petitionsinstrumente in Osterreich, so un-
terschiedlich oder dhnlich sie auch sein mdgen, Rechnung
zu tragen. Dabei diskutiere ich, wie Petitionen reprasenta-
tiv-demokratische Systeme herausfordern und damit er-
gadnzen koénnen. Zudem greife ich einige der Fragen aus
Beitrdgen in diesem Band wieder auf und beleuchte, wer
welche Petitionsinstrumente nutzen darf und wie mit die-
sem - moglicherweise fehlenden — Zugang im politischen
System Osterreichs umgegangen werden kann. Indem
ich Prozesse in anderen Petitionssystemen mit jenen in
Osterreich vergleiche, will ich die Entwicklungsméglich-
keiten im Osterreichischen Petitionssystem hervorheben
- auch um die oben gestellten Fragen zu adressieren. In
einem zweiten Schritt gehe ich schlieBlich auf die Rolle der
Forschung fiir das Petitionswesen ein. Anhand konkreter
Beispiele aus der internationalen Literatur diskutiere ich,
welche Moglichkeiten die Implementierung einer syste-
matischen Datenerfassung von Petitionsinstrumenten fir
die Partizipationsforschung und damit letztlich fiir Parti-
zipationsinstrumente mit sich bringt. Die kontinuierliche
Weiterentwicklung von Petitionssystemen kénnte so auf
regelmafig aktualisierter empirischer Evidenz aufbauen.

2. Ein Weg zur Mitsprache oder exklusiver Zugang
Damit die Rolle von Petitionen fiir das Osterreichische
reprasentativ-demokratische System ndher beleuchtet
werden kann, betrachte ich das Petitionssystem aus der
Perspektive der Demokratietheorie der Reprasentations-
forscherlnnen Nadia Urbinati und Marc E. Warren sowie
jener von Jean-Thomas Arrighi und Rainer Baubock.! In
dieser Auseinandersetzung konzentriere ich mich auf zwei
Aspekte: das Zusammenspiel partizipativer und reprasen-
tativer Politik sowie die Inklusion von Minderheiten in die-
se Prozesse, um in beiden Bereichen Mdglichkeiten einer
Reform des Osterreichischen Petitionssystems herauszu-
arbeiten.

2.1 Petitionen als Supplement zum
reprasentativ-demokratischen System
Reprasentativ-demokratische Systeme bauen Urbinati und
Warren zufolge auf den beiden Komponenten ,authoriza-
tion” und,,accountability” auf. Ersteres meint die Autorisie-
rung einer Gruppe von Reprasentantinnen zur Austibung
eines bestimmten Verhaltens durch die Reprdsentierten.
Letzteres bezeichnet die Moglichkeit, die Reprasentantin-
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nen in diesem Kontext mit Sanktionen zu belegen, was sich
beispielsweise in der Wahlentscheidung niederschlagen
kann.2 Nun ist diese Konzeption sehr restriktiv und tragt
veranderten Einstellungen gegeniiber reprasentativdemo-
kratischer Politik und der Rolle der Biirgerinnen darin nicht
Rechnung. Dazu gehért auch die Selbstermachtigung von
Burgerlnnen zur Reprasentation ihrer eigenen Interessen
innerhalb oder auBerhalb des institutionalisierten Raums.
Diese ,Self-Authorized Representatives” treten immer hau-
figer und diverser in Erscheinung und fordern dabei das be-
stehende Verstandnis politischer Verhaltnisse heraus.? Dies
geschieht mit einer Vielzahl von Instrumenten und geht
Uber blof3e Aktivitdt vor und bei Wahlen hinaus. Urbinati
und Warren schreiben in diesem Kontext auch von ,Citizen
representatives’,* also von Biirgerinnen, die sich selbst und
eine kleine Gruppe von Mitstreiterinnen reprasentieren und
somit das Verstandnis von Reprasentation insgesamt erwei-
tern. Mit anderen Worten:

Citizen representatives typically function not as alterna-
tives but rather as supplements to elected representative
bodies or administrative bodies in areas of functional
weakness, usually related to communication, deliberation,
legitimacy, governability, or attentiveness to public norms
and common goods.

Hier ist einiges hervorzuheben: Die Selbstermachtigung
von Burgerlnnen ist aus dieser Perspektive kein Problem
flr reprasentativ-demokratische Systeme. Vielmehr ist es
ein von Birgerlnnen gewahlter Ansatz, um bestehende
Probleme zu thematisieren und dabei nicht vom Wohl-
wollen politischer Akteurlnnen abhéangig zu sein. Dieses
Einfordern von Responsivitdt ist dann nicht ausschlie8lich
als Herausforderung zu verstehen, sondern vielmehr als
Aufzeigen fehlender Inklusion in und Kommunikation von
Entscheidungsprozessen — und damit als Supplement zum
bestehenden System.

Diese Kritik an fehlender Inklusion ist nicht neu - auch
nicht im Bereich der Petitionen. Christopher Carman be-
trachtet diesen Aspekt aus dem Blickwinkel der ,Bera-
tungsdemokratie” und stellt hierbei die Frage, wie man
Prozesse der Entscheidungsfindung so gestalten kann,
dass Birgerlnnen Teil eines transparenten und inklusiven
Prozesses sind, an dessen Ende eine nachvollziehbare Ent-
scheidung steht. Nachvollziehbar bedeutet in diesem Fall
aber nicht, dass bestimmte Forderungen vollinhaltlich um-



gesetzt werden, sondern dass Biirgerlnnen dariiber infor-
miert werden, was die Entscheidungsgrundlage fiir oder
gegen bestimmte MalBnahmen darstellt. Carmans Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass ein transparenter Prozess bei
der Behandlung von Petitionen dabei hilft, die Legitimitat
von reprasentativ-demokratischen Systemen zu starken.®

Was hat die fehlende Inklusion in deliberative Prozesse
aber mit der Petitionslandschaft in Osterreich zu tun? Wie
Rosenberger in diesem Band beschreibt, ist die formelle
Sphare des Osterreichischen Petitionssystems mafgeb-
lich durch die Interessen von Parteien gepragt, die auf
gesellschaftliche Entwicklungen reagiert haben. In die-
sem Kontext bleiben beispielsweise parlamentarische Pe-
titionen ein stark elitengesteuertes Instrument.” Erhebun-
gen fir diesen Band zeigen, dass dieses Instrument zum
einen als Ausdruck des freien Mandats gesehen wird, das
es Abgeordneten ermdglicht, Anliegen aus Regionen oder
Bundeslandern zu thematisieren, welche nur auf Bundes-
ebene bearbeitet werden kénnen.2 Zum anderen kénnen
Abgeordnete parteilibergreifend tatig werden, um bei-
spielsweise Anliegen zu behandeln, die verschiedene
Wahlkreise betreffen.? Dartiber hinaus kdnnen inhaltliche
Einschdtzungen von anderen Akteurlnnen des foderalen
Systems eingeholt werden, was durch das Interpellations-
recht eines Abgeordneten nicht moglich ware.® Die starke
Rolle der Reprasentantinnen im Prozess, der mit diesem Ins-
trument verbunden ist, liegt auf der Hand. Ob parlamentari-
sche Petitionen als somit stark elitengesteuertes Instrument
das angesprochene Supplement zur reprasentativ-demo-
kratischen Sphédre darstellen kénnen, ist demnach aber
fraglich, vor allem weil ein solches Supplement eine starke-
re autonome Einbindung der Zivilgesellschaft verlangt.

AberselbstunterBeriicksichtigungdesdirekteinzubringen-
den Instruments der parlamentarischen Blirgerinitiativen
scheint dieses Ideal durch formelle, parlamentarische Pe-
titione nur ansatzweise erreicht werden zu kénnen. Im
Rahmen des Projekts PETICIPATE gefiihrte Interviews le-
gen nahe, dass die rechtlichen Voraussetzungen fir par-
lamentarische Blirgerinitiativen kritisch bewertet werden.
Dies vor allem deshalb, weil bei formellen Instrumenten
die Unterstiitzung durch einen einzelnen Abgeordneten
gleich viel wiege wie die Unterstiitzung durch 500 Staats-
birgerlnnen, weshalb dieses Instrument ,[...] ein biss-
chen was von Monarchie” hatte." Diese mit parlamenta-
rischen Biirgerinitiativen einhergehenden vergleichsweise
hohen Hirden erschweren die Selbstermdchtigung von
Burgerlnnen und schwéchen somit die supplementéare
Rolle dieses Instruments.

Informelle Onlinepetitionen, wie sie im vorliegenden
Band betrachtet werden, scheinen diese Hiirden einiger-

malien Gberwinden zu kénnen. Birgerlnnen kdnnen hier
voraussetzungsarm Anliegen auf die offentliche Agenda
beférdern, ohne daflir den Weg Uiber reprasentativ-demo-
kratische Institutionen nehmen zu mussen. Der Prozess ist
schnell, inklusiv und fiihrt teilweise zu einer sehr hohen 6f-
fentlichen Resonanz. Gleichzeitig kann dieses Instrument
aber nicht garantieren, dass abseits der Wahrnehmung
auf Onlineplattformen eine Reaktion durch ebendiese In-
stitutionen erfolgt. Das heif3t, dass die Inklusion in einen
transparenten Prozess der Beratung und Entscheidungs-
findung durch dieses Instrument in keiner Weise garan-
tiert werden kann. Dies wirft die Frage auf, ob formelle
Onlinepetitionssysteme als Erganzung zum bestehenden
reprasentativ-demokratischen System fungieren und da-
bei die transparente Inklusion von Birgerinnen in einen
Deliberationsprozess garantieren konnen.

Hierzu einige internationale Beispiele. Das 2015 ein-
gerichtete Petitionssystem des Vereinigten Konigreichs
bietet die Moglichkeit, Petitionen direkt online ins Parla-
ment einzubringen. Diese Méglichkeit fehlt in Osterreich
in der formellen Petitionssphére und stellt einen ersten
Ankniupfungspunkt fiir mégliche Reformen dar.'? Wie be-
reits im Beitrag von Seisl et al. in diesem Band angedeutet,
ist die direkte elektronische Einbringungsmaglichkeit eine
jener institutionellen Voraussetzungen, welche die Funk-
tionen von Petitionen maBgeblich beeinflussen.’®> Dem-
entsprechend wiirde eine Onlineeinreichung von Petitio-
nen neue Maoglichkeiten schaffen, Protest auch innerhalb
der parlamentarischen Sphdre rasch anzubringen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass parlamentarische Onlinepe-
titionen die bestehenden Instrumente ersetzen; vielmehr
konnte die im Beitrag von Seisl et al. beschriebene Kom-
plementaritat von Petitionsinstrumenten vollstandig in der
parlamentarischen Sphare abgebildet werden.™

Dabei kann das System des Vereinigten Konigreichs wie-
derum als Vorbild fiir die Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen fiir die Responsivitdt reprdsentativ-demokrati-
scher Institutionen herangezogen werden. Petentinnen,
deren Anliegen mehr als 10.000 Onlineunterschriften
erreichen, erhalten eine Antwort von der Regierung. Er-
reicht eine Petition mehr als 100.000 Onlineunterschriften,
kann sie Gegenstand einer Debatte im dortigen Parlament
werden.'” Andere Petitionssysteme setzen verpflichtende
Fristen fest, in denen Petentlnnen eine Antwort erhalten
miissen, was zwar im europaischen Vergleich eher die Aus-
nahme darstellt, jedenfalls aber die Responsivitadt erhoht.'®
Wie Blimel in diesem Band beschreibt, hat sich im Aus-
schuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen in Osterreich
die Konvention durchgesetzt, Stellungnahmen innerhalb
von acht Wochen zu ibermitteln. Allerdings gibt es dafir
keine gesetzliche Garantie.”” Die Erweiterung des parla-
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mentarischen Petitionssystems in Richtung formeller On-
linepetitionen bietet eine Mdglichkeit, auch diese Liicke
zu schlief3en, da bei einem solchen Instrument — bedingt
durch das Design — mit hoherem Mobilisierungspotenzial
zu rechnen ist, dem so auch Rechnung getragen werden
kann.

Neben der Moglichkeit der Onlineeinreichung von Petitio-
nen gilt das Beispiel des schottischen Petitionssystems als
Vorbild fiir die Kommunikation des Petitionsprozesses und
die Inklusion von Petentlnnen in diesen, an dem sich auch
das Osterreichische Petitionssystem orientieren kann.'®
Petitionen kénnen hier vollstandig online eingereicht wer-
den, wenn sie in die Zustandigkeit des schottischen Parla-
ments fallen und nicht individuelle oder lokal begrenzte
Sachverhalte betreffen. Die einzige Voraussetzung hierbei
ist, dass sich Petentlnnen bereits vor dem Start der Peti-
tion aktiv um die Behandlung ihres Anliegens bemiiht und
beispielsweise ihre jeweiligen Abgeordneten kontaktiert
haben. Petitionen kdnnen in allen Sprachen eingebracht
werden, wobei das Parlament entsprechende Ubersetzun-
gen zur Verfligung stellt. Sowohl bei erfolgreichem Ein-
bringen als auch bei Ablehnung des Anliegens erhalten
Petentinnen Feedback zu den Griinden und/oder nachs-
ten Schritten. Nach Abschluss dieses Prozesses werden die
Petitionen auf der Website des Parlaments veroffentlicht
und kénnen dort sechs Wochen lang unterstiitzt werden.'

Gleichzeitig wird die Petition dem Petitionsausschuss des
Parlaments (Public Petitions Committee) zugeteilt, und die
Petentlnnen erhalten Informationen zum Behandlungs-
datum und zu mdéglichen Terminen fiir eine Anhérung. Im
Beitrag von Dalpra werden die gesetzlichen Kompetenzen
des Ausschusses fiir parlamentarische Petitionen und Biir-
gerinitiativen im 0Osterreichischen Nationalrat detailliert
dargestellt. Viele davon decken sich bereits mit jenen des
schottischen Pendants.?® Dazu zahlen:

« die Entscheidung Uber die grundsatzliche Verhandlung
von Petitionen,

- das Einfordern von Stellungnahmen/Einholen von
zusatzlichen Informationen (Regierung, Volksanwalt-
schaft, andere Akteurlnnen),

- das Weiterleiten an einen Fachausschuss,

« das Anberaumen von Anhdérungen/Hearings von Pe-
tentinnen und Expertinnen.

Allerdings gehen die Kompetenzen im zustandigen Aus-

schuss des schottischen Parlaments insofern noch ein Sttick
weiter, als sie die Moglichkeiten beinhalten, an die Regie-
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rung Handlungsempfehlungen auszusprechen. Zudem
kann der Ausschuss beantragen, einzelne Petitionen zur
Debatte im Plenum zuzulassen. Nach jeder Sitzung, in der
eine Petition behandelt, und nach jeder Entscheidung, die
dartiber gefallt wird, erhalten Petentinnen entsprechende
Informationen vom zustandigen Personal des schottischen
Parlaments. Wird eine Petition beendet, erhalten PetentIn-
nen Auskunft tber die Griinde fiir diese Entscheidung des
Ausschusses.? Dieses hohe Mal3 an Kommunikation fordert
das positive Bild tiber das Petitionssystem und dessen Pro-
zesse.

Wihrend die parlamentarische Praxis in Osterreich bereits
viele Moglichkeiten fiir die Behandlung formeller Petitio-
nen abdeckt,? ist deren Institutionalisierung noch nicht
vollstandig abgeschlossen. Bei der Ausdehnung der Kom-
petenzen und Kommunikationskandle des Ausschusses
fUr parlamentarische Petitionen und Blirgerinitiativen in
Osterreich wire es demnach wiinschenswert, wenn eine
Orientierung an internationalen Beispielen stattfande.
Dies betrifft sowohl die Implementierung einer parlamen-
tarischen Onlinepetitionsmdglichkeit als auch die Gestal-
tung der Prozesse im und Kompetenzen des Ausschusses
flr Petitionen und Biirgerinitiativen. So konnte die Rolle
von Petitionen als Supplement zum repradsentativ-demo-
kratischen System gestarkt werden.

2.2 Petitionen als Mittel zur inklusiven Mitsprache

Dies bringt uns zum zweiten Punkt der demokratietheore-
tischen Perspektive, namlich der Inklusion von Minderhei-
ten in politische Prozesse.?* In dieser Debatte widmen sich
die Politikwissenschaftler Jean-Thomas Arrighi und Rainer
Baubdck der Staatsbiirgerinnenschaft als Kriterium fiir die
Partizipation.” Dabei analysieren die Autoren Staaten im
Hinblick auf die darin vorgenommene Ausdehnung des
Wahlrechts auf lokaler und nationaler Ebene, die Staats-
blrgerinnen und auslandische Wohnbiirgerinnen betrifft.
Letzteres bezeichnet Menschen, deren Lebensmittelpunkt
in einem Land liegt, in dem sie dennoch keine Staats-
bir-gerinnenschaft besitzen.?® Arrighi und Baubdck zei-
gen, dass auf verschiedenen Ebenen des politischen Sys-
tems unterschiedliche Ausgestaltungen des Wahlrechts
moglich sind. Dabei wird deutlich, dass in einer Vielzahl
von Landern nur Staatsbiirgerlnnen an nationalen Wahlen
teilnehmen kénnen, wahrend lokale Wahlen inklusiver ge-
staltet sind und oftmals die Partizipation von Wohnbiirg-
erlnnen erlauben.?”

Wie Stadlmair in Anlehnung daran beschreibt,?® kann die
Moglichkeit zu demokratischer Mitbestimmung anhand
dreier verschiedener Kriterien festgelegt werden. Beim Kri-
terium der all affected interests haben alle jene Individuen
ein Mitspracherecht, die moglicherweise von politischen



Entscheidungen betroffen sind. Territoriale Zugehdrigkeit
spielt dabei nicht so sehr eine Rolle wie geographische
Nahe. Eine weitere Moglichkeit, Partizipationsmaoglichkei-
ten festzulegen, orientiert sich daran, wer von gesetzlichen
Bestimmungen betroffen ist (all subjected to coercion). Das
dritte Kriterium ist jenes der Citizenship Stakeholders. Hier-
beiliegt der Fokus auf der Fahigkeit zur Selbstbestimmung
der Bevolkerung eines Landes, welche potenziell sowohl
langfristig immigrierte Nichtstaatsbiirgerinnen als auch
tempordr emigrierte Staatsbiirgerinnen umfassen kann.
Wie Stadlmair ausfiihrt, kann bei der obigen Unterschei-
dung die Art und Weise der Mitbestimmung zur weiteren
Differenzierung herangezogen werden. Demnach macht
es einen Unterschied, ob all affected interests die Moglich-
keit besitzen, ihren Stimmen Gehor zu verschaffen, wah-
rend beispielsweise das Wahlen von Reprasentantinnen
Citizenship Stakeholders vorbehalten bleibt.?* Mit anderen
Worten:

Dementsprechend kann auch eine Differenzierung vor-
genommen werden zwischen Sachentscheidungen (als
direkte Demokratie), bei denen allen betroffenen Per-
sonen eine Teilhabemaoglichkeit offensteht, und Perso-
nalentscheidungen (als reprasentative Demokratie), die
Staatsbirgerinnen als Citizenship Stakeholders vorbe-
halten bleiben.*®

Diese Differenzierung kann auch im Bereich von Petitionen
bedeutsam sein. Wie Rosenberger in diesem Band darlegt,
gibt es Unterschiede zwischen der lokalen und der natio-
nalen Petitionslandschaft in Osterreich. Wahrend in der
formellen Sphdre die Staatsbiirgerinnenschaft Voraus-
setzung flr Petentlnnen ist, um sowohl parlamentarische
Petitionen als auch parlamentarische Blirgerinitiativen in
das Parlament einzubringen, zeigen sich manche Bundes-
lander deutlich offener im Hinblick auf dieses Kriterium.
So koénnen in Tirol alle Personen, unabhdngig von ihrem
Wohnort oder ihrer Staatsbiirgerinnenschaft Petitionen an
den Landtag richten. In Wien diirfen all jene Personen, die
hier ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben, Petitionen
an das Rathaus richten.®'

Im Lichte der oben angesprochenen Rolle von selbster-
machtigten Birgerlnnen als Supplemente fir das repra-
sentativ-demokratische System stellt sich nun die Frage,
ob Kriterien der Mitsprache fiir Petentinnen in Osterreich
nicht auch auf nationaler Ebene angepasst werden soll-
ten. Auslandische Wohnblrgerlnnen haben derzeit keine
Méoglichkeit, ihre Anliegen auf Bundesebene mittels Peti-
tionen in einer Weise zu duf3ern, die den Weg in reprasen-
tativ-demokratische Institutionen rechtlich garantiert. Im
Hinblick auf die Qualitdt der demokratischen Mitbestim-
mung konnte hier ein bundesweites Instrument fir Per-

sonen ohne Staatsbiirgerlnnenschaft geschaffen werden,
ohne Reformen des Staatsbiirgerlnnenschaftsrechts oder
gar des Wahlrechts angehen zu miissen.

Petitionen als thematisch meist sehr spezialisierte Anlie-
gen einer begrenzten Personengruppe eréffnen Raum,
um auch Menschen ohne anderweitig institutionalisiertes
Mitspracherecht ein solches — auch auf Bundesebene - zu
verleihen. So kdnnte das Osterreichische Petitionssystem
zukiinftig Anliegen beriicksichtigen, die nur eine geringe
Anzahl von Personen betreffen und ansonsten womaglich
Uberhort wiirden.

3. Datenschatz Petitionssysteme

Neben den demokratietheoretischen Uberlegungen erge-
ben sich aus der Auseinandersetzung mit dem 0Osterreichi-
schen Petitionssystem und dessen Entwicklungsmaoglich-
keiten konkrete Chancen fiir wissenschaftliche Arbeiten
zu diesem Thema. Um zu illustrieren, wie Daten aus Peti-
tionssystemen fruchtbar eingesetzt werden kdnnen, dis-
kutiere ich im Folgenden einige Analysen internationaler
Petitionssysteme.

Die Petitionsforscher Andreas Jungherr und Pascal Jir-
gens betrachten in ihrer Studie das deutsche Onlinepeti-
tionssystem, das im Jahr 2008 eingefiihrt wurde.?? Dabei
gehen sie auf Charakteristika von Petitionen genauso ein
wie auf deren Entwicklung im Zeitverlauf, deren Unterstuit-
zungszahlen und vor allem deren Unterstiitzerlnnen. Die
Ergebnisse legen nahe, dass einige wenige Petitionen sehr
viele Onlineunterstltzungserklarungen erhalten und de-
ren Erfolg das Mobilisierungspotenzial anderer Petitionen
fordert. Mit anderen Worten: Sehr saliente Petitionen er-
héhen den Zugriff auf Petitionsseiten und steigern so die
Chance von anderen Petitionen, ebenfalls unterstiitzt zu
werden. Darliber hinaus erstellten die Autoren eine Klassi-
fizierung von Unterstiitzerlnnen von Petitionen basierend
auf der Verkniipfung aus (anonymisierten) Individualda-
ten und Daten zu Petitionen. In dieser Klassifikation wird
zwischen Unterstlitzerlnnen einzelner Petitionen (,Single
Issue Stakeholders”), mehrerer Petitionen in kurzer Zeit zu
ahnlichen Themen (,Hit and Run Activists”), mehrerer Pe-
titionen aus verschiedenen Themenbereichen (,Activism
Consumers”) und solchen, die oft Petitionen zum selben
Thema unterstiitzen (,New Lobbyists”), unterschieden.?

Analysiert werden dafiir alle Petitionen, die zwischen
14. Oktober 2008 und 19. Janner 2010 auf der Plattform
des Deutschen Bundestages eingelangt sind. Die Petitio-
nen sind mit einer ID-Nummer versehen, die sie eindeutig
zuordenbar macht. Hinzu kommen anonymisierte Daten
zu deren Unterstiitzerlnnen (Co-Signatorlnnen). Mit die-
ser Datenstruktur kdnnen also nicht nur Petitionen oder
Unterstitzerlnnen beschrieben werden; vielmehr wird
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dadurch die Betrachtung der Dynamik zwischen spezi-
fischen Anliegen und deren Befiirworterlnnen mdglich.
Auch hier werden Informationen zur thematischen Breite
der unterstitzten Petitionen und der Haufigkeit der Unter-
stitzungserklarungen kombiniert, um das Mobilisierungs-
potenzial dieser Instrumente zu erfassen.

Die Politikwissenschaftlerinnen um Darren Halpin wahlen
bei ihrer Analyse einer privat organisierten Onlinepeti-
tionsplattform einen ahnlichen methodischen Zugang.*
Auch hier werden einerseits Informationen zu den ein-
gebrachten Petitionen erfasst, die andererseits mit Daten
zum Verhalten von Unterstltzerlnnen verknipft werden
kdonnen. Neben einer deskriptiven Analyse der vornehm-
lich politischen Anliegen liefern die Autorlnnen einen dhn-
lichen Befund zu den Unterstiitzerinnen von Petitionen
wie Jungherr und Jiirgens. Auch hierbei werden die the-
matische Breite und die Haufigkeit der Unterstlitzung zur
Klassifizierung herangezogen. Das ist wiederum nur mog-
lich, wenn Informationen von Petitionen mit jenen von Un-
terstlitzerlnnen systematisch verkniipft werden kdnnen.?

Ein letztes Beispiel fir das Zusammenspiel von Daten zu
Petitionen und deren Unterstiitzerlnnen sei mit der Stu-
die von Christopher Carman angefiihrt3® In seiner Ana-
lyse des schottischen Petitionssystems kombiniert er
Daten zu einzelnen Petitionen und deren Behandlung im
entsprechenden Ausschuss des schottischen Parlaments,
d.i. dem institutionellen Prozess, mit den Ergebnissen
einer Umfrage, die allen Petentinnen seit der Implemen-
tierung des Onlinepetitionssystems zugesandt wurde. In
dieser Umfrage wurden Petentinnen zu ihren Erwartun-
gen an den Petitionsprozess sowie ihrer Einschatzung
desselben nach Abschluss der Petition befragt. Dieser
Ansatz erlaubt es, die Einschatzung der Prozesse mit den
tatsachlichen Prozessen zu vergleichen. Dabei kdnnen
beispielsweise Fragen beantwortet werden, die sich, wie
im Fall von Carman, mit der Zufriedenheit von PetentIn-
nen mit dem politischen System beschéftigen. Welche
zusatzlichen Fragen mit einem solchen Ansatz beantwor-
tet werden konnen, hangt schlussendlich vom Umfrage-
design ab.

Diese kurze Betrachtung verschiedener Studien zu Peti-
tionssystemen verdeutlicht, dass eine gut strukturierte
Datenlage dabei hilft, umfassendere Erkenntnisse Uber
Petitionen und Petentlnnen zu sammeln. Die Beispiele von
offentlich oder privat organisierten Petitionssystemen ver-
deutlichen die Vielfalt an Daten, die in solchen Systemen
erfasst werden (kénnen). Im Zuge der Aufbereitung des
dankenswerterweise von openpetition.eu zur Verfligung
gestellten Datensatzes fir die Ergebnisse in diesem Band
hat sich zudem gezeigt, dass auf Onlineplattformen, ne-
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ben reinen Unterstlitzungsleistungen, auch Motivationen
von Menschen erhoben werden kdnnen, die Petitionssys-
teme nutzen.

Dariiber hinaus ist das Potenzial von systematisch erfass-
ten und gut dokumentierten Daten nicht nur an wissen-
schaftliche Interessen gekniipft. Die Petitionsforscher
Riehm et al. heben die Informationsfunktion von Petitio-
nen hervor, indem sie die Analogie eines Seismographen
bemihen. Die thematische Breite sowie die Vielzahl an
potenziellen Petentlnnen und Unterstlitzerinnen erlaub-
ten es demnach, ein Stimmungsbild der Bevolkerung zu
erhalten.” Dieses Stimmungsbild ist nicht nur fir wissen-
schaftliche Forschung interessant. Meinungsforscherln-
nen konnten sich bei ausreichender Datenlage auf eine
weitere Quelle zur Beurteilung der 6ffentlichen Meinung
sttzen — was letztlich auch flr politische Parteien relevant
ist. Zudem sind besonders saliente Petitionen immer wie-
der Teil der medialen Berichterstattung, die durch mehr In-
formationen zu einzelnen Petitionen und ihren Unterstiit-
zerlnnen zu einer breiteren Resonanz dieser Instrumente
beitragen kann.®

Die Erhebung und Auswertung sensibler Individualdaten
ist allerdings nicht leichtfertig durchzufiihren3® Diesen
Umstand anerkennend, setzt sich die Plattform Registerfor-
schung fir den Zugang zu o6ffentlichen Daten fiir Wissen-
schaftlerlnnen ein, jedoch nicht ohne Regulierung. Dabei
stehen vor allem die Kompatibilitdt verschiedener Daten-
satze, die Vereinheitlichung der gesetzlichen Grundlagen
und natirlich die Garantie wissenschaftlicher Standards
im Vordergrund.® Zukiinftige Reformen des offentlichen
Petitionssystems sollten sich an den in der internationalen
Forschung verfolgten Ansédtzen orientieren, um so tiefer
gehende Erkenntnisse Uber Petitionen zu erméglichen. In
Zeiten allgegenwartiger digitaler Transformationen bieten
Onlinepetitionssysteme eine der wenigen Mdéglichkeiten,
politisches Verhalten abseits von Wahlen systematisch zu
erfassen und wissenschaftliche Ergebnisse daraus zu ge-
winnen.*

4. Ausblick

Petitionen kdnnen einen wichtigen Beitrag fir die Legi-
timation von reprdsentativ-demokratischen Systemen
leisten. Dabei sind Fragen nach dem Zugang, dem Pro-
zess und der Responsivitdt von Bedeutung. Internationale
Beispiele zeigen, dass Petitionssysteme, die sich um Ein-
bindung von Petentinnen und transparente Prozesse be-
mihen, die Zufriedenheit mit dem gesamten politischen
System erhohen.*?

Die Einfiihrung einer formellen Mdoglichkeit, Petitionen
online in den parlamentarischen Prozess einzubringen, ist


http://openpetition.eu

ein Weg, wie Reformen das 6sterreichische Petitionsreper-
toire erweitern kénnen. Hand in Hand mit dieser Entwick-
lung kénnte ein Ausbau der Kompetenzen des Ausschus-
ses fur parlamentarische Petitionen und Biirgerinitiativen
das Parlament als reprasentativ-demokratische Institution
starken. Zu diesen Kompetenzen zahlt beispielsweise die
Méoglichkeit, Empfehlungen an die Regierung auszuspre-
chen oder Debatten im Parlament zu initiieren. Dariiber
hinaus wiirden mehr Ressourcen fiir diesen Ausschuss
dessen Kommunikationskapazitaten erhohen und eine
starkere Einbindung der Birgerlnnen in den parlamenta-
rischen Prozess erlauben.

Abseits der diskutierten internationalen Beispiele kann
das o6ffentliche Petitionssystem in Osterreich im Hinblick
auf die Starken von informellen Petitionssystemen auf
spezialisierten Plattformen lernen. Integrierte Diskussions-
und Deliberationsmdglichkeiten sowie die Kompatibilitat
mit anderen (Social - Media-) Plattformen helfen nicht nur,
Anliegen zu verbreiten, sondern schaffen zudem Mitspra-
chemdglichkeiten, die nicht den Weg einer Stellungnah-
me im parlamentarischen Verfahren nehmen mdssen.

Schlief3lich bleibt zu sagen, dass es fiir Reformen des 6ster-
reichischen Petitionswesens internationale Vorbilder gibt,
seien sie offentlich oder privat, an denen man sich orien-
tieren kann. Gleichzeitig hilft eine gut strukturierte Daten-
landschaft bei der Evaluation der Prozesse und damit bei
der Weiterentwicklung von Petitionsinstrumenten. Wenn
Petitionen also als Supplement zu reprasentativ-demokra-
tischen Institutionen fungieren, sollte deren Einbettung
in das politische System Osterreichs noch mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass das Instrument inklusiv und transparent genutzt
werden kann.
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Anhang

Tabelle A1: Liste der Interviews

Interview-
nummer

Interview 1

Interview 2

Interview 3

Interview 4

Interview 5

Interview 6

Interview 7

Interview 8

Interview 9

Interview 10

Interviewter

Abgeordnete/r zum Nationalrat - Osterreichische Volkspartei (OVP)
Ehem. Abgeordnete/r zum Nationalrat — Die Griinen

Abgeordnete/r zum Nationalrat — NEOS

Ehem. Abgeordnete/r zum Nationalrat — Sozialdemokratische Partei Osterreichs
(SPO)

Ehem. Abgeordnete/r zum Nationalrat — Biindnis Zukunft Osterreich(BzO)
Pressesprecher des FPO Landtagsklub Oberésterreich
Ehem. Landesregierungsmitglied Oberdsterreich — Die Griinen

Reprasentantin der Birgerinitiative ,Stoppt die Vorratsdatenspeicherung” (37/BlI)

Reprasentantln der Burgerinitiative ,Nein zum Entwurf des neuen Islamgesetzes -
Firr die Gleichheit aller Biirgerlnnen Osterreichs” (56/BI)

Reprasentantin der Burgerinitiative ,Herausnahme von Cannabis aus dem Osterrei-
chischen Suchtmittelgesetz (53/BI)”

Datum

15. Mai 2019
17.Juni 2019

10.Juli 2019

22.Marz 2019

18.Juni 2019
24.Juli 2019
8.Mai 2019

7. Mai 2019

10.Juli 2019

19.Juni 2019

101



Uber die Autorinnen

Barbara-Anita Bliimel studierte an den Universitdten
Salzburg und Warwick (GB) Politikwissenschaft, Publizistik
und Geschichte und sie absolvierte den Universitatslehr-
gang fiir Offentlichkeitsarbeit an der Universitat Wien. Sie
ist Referentin des Ausschusses fir Petitionen und Biirger-
initiativen im Nationalrat, Leiterin des Infoteams der Par-
lamentsdirektion und Geschéftsfiihrerin der Margaretha-
Lupac-Stiftung.

Elio Dalpra arbeitet als Universitatsassistent (post doc)
am Institut fir Staats- und Verwaltungsrecht der Univer-
sitdt Wien und war wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
im OeNB-Forschungsprojekt PETICIPATE am Institut fur
Politikwissenschaft der Universitat Wien. Studium der
Rechtswissenschaften, der Politikwissenschaft sowie In-
terdisciplinary Legal Studies. Forschungsschwerpunkte
sind Verfassungsrecht, Grund- und Menschenrechte sowie
Hacktivism.

Christoph Konrath ist Jurist und Politikwissenschaftler in
der Parlamentsdirektion und leitet die Abteilung 3.2 Par-
lamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. Er lehrt regel-
mafig an den Universitaten Wien, Salzburg und Innsbruck
und befasst sich vor allem mit Parlamentarismus, Verwal-
tungsforschung und der politischen Analyse von Recht.

102

Sieglinde Rosenberger ist Professorin fiir Politikwissen-
schaft an der Universitdt Wien. Sie leitete das von der
OeNB unterstiitzte Forschungsprojekt PETICIPATE. lhre
Forschungsschwerpunkte beinhalten Migrations- und In-
tegrationspolitik, Asyl, Partizipation und Protest. Jiingste
Publikation (gemeinsam mit Oliver Gruber): Integration
erwiinscht? Osterreichs Integrationspolitik zwischen Fér-
dern, Fordern und Verhindern; Czernin-Verlag, Wien 2020.

Benedikt Seisl studierte Politikwissenschaft und Volks-
wirtschaftslehre an der Universitat Wien. Er arbeitete
zunachst als studentischer Mitarbeiter und spater als
Prae-Doc im vom Jubildumsfonds der Osterreichischen
Nationalbank finanzierten Projekt PETICIPATE.

Jeremias Stadlmair studierte Politikwissenschaft an den
Universitdaten Salzburg und Wien (Dr. phil., 2017) und ist
derzeit Vorsitzender der Osterreichischen Gesellschaft fiir
Politikwissenschaft. Berufliche Stationen umfassen die
Universitaten Wien und Innsbruck. Seine Forschung wid-
met sich Staatsblrgerschaftspolitik, politischer Partizipa-
tion und demokratischen Innovationen, mit einem Fokus
auf Osterreich im internationalen Vergleich. Publikationen
erschienen unter anderem im Austrian Journal of Political
Science und in International Migration.



Impressum:

Herausgeberin, Medieninhaberin und Herstellerin: Parlamentsdirektion
Adresse: Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Grafische Gestaltung (Layout): Dieter Weisser

Korrektorat: Johanna Axmann, Aida Besirevic, Gerda Helscher

Druck: Parlamentsdirektion | Wien, im Mérz 2021

ISBN: 978-3-901991-37-0






	Petitionen in Österreich 
	Inhaltsverzeichnis 
	Wolfgang Sobotka | Präsident des Nationalrates VORWORT 
	Christian Buchmann | Präsident des Bundesrates VORWORT 
	Sieglinde Rosenberger und Benedikt Seisl EINLEITUNG 
	Anliegen und Aufbau des Buches 
	Daten und Quellen 
	Danke 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	TEIL I: NUTZUNG, AKTEURINNEN UND FUNKTIONEN 
	Petitionen im politischen System Österreichs | Sieglinde Rosenberger 
	1. Einleitung 
	2. Petitionen als Partizipationsinstrumente 
	3. Petitionsinstrumente als Ergebnis der politischen Kultur 
	4. Charakterisierung des parlamentarischen Petitionswesens 
	Merkmal 1: Die Petitionen sind politisch 
	Merkmal 2: Elitensteuerung 
	Merkmal 3: Geschlossenes Partizipationsinstrument 
	Merkmal 4: Mittelmäßige Responsivität 
	Merkmal 5: Bescheidener horizontaler Dialog 

	5. Die Europäische Bürgerinitiative 
	6. Petitionen in den Bundesländern 
	Berechtigte: StaatsbürgerInnen und BürgerInnen 
	Filter durch Landtagsabgeordnete 
	Petitionen und/oder Bürgerinitiativen 

	7. Die Onlinepetition: Ein eliten-herausforderndes Instrument 
	8. Zusammenfassung 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Benedikt Seisl, Sieglinde Rosenberger und Jeremias Stadlmair Nutzung und Themen von Petitionsinstrumenten 
	1. Einleitung 
	2. Daten und Methoden 
	3. Petitionen im Zeitverlauf 
	4. Inhalte und ideologische Positionen 
	4.1 Themen der Petitionsinstrumente 
	4.2 Politische Verortung der Petitionsanliegen 
	4.3 Die top ten unterstützungsstärksten Petitionen 

	5. Schlussbetrachtung 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Benedikt Seisl, Sieglinde Rosenberger und Jeremias Stadlmair Institutionelles Design von Petitionen – vorbestimmte Funktionen und gemischte Erwartungen 
	1. Einleitung 
	2. Design und Funktionen 
	2.1 Ein Blick in die Literatur 
	2.2 Ein Blick auf die österreichische Situation 

	3. Daten und Methoden 
	4. Voice, Linkage, Mobilisierung 
	4.1 Ein Voicecluster der Zivilgesellschaft 
	4.2 Ein Linkagecluster der RepräsentantInnen 
	4.3 Ein Mobilisierungscluster als offene Arena 

	5. Conclusio 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Jeremias Stadlmair UnterstützerInnen von Petitionen: formal gebildet, politisch interessiert und skeptisch gegenüber repräsentativer Politik 
	1. Einleitung 
	2. Erklärungsansätze für politische Partizipation: Ressourcen, Interesse und politische Mobilisierung 
	3. Unterstützung von Petitionen im Zeitverlauf und internationalen Vergleich 
	4. UnterstützerInnen von Petitionen 
	4.1 Formale Bildung als zentrales demografisches Merkmal 
	4.2 Skeptisch, aber politisch interessiert 
	4.3 Politisch informiert, aktiv und vernetzt 
	4.4 Politische Präferenzen 

	5. Conclusio 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 


	TEIL II: GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND PARLAMENTARISCHE PROZESSE 
	Petitionsrecht in Österreich – nur einen Klick entfernt? | Elio Dalpra 
	1. Vom Art 11 Staatsgrundgesetz zu § 100 Geschäftsordnungsgesetz 
	XVI. Eingaben an den Nationalrat § 100 
	XVI. Parlamentarische Petitionen und parlamentarische Bürgerinitiativen 

	2. Parlamentarisches Verfahren vom Einbringen bis zur Kenntnisnahme 
	2.1 Parlamentarische Bürgerinitiative im österreichischen Nationalrat 
	XVI. Parlamentarische Petitionen und parlamentarische Bürgerinitiativen § 100. 
	2.1.1 Einbringen einer parlamentarischen Bürgerinitiative 
	2.1.2 Behandlung einer parlamentarischen Bürgerinitiative im Ausschuss 

	2.2 Parlamentarische Petitionen im österreichischen Nationalrat 
	2.2.1 Einbringen einer parlamentarischen Petition 
	2.2.3 Behandlung einer parlamentarischen Petition im Ausschuss 


	3. Keine rechtlichen Schranken für Onlinepetitionen? 
	3.1 Onlinepetitionen: Vom ersten bis zum letzten Klick 

	4. Schlussbemerkungen 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Barbara Blümel Anliegen der BürgerInnen. Petitionen und Bürgerinitiativen im Parlament 
	1. Petition – was ist das? 
	2. Petition und Bürgerinitiative im Parlament 
	2.1 Parlamentarische Petitionen 
	2.2 Parlamentarische Bürgerinitiativen 

	3. Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen 
	3.1 Ausschuss – Zuweisung 
	3.2 Behandlung im Ausschuss 
	3.3 Ergebnis der Ausschussberatungen 
	Ausschussbericht 


	4. Weitere Behandlung in einem Fachausschuss 
	5. Verfahren im Bundesrat 
	6. Öffentlichkeit 
	7. Weiterentwicklung 
	7.1 Änderung des Einbringungsalters 
	7.2 Prinzip der Kontinuität35 
	7.3 Elektronische Zustimmungsmöglichkeit 
	7.4 Datenschutz 
	7.5 Beschleunigung des internen Ablaufs 

	7. Schlussbetrachtung 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Christoph Konrath Altes Recht und neue Herausforderungen: Parlamentarische Petitionen und BürgerInneninitiativen im Kontext der Bundesverfassung 
	1. Das Petitionsrecht in der Bundesverfassung und im Nationalrat 
	1.1 Das verfassungsrechtlich garantierte Petitionsrecht 
	1.2 Das verfassungsrechtliche Petitionsrecht als Grundlage weiterer Beteiligungsinstrumente 
	1.3 Die anhaltende Bedeutung des verfassungsrechtlichen Petitionsrechts 
	1.3.1 Recht auf Teilnahme an Begutachtungsverfahren 
	1.3.2 Petitionsrecht und Lobbying 
	1.3.3 Petitionsrecht und parlamentarische Kontrolle 


	2. Jedermannsrecht und BürgerInnenrecht 
	3. Bedingungen der Teilhabe: Politische Rechte und Datenschutz 
	3.1 Herausforderung Datenschutz 
	3.2 Elektronische Unterstützung von parlamentarischen Petitionen und BürgerInneninitiativen 

	4. Ausblick 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 


	Benedikt Seisl Schlussbemerkungen und Ausblick 
	1. Einleitung 
	2. Ein Weg zur Mitsprache oder exklusiver Zugang 
	2.1 Petitionen als Supplement zum repräsentativ-demokratischen System 
	2.2 Petitionen als Mittel zur inklusiven Mitsprache 

	3. Datenschatz Petitionssysteme 
	4. Ausblick 
	Literaturverzeichnis 
	Endnoten 

	Anhang 
	Über die AutorInnen 




